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Quelle: BMVI

Abbiegeassistenzsysteme als Lebensretter (Förderprogramm des Bundes)Abbiegeassistenzsysteme als Lebensretter (Förderprogramm des Bundes)

Unfälle beim Abbiegen, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer von Lkw oder Bussen Verkehrsteilnehmende zu Fuß oder Fahrrad übersehen haben, dürften
zu den dramatischsten Verkehrsunfällen im innerstädtischen Raum zählen. Oftmals führen Sie zu schweren oder gar tödlichen Unfällen. Auch Kinder
kommen dabei ums Leben. Den Angaben des Statistischen Bundesamts ist zu entnehmen, dass es sich bei etwa jedem dritten Verkehrsunfall mit
Personenschaden, an dem ein Fahrrad und ein Güterkraftfahrzeug beteiligt waren, um einen Abbiege-Unfall handelte. Im Jahr 2017 wurden dabei 37
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer getötet.

Den Feuerwehren dürfte die Problematik durchaus bekannt sein. Feuerwehren und Rettungsdienste wurden
sicherlich häufiger in der Vergangenheit mit den schrecklichen Unfallfolgen nach Abbiegeunfällen
konfrontiert.

Das Risiko bei Abbiegeunfällen kann jedoch auch bei Fahrzeugen der Feuerwehren an sich minimiert werden.
Die Industrie hat Abbiegeassistenzsysteme entwickelt und geprüft. Sie nutzen Radar, Ultraschall, Kameras
oder Kombinationen dieser Systeme. Dazu ist umfangreiche Software zur sicheren Bilderkennung notwendig,
die vor allem auch Fehlwarnungen vermeidet.

Zur finanziellen Motivation für Umrüstungen in den Fuhrparks, wird seit dem Jahr 2019 ein Förderprogramm
des Bundes angeboten, das finanzielle Anreize schafft, die Flotten freiwillig mit Abbiegeassistenten
nachzurüsten.

Das Bundesamt für Güterverkehr führt in seiner Internetpräsenz unter  www.bag.bund.de aus: Der Bund
gewährt nach Maßgabe der Richtlinie Abbiegeassistenzsysteme ("AAS") sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung Zuwendungen für Maßnahmen
zur Förderung der Ausrüstung von Abbiegeassistenzsystemen in förderfähigen Kraftfahrzeugen.

Förderfähige Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie sind Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen und
Kraftomnibusse mit mehr als neun Sitzplätzen einschließlich Fahrersitzplatz, die im Inland für die Ausübung gewerblicher, freiberuflicher, gemeinnütziger
oder öffentlich-rechtlicher Tätigkeit angeschafft und betrieben werden, vgl. Nummer 2.3 der Richtlinie „AAS“.

Das Förderprogramm tritt außer Kraft, sobald eine nationale oder europäische Rechtsverordnung den Einbau von Abbiegeassistenzsystemen zwingend
vorschreibt, spätestens jedoch am 31.Dezember 2024. Die konkreten Regelungen können bei Interesse der Richtlinie „AAS“ bzw. den weiteren
Ausführungen zum Förderprogramm auf der Internetseite des Bundesamtes sowie dem Informationsblatt „Förderprogramm für die Ausrüstung von
Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen“ entnommen werden.

Stand:08/2021
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Der Gesetzgeber räumt der Feuerwehr Sonderrechte im Straßenverkehr ein, damit Einsatzorte ohne verkehrsbedingte Verzögerungen erreicht werden können. Die Inanspruchnahme dieser Sonderrechte
führt immer wieder zu Gefährdungen und Unfällen im Straßenverkehr.

Sonderrechte gestatten der Feuerwehr, die Regeln der Straßenverkehrsordnung unter bestimmten Voraussetzungen außer Acht zu lassen. Gefährdungen entstehen insbesondere durch

Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
Nichtbeachten der Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer,
Rechtsüberholen und Überholen auf Verbotsstrecken,
Fahren auf der linken Fahrbahnseite und auf Rad- und Gehwegen,
Nichtbeachten von Lichtsignalanlagen,
Befahren von Einbahnstraßen in falscher Richtung.

Feuerwehrangehörige und andere Verkehrsteilnehmer dürfen durch die Inanspruchnahme von Sonderrechten im Straßenverkehr nicht gefährdet werden.

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind:

Die Feuerwehr muss hoheitliche Aufgaben auf Grund von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfüllen. Eine Katze auf dem Baum
rechtfertigt beispielsweise nicht die Inanspruchnahme von Sonderrechten. Der hoheitliche Auftrag ist somit nicht gegeben.
Die Inanspruchnahme von Sonderrechten muss dringend geboten sein. Das heißt, der hoheitliche Auftrag könnte unter Beachtung der Verkehrsregeln
nicht, nur unzureichend oder nicht schnell genug erfüllt werden.
Sonderrechte dürfen nach § 35 Abs. 8 StVO nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden.
Je größer die Abweichung von den Vorschriften ist, umso größer ist die Pflicht zur Rücksichtnahme auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. In
unübersichtliche Kreuzungen darf demnach nur mit sicherer Geschwindigkeit (Schrittgeschwindigkeit) eingefahren werden.

Sonderrechtsfahrten können auch mit einem Privatfahrzeug durchgeführt werden. 
Hierfür gilt:

§ 35 StVO schließt nicht aus, dass Feuerwehrangehörige, die mit einem Privatfahrzeug zum Feuerwehrhaus oder Einsatzort unterwegs sind,
Sonderrechte in Anspruch nehmen können. Ein Einsatz erfordert möglicherweise, dass Einsatzkräfte und -mittel mit dem Privatfahrzeug zum Einsatzort gebracht werden müssen, z. B. weil die
vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge bereits in den Einsatz eingebunden sind.
Es ist zu beachten, dass für andere Verkehrsteilnehmer ein Privatfahrzeug, das Sonderrechte in Anspruch nimmt, in der Regel kaum oder nicht erkennbar ist. Auch ein im Fahrzeug angebrachtes
Schild oder ein Dachaufsetzer mit der Aufschrift „Feuerwehr im Einsatz“ bringt keine verlässliche Erkennbarkeit.
Die Inanspruchnahme von Sonderrechten mit dem Privatfahrzeug sollte sich auf begründete Ausnahmefälle beschränken. Aber auch in diesen Fällen ist folgendes zu beachten:

Nicht die Vorfahrt des allgemeinen Verkehrs missachten
Signalgeregelte Kreuzungen nicht bei rotem Haltezeichen überqueren
Einbahnstraßen nicht in falscher Richtung befahren
Nicht auf der Gegenspur fahren
Nicht verbotswidrig rechts überholen
Grundsätzlich nicht auf Autobahnen von den Verkehrsregeln abweichen
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist grundsätzlich nur eine begrenzte Geschwindigkeitsübertretung tolerabel

Stand:10/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt A4
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 23, § 35
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 23, § 38
Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 „Einheiten im ABC – Einsatz“

Für blaues Blinklicht gilt nach § 38 StVO:

Benutzt die Feuerwehr blaues Blinklicht und Einsatzhorn, müssen alle übrigen Verkehrsteilnehmer dem Feuerwehrfahrzeug freie Bahn schaffen.
Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies:

Es muss ohne Verzögerung auf die Sondersignale reagiert werden.
Die zügige Vorbei- oder Weiterfahrt des Feuerwehrfahrzeuges muss ermöglicht werden.
Wenn erforderlich, muss dafür ggf. äußerst rechts herangefahren, kurz angehalten oder langsam weitergefahren werden.

Blaues Blinklicht allein darf nach § 38 (2) StVO nur von den damit ausgerüsteten Fahrzeugen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen,
bei Einsatzfahrten oder bei Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbänden verwendet werden. Die Verpflichtung der Verkehrsteilnehmer,
sofort freie Bahn zu schaffen, besteht nicht.

Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Sondersignalen ist das Gebot höchster Eile auf Grund einer bekannt gewordenen Gefahrenlage, z. B.

um Menschenleben zu retten,
um schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden,
um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden,
um bedeutende Sachwerte zu erhalten.

Über die Benutzung von Sondersignalen entscheidet der Einheitsführer.
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Quellen

Ihr könnt nur helfen, wenn ihr selbst sicher ankommt - VdF Plakat, UK NRW

Düsseldorf. Bereits vor mehr als zehn Jahren, nämlich zum 1. Mai 2006, wurde nach längerer Diskussion, sehr schlechten Erfahrungen aller Verkehrsteilnehmer und der Verkehrsdienste mit zahlreichen
KFZ mit völlig ungeeigneter Bereifung im Winter der § 2 Abs. 3a der StVO geändert, um eine Art Winterreifenpflicht einzuführen. In der Folge ergaben sich viele Diskussionen durch die unglücklichen
Formulierungen und so wurde, u.a. nach einem Gerichtsurteil des OLG Oldenburg, zum 04.12.2010 und zuletzt zum 01.06.2017 der o.a. § der StVO geändert und präzisiert ...

Hier kommen Sie zum Artikel:

   Winterreifenpflicht für Einsatzfahrzeuge

Stand:12/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C1

Für das sichere Fahren von Feuerwehrfahrzeugen sind die von den Fahrzeugherstellern mitgelieferten Betriebsanleitungen zu beachten.

Die Fahrweise ist so einzurichten, dass das Fahrzeug sicher beherrscht wird. Zu berücksichtigen sind insbesondere die

Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse,
Fahreigenschaften des Fahrzeuges,
Einflüsse der feuerwehrtechnischen Beladung und des Löschmittelvorrates.

Fahrzeuge dürfen nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen und die ausreichend tragfähig sind. Für Fahrzeuge im Einsatz gilt dies eingeschränkt.

Fahrzeuge dürfen auf geneigtem Gelände nur betrieben werden, wenn ausreichende Sicherheit gegen Umstürzen und gefährdendes Rutschen gegeben ist.

Beim Befahren längerer Gefällstrecken ist so weit wie möglich die Dauerbremse (Motorbremse) zur Schonung der Betriebsbremsen einzusetzen.

Das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen, z. B. beim Wenden, stellen so gefährliche Verkehrsvorgänge dar, dass diese nach Möglichkeit vermieden
werden sollten. Ist ein Rückwärtsfahren oder Wenden unvermeidbar, muss die Person zum Einweisen an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Beim Abstellen sind Fahrzeuge gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern, z. B.:

Auf ebenem Gelände durch Betätigen der Feststellbremse oder Einlegen des kleinsten Ganges,
auf stark unebenem Gelände oder bei Gefälle durch Betätigen der Feststellbremse und Benutzen der Unterlegkeile und Einlegen des kleinsten oder
gegenläufigen Ganges.
Statt des Einlegens eines Ganges muss bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe die Parksperre eingelegt werden.

Beim Bergen festgefahrener Fahrzeuge dürfen Antriebsräder nur unterlegt werden, wenn diese still stehen.

Werden Anhänger von Hand bewegt, besteht die Gefahr, dass die Zuggabel herumschlägt. Die Gefahr kann vermieden werden, wenn in Fahrtrichtung
vorhandene Hindernisse beseitigt werden und auf Bodenunebenheiten geachtet wird. Der Aufenthalt seitlich neben der Zuggabel ist möglichst zu
vermeiden.

Fahrzeugzustandskontrollen sollten bereits bei der Herstellung oder Kontrolle der Einsatzbereitschaft von Feuerwehrfahrzeugen durchgeführt werden. Festgestellte Mängel sind zu melden.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Sicheres Fahren von Feuerwehrfahrzeugen“ ist größtenteils dem Abschnitt C1 der DGUV Information 205-010 (Stand: Juli 2011) entnommen.

Stand:09/2019
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Einsatzfahrten mit Blaulicht und Signalhorn sind ein großes Risiko. Unfälle mit Einsatzfahrzeugen mit oft dramatischen Folgen zeigen uns einmal mehr, wie
gefährlich Einsatzfahrten tatsächlich sind. Die Ursachen für solche Unfälle sind vielfältig. Stress, Ablenkung durch Funkgespräche, zu hohe
Geschwindigkeit, mangelnde Erfahrung und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten gehören mit dazu. Gerade dieser mangelnden Erfahrung und der
fehlenden Fahrzeugbeherrschung muss durch eine gute und umfangreiche Unterweisung entgegengewirkt werden.

Mit geistiger Eignung ist gemeint, dass Personen z. B. durch ihre Vorbildung, Kenntnisse, Berufserfahrung und persönliche Eigenschaften, wie Alter und
Zuverlässigkeit, zum Fahren von Fahrzeugen befähigt sind. Unterweisungen sollten Fahrerinnen und Fahrern auch die besondere Verantwortung beim
Fahren mit Sonderrechten und Sondersignalen vermitteln.

Detaillierte Tipps und Informationen zum Thema enthält z. B. die Schrift „ Anleitung zur Durchführung einer
Einweisungsfahrt zum Führen von Feuerwehrfahrzeugen“ der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg.
Das sichere Fahren von Einsatzfahrzeugen und die Kenntnis der Fahreigenschaften erfordert regelmäßiges
Fahren, z. B. im Rahmen von Übungsfahrten. Hier empfehlen sich u. a. die Fahrübungen in „Sicherheit auf
Einsatzfahrten – Praxisnahe Übungen für Feuerwehr-Einsatzfahrer“, UK Baden-Württemberg.

Es ist zweckmäßig, dass die Leitung der Feuerwehr/der Hilfeleistungsorganisation die Beauftragung zum
Fahren von Einsatzfahrzeugen schriftlich erteilt.

Der vorstehende Text wurde überwiegend der DGUV Information 205-024 - Unterweisungshilfen für
Einsatzkräfte mit Fahraufgaben [2016], Nr. 2.1 Ersteinweisung entnommen.

Die Bescheinigungen über die Berechtigung zu Fahrten ohne Sonderrechte und die Bescheinigung über die
Berechtigung zu Fahrten mit Sonderrechten wurden ebenfalls der DGUV Information 205-024 (CD-ROM)
entnommen. Die DGUV Information 205-024 kann in NRW zum Beispiel durch die Wehrführung unter medienversand@unfallkasse-nrw.de kostenlos bestellt werden.

Stand:05/2022
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Quellen

Fahrzeuge, DGUV Vorschrift 71, § 35
Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C1
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 31
Fahrerlaubnisverordnung (FeV), § 11
Leitfaden für Betriebsärzte zur Anwendung, G 25

Als Fahrer/Fahrerin von Feuerwehrfahrzeugen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die

mindestens 18 Jahre alt sind,
körperlich und geistig geeignet sind,
im Besitz einer entsprechenden amtlichen Fahrerlaubnis sind,
im Führen von Feuerwehrfahrzeugen unterwiesen sind,
ihre Befähigung zum Führen von Feuerwehrfahrzeugen nachgewiesen haben und damit beauftragt wurden.

Mit geistiger Eignung ist gemeint, dass Personen durch ihre Vorbildung, Kenntnisse, Berufserfahrung und persönlichen Eigenschaften, z. B. durch Alter und
Zuverlässigkeit, zum Fahren von Fahrzeugen befähigt sind.

Unterweisungen sollten Fahrern/Fahrerinnen z. B. auch die besondere Verantwortung beim Fahren mit Sonderrechten und Sondersignalen vermitteln.

Das sichere Fahren von Feuerwehrfahrzeugen und die Kenntnis der Fahreigenschaften erfordert regelmäßiges Fahren, z. B. im Rahmen von Übungsfahrten.

Es ist zweckmäßig, dass der Leiter/die Leiterin der Feuerwehr die Beauftragung zum Fahren von Feuerwehrfahrzeugen schriftlich erteilt.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Fahrerverantwortung“ ist dem Abschnitt C1 der DGUV Information 205-010  (Stand: Juli 2011) entnommen.

Stand:06/2022
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Erhöhte Förderung durch die Unfallkasse NRWErhöhte Förderung durch die Unfallkasse NRW

Wer und was wird gefördert?Wer und was wird gefördert?

Seit dem Jahr 2022 werden praktische Fahrsicherheitstrainings (Großfahrzeuge) für Versicherte der Unfallkasse NRW (UK NRW, www. unfallkasse-nrw.de)
mit einer entsprechenden gültigen Fahrerlaubnis für Großfahrzeuge der Feuerwehren bezuschusst. Versicherte der UK NRW sind in diesem Zusammenhang
die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Angestellte der Berufsfeuerwehren bzw. hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen. Die Beamten
der Feuerwehren werden bei der Zuschussregelung nicht berücksichtigt, da diese nicht bei der Unfallkasse NRW versichert sind. Pro Training werden aus
methodisch-didaktischen Gründen bis zu zwölf Personen zugelassen, da nur so die angestrebte Verhaltensänderung als Einsatzfahrer angeregt werden
kann.

Förderung von praktischen FahrsicherheitstrainingsFörderung von praktischen Fahrsicherheitstrainings

Es werden ausschließlich Anbieter/Trainer für Großfahrzeuge gefördert, die aus Gründen der Qualitätssicherung vom DVR als Moderatoren ausgebildet wurden.

Höhe des ZuschussesHöhe des Zuschusses

Die Förderung erfolgt erstmals in Höhe von 90 € pro Teilnehmer (bei maximal zwölf Teilnehmern). Der Restbetrag für das Training muss von der Stadt oder Gemeinde anderweitig aufgebracht werden. Ein
Anspruch auf eine generelle und vollständige Förderung durch die UK NRW besteht nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Fahrsicherheitstrainings je nach Anbieter unterschiedlich
sein können. Fahrt- und Verpflegungskosten bei den Trainings werden von der UK NRW nicht übernommen.

Wer bietet Fahrsicherheitstrainings an?Wer bietet Fahrsicherheitstrainings an?

Geeignete Anbieter und Übungsplätze finden Sie im Internet (Sicherheitsprogramme für Berufskraftfahrer und umsetzende Verbände und Organisationen, Sicherheitsprogramm für Einsatzfahrzeuge).

Wie kann bei der Unfallkasse NRW ein Training beantragt werden?Wie kann bei der Unfallkasse NRW ein Training beantragt werden?

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Manuela Baumkötter
Salzmannstraße 156
48159 Münster

Frau Manuela Baumkötter, Tel. 0251 2102-3248
m.baumkoetter@unfallkasse-nrw.de

Frau Sandra Arlt, Tel. 0251 2102-3165
s.arlt@unfallkasse-nrw.de

VerfahrenVerfahren

Die Gutscheine müssen nach Erhalt vollständig ausgefüllt werden und sind erst mit der Unterschrift und dem Firmenstempel der Feuerwehr gültig. Die Gültigkeit der Gutscheine ist auf vier Monate
begrenzt. Innerhalb dieser vier Monate muss das Training absolviert sein. Bei Nichtinanspruchnahme der Gutscheine kommen die Haushaltsmittel anderen Versicherten zugute. In Ausnahmefällen
besteht die Möglichkeit zur Verlängerung der Gültigkeit und muss schriftlich bei der Unfallkasse NRW beantragt werden.

Die Gutscheine sind dem Veranstalter vorzulegen. Er rechnet die Gutscheine direkt mit der UK NRW ab. Die letzte Abrechnung von Gutscheinen im laufenden Haushaltsjahr muss bis zum Ende des
Kalenderjahres erfolgen. Danach eingereichte Rechnungen können nicht mehr bezahlt werden. Die UK NRW weist auf die Anforderungen an die Anbieter der Fahrsicherheitstrainings hin. Durch
Nichtbeachtung der Anmeldemodalitäten entstehende Kosten für die Versicherten können von der Unfallkasse NRW nicht übernommen werden. Aus Sicherheitsgründen können nur
Fahrsicherheitstrainings gefördert werden, die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen.

Wichtige HinweiseWichtige Hinweise

Die Unfallkasse NRW stellt den Feuerwehren in NRW im Rahmen der Haushaltsmittel für Fahrsicherheitstrainings auf Großfahrzeugen der Feuerwehr Gutscheine aus.
Eine Reservierung von Sicherheitstrainings durch die Feuer wehren bei der Unfallkasse NRW ist nicht möglich.
Von den geforderten Anmeldemodalitäten abweichende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.
Die UK NRW behält sich eine Überprüfung der Trainingsin halte und des Kreises der Teilnehmer vor.
Rechnungen müssen bis spätestens zum Ende des Kalenderjahres bei der Unfallkasse NRW eingehen, sonst können diese
nicht bezahlt werden. 

Hinweis 

Der vorstehende Text wurde aus dem Magazin " FEUERWEHReinsatz:nrw 1-2/2022 " entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C2

Fahrer- und Mannschaftsräume von Feuerwehrfahrzeugen müssen so beschaffen sein, dass ein sicheres Einsteigen, Aussteigen und Mitfahren möglich ist.
Feuerwehrangehörige müssen in der sicheren Benutzung unterwiesen sein.

Gefährdungen entstehen in und bei der Benutzung von Fahrer- und Mannschaftsräumen insbesondere, wenn

vorhandene Sicherheitsgurte nicht angelegt werden,
Ausrüstungen, z. B. bei Bremsvorgängen, durch den Fahrzeug-Innenraum geschleudert werden können,
beim Ein- oder Aussteigen z. B.
aus Fahrzeugen herausgesprungen wird,
Haltegriffe oder Aufstiege nicht benutzt werden,
in den Bereich gefährlicher Schließkanten an Fahrzeugtüren und Fahrzeugfenstern hineingegriffen wird,
gefährliche Kanten oder Vorsprünge von Fahrzeug- oder Zubehörteilen vorhanden sind, z. B. durch
unsachgemäß eingebaute Funkgeräte und deren Halterungen,
hervorstehende Teile von Atemschutzgeräten.

Für jede im Fahrzeug mitfahrende Person muss ein Sitzplatz vorhanden sein. Nehmen Feuerwehrfahrzeuge am öffentlichen Straßenverkehr teil, müssen vorhandene Sicherheitsgurte benutzt werden.
Sicherheitsgurte sollten nachgerüstet werden, wenn Verankerungspunkte vorhanden sind. Sicherheitsgurte müssen mit einer Aufrollautomatik versehen sein. Trotz Kopfstützen und Sicherheitsgurt hat
sich das Tragen von Helmen bei Einsatzfahrten als nicht nachteilig erwiesen. Sind Sicherheitsgurte eingebaut, müssen auch ausreichend höhenverstellbare Kopfstützen vorhanden sein. Dies gilt nicht
für Mannschaftsräume.

Geräte und Ausrüstungen müssen in Fahrer- und Mannschaftsräumen transportsicher gelagert und untergebracht sein. Durch das Nachrüsten von Fahrzeug-Zubehör oder Ausrüstungsteilen dürfen keine
gefährlichen Kanten oder Vorsprünge entstehen.

Anforderungen für den Einbau von Atemschutzgeräten in Mannschaftsräumen sind in den Normen DIN 14 502 Teil 2 und EN 1846 Teil 2 festgelegt. Es wird empfohlen, Atemschutzgeräte und deren
Halterungen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung anzuordnen. Es dürfen keine Geräteteile über Rückenlehnen oder -polster hervorstehen. Jedes Atemschutzgerät muss einzeln entriegelt werden können
und gegen unbeabsichtigtes Entriegeln gesichert sein.

Atemschutzgeräte müssen während und nach dem Anlegen in ihren Halterungen gesichert bleiben. Das Entriegeln darf erst nach Stillstand des Fahrzeuges erfolgen. Mit angelegtem Atemschutzgerät
sollen Feuerwehrleute nur rückwärts und unter Benutzung der vorhandenen Haltegriffe und Ausstiege aus dem Fahrzeug aussteigen.

Zum sicheren Ein- und Aussteigen müssen die vorhandenen Auftritte und Haltegriffe benutzt werden. Sicheres Ein- und Aussteigen ist dann möglich, wenn sich eine Person mit Händen und Füßen an
drei Punkten gleichzeitig festhalten und abstützen kann. Über Reifen, Felgen oder Radnaben darf nicht ein- oder ausgestiegen werden. Gefährliches Aufspringen auf Fahrzeuge und Abspringen von
Fahrzeugen ist zu vermeiden.

An den Schließkanten von Türen, insbesondere Schiebetüren, besteht Quetschgefahr. Beim Ein- und Aussteigen sind deshalb vorhandene Haltegriffe zu benutzen und Türholme mit Schließkanten
dürfen nicht umfasst werden.

Hinweis:
Der vorstehende Text ist dem Abschnitt C2 der DGUV Information 205-010 , Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.

Stand:07/2020
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Das Be- und Entladen von Feuerwehrfahrzeugen und -anhängern muss leicht und gefahrlos möglich sein. Voraussetzung dafür sind sicher und ergonomisch gestaltete Geräteräume in Fahrzeugen.
Feuerwehrangehörige müssen bei Ladevorgängen und beim Transportieren die dafür nötige Übersicht bewahren. Durch Kenntnis von Beladeplänen wird unnötiges und oft hektisches Suchen benötigter
Geräte vermieden.

Gefährdungen beim Be- und Entladen von Feuerwehrfahrzeugen entstehen insbesondere durch

Quetsch- und Scherstellen,
vorstehende Kanten des Fahrzeugaufbaus und der Beladung,
nicht ausreichende Zugriffsmöglichkeiten,
schwere Geräte, z. B. Tragkraftspritzen oder tragbare Stromerzeuger,
herausrutschende, nachrutschende, herunterfallende oder kippende Beladung
unzureichende Ladungssicherung,
ungeeignete Transportgeräte und Transporthilfen,
nachgebende oder unebene Absetzflächen.

Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger müssen so gestaltet sein, dass beim Verladen, Transport oder Entladen der Geräte Gefährdungen vermieden werden.
Tragbare Feuerwehrgeräte müssen von so vielen Feuerwehrangehörigen getragen werden, dass diese nicht gefährdet werden.

Generell muss eine feuerwehrtechnische Beladung transportsicher gelagert sein. Geräte müssen so arretiert oder befestigt sein, dass sie sich
insbesondere während der Fahrt nicht unbeabsichtigt lösen oder bewegen können. Das Be- und Entladen von Feuerwehrfahrzeugen und -anhängern muss
leicht und gefahrlos möglich sein. Abstände zwischen Geräten und Auf- und Einbauten müssen ausreichende Zugriffsmöglichkeiten bieten. An Aufbauten
dürfen keine scharfen Kanten, Grate oder gefährlich vorstehende Teile vorhanden sein. Mögliche Quetsch- und Scherstellen müssen z. B. gegen
Hineingreifen ausreichend gesichert sein.

Schübe der Fahrzeug-Geräteräume müssen sich selbsttätig verriegeln, leichtgängig und gegen unbeabsichtigtes vollständiges Ausziehen gesichert sein.
Arretierungen der Geräte, Schübe und Klappen müssen auch mit Schutzhandschuhen leicht zugänglich und sicher zu handhaben sein. Die Entnahme von
Tragkraftspritzen, Stromerzeugern und anderen schweren Geräten muss körpergerecht möglich sein, z. B. durch:

Gerätelagerung an so tiefer Stelle des Fahrzeugaufbaus, dass sich zwischen Tragegriffen und Boden ergonomisch günstige Griffhöhen ergeben,
Schräglagerung des Geräteschlittens, z. B. für Tragkraftspritzen,
eine  mechanische Absenkmöglichkeit des Geräteschlittens mit vorteilhafter horizontaler Lagerung.

Feuerwehrfahrzeuge dürfen nicht über die zulässigen Werte hinaus beladen werden. Dies ist insbesondere bei Nachrüstungen oder Umbauten zu beachten.

Feuerwehrfahrzeuge sind an Einsatzstellen so aufzustellen, dass lange Transportwege vermieden werden. Bei der Fahrzeugaufstellung ist darauf zu achten, dass vor Fahrzeugtüren und Geräteräumen
möglichst keine Stolpergefahren bestehen. Fahrzeuge und Anhänger müssen vor dem Be- und Entladen gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert werden, z. B. durch Betätigen der Feststellbremse,
Einlegen des kleinsten gegenläufigen Ganges oder Unterlegkeile. Durch Kenntnis von Beladeplänen wird unnötiges und oft hektisches Suchen benötigter Geräte vermieden. Schübe und Klappen sollen
möglichst nur mit den dafür vorgesehenen Handgriffen bedient werden. Für die Hände werden dadurch Klemm- oder Quetschgefahren vermieden. Feuerwehrschläuche sollen bei der Entnahme aus
Schlauchfächern mit beiden Händen so umfasst werden, dass Schlauchkupplungen nicht herunterfallen können.

Stand:08/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010

Zur Entnahme hoch gelagerter Ausrüstungen und Geräte sind die an den Fahrzeugen vorhandenen Aufstiegshilfen und Standflächen zu benutzen.
Tragkraftspritzen, Stromerzeuger und andere schwere Geräte müssen von mindestens so vielen Personen getragen werden, wie Handgriffe vorhanden sind.
Transportabläufe und Kommandos müssen vorher abgesprochen werden. Anweisungen gibt immer nur eine Person. Beim Heben und Tragen ist eine
ergonomische Körperhaltung einzunehmen. Die Wirbelsäule sollte möglichst nur senkrecht durch eine gerade Haltung belastet werden. Lasten sind so zu
transportieren, dass Hindernisse und Bodenunebenheiten von den Tragenden erkannt werden können. Der Transport von sichtbehindernden Lasten über
Leitern, Böschungen oder Treppen sollte möglichst vermeiden werden. Lasten sind auf ebenen und tragfähigen Flächen oder Unterlagen abzusetzen. Im
Werkstattdienst sollte man möglichst Transportgeräte oder Transporthilfen verwenden.

Die Trägheit der Masse macht eine Ladungssicherung unverzichtbar. Bewegte Ladung will ihre Richtung beibehalten. Bei Kurvenfahrten kann das zu
seitlichen Ausbrüchen führen. Eine verrutschte Ladung beeinträchtigt das Lenkverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs erheblich. Ladungen sind so zu
verstauen und zu sichern, dass sie unter üblichen Verkehrsbedingungen nicht verrutschen, verrollen, umfallen, herabfallen oder ein Umkippen des
Fahrzeuges verursachen können. Für die jeweilige Ladung ist nur das geeignete Transportfahrzeug zu benutzen. Der Ladungsschwerpunkt ist auf die Längsmittelachse des Fahrzeugs zu legen.

Der Schwerpunkt des Ladegutes ist niedrig zu halten. Das zulässige Gesamtgewicht bzw. die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Zulässige Lademaße sind einzuhalten, ggf. sind
überstehende Ladungen besonders kenntlich zu machen. Sonder- und Ausnahmegenehmigungen in diesem Zusammenhang sind zu beachten. Die Ladung ist so zu sichern, dass sie nicht in Bewegung
geraten kann. Verantwortlich für die Sicherung der Ladung sind der Fahrzeughalter, der Verlader, der Fahrzeugführer und der Maschinist. Austauschbare Kipp- und Absetzbehälter müssen auf dem
Trägerfahrzeug sicher gehalten werden können. Sie dürfen sich während des Fahrbetriebs nicht Gefahr bringend verschieben können.

Hinweis: 
Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C3 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C5

DGUV Information 205-010, Seite 154

Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen müssen sich ihrer Verantwortung für mitfahrende Personen, Verkehrsteilnehmer und das Fahrzeug bewusst sein. Sicheres Fahren setzt Fahrpraxis auf den vorhandenen
Fahrzeugtypen und Vertrautheit mit deren Fahrverhalten voraus. Fahrer müssen gefährliche Verkehrsvorgänge vermeiden und ihnen begegnen können. Zu den gefährlichen Verkehrsvorgängen gehören
das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen.

Gefährdungen entstehen durch das Rückwärtsfahren und Zurücksetzen von Feuerwehrfahrzeugen insbesondere durch

Aufenthalt im Gefahrenbereich rückwärtsfahrender Fahrzeuge,
eingeschränkte Sicht des Fahrers an nicht ausreichend beleuchteten oder unübersichtlichen Einsatzstellen,
Einweiser, die keine eindeutigen Handsignale geben,
Tordurchfahrten und bei der Einfahrt auf den Stellplatz im Feuerwehrhaus.

Der Fahrzeugführer darf nur rückwärtsfahren oder zurücksetzen, wenn sichergestellt ist, dass Personen nicht gefährdet werden. Hat der Fahrzeugführer
beim Rückwärtsfahren oder beim Zurücksetzen eingeschränkte Sicht und können Personen gefährdet werden, muss er sich einweisen lassen. Einweiser ist,
wer einem Fahrzeugführer bei Sichteinschränkung Zeichen für Fahrbewegungen gibt.

Einweiser dürfen sich nur im Sichtbereich des Fahrzeugführers und nicht zwischen dem sich bewegenden Fahrzeug und in dessen Bewegungsrichtung
befindlichen Hindernissen aufhalten. Hindernisse sind z. B. Gebäudeteile, andere Fahrzeuge, Gruben oder Materialstapel. Einweiser dürfen während des
Einweisens keine anderen Tätigkeiten ausführen.

Einweiser müssen ausreichend Kenntnisse haben, um die Verkehrsvorgänge beurteilen zu können. Sie müssen sich gut erkennbar im Blickfeld des
Fahrzeugführers aufhalten, Blickkontakt halten und den „toten“ Winkel hinter dem Fahrzeug einsehen können. Beim Einweisen müssen eindeutige
Handsignale gegeben werden.

Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren muss sich der Fahrzeugführer so verhalten, dass eine Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls hat er sich einweisen zu lassen (§ 9 Abs. 5 StVO).

Gefährliche Verkehrsvorgänge, wie das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen, z. B. beim Wenden, sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
Ausreichende Fahrpraxis und vorausschauendes Fahren reduzieren gefährliche Verkehrsvorgänge.

Lichtzeichen für die freie Tordurchfahrt ersetzen nicht den Einweiser für die Rückwärtsfahrt auf den Stellplatzbereich des Fahrzeuges im Feuerwehrhaus.
Das „Grün“ der Lichtzeichenanlage signalisiert lediglich die freie Tordurchfahrt. Ein Einweiser kann bei möglicher Sichteinschränkung oder bei möglicher
Gefährdung von Personen trotzdem erforderlich sein.

Rückfahrscheinwerfer verbessern das Signalbild des Fahrzeuges und tragen dadurch zu mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren bei.

Hinweis 
Der vorstehende Text ist dem Abschnitt C5 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz, entnommen.
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Düsseldorf. Auch in den BOS-Dienststellen, hier vor allem bei denen, die Rettungswagen (RTW) betreiben, wurden in den vergangenen Jahren in Deutschland immer wieder Fälle von verlorenen (Hinter-
)Rädern gemeldet. Betroffen waren in den meisten bekannt gewordenen Fällen MB Sprinter der verschiedenen Fünf-Tonnen-Varianten.

Schon bei den Meldungen in den Medien fällt auf, dass sich die Nachrichten offenbar vor allem dann häufen, wenn üblicherweise Wechsel von Sommer- auf Winterreifen und umgekehrt anstehen, also
alle, die Reifenwechsel machen (müssen), die keine Ganzjahresreifen verwenden. Meist wird direkt ein Sabotageverdacht geäußert. Bisher ist dem Verfasser aber kein Beleg dafür bekannt geworden,
dafür gibt es eine ganze Reihe von technischen Gründen, die zum Radverlust führen können.

Grundsätzlich muss aber angemerkt werden, dass es eine Vielzahl von weiteren Fahrzeugen bzw. Fahrgestellen gibt, bei denen ebenfalls diese Problematik auftreten kann. Arbeiten Sie daher immer
strikt nach den jeweiligen Betriebsanleitungen und verwenden Sie die richtigen Ersatzteile!

Die Recherchen dazu ergeben immer wieder grundsätzlich zwei unterschiedliche Schadensbilder, die ähnliche Ursachen haben können.

1. (Sehr seltener) Verlust des Radträgers mit daran angeschraubten Felgen.

Der Radträger ist bei diesem Fahrzeugtyp mit Schrauben an der Achse befestigt. Zum Wechseln der Bremsklötze, -scheiben oder anderen Reparaturen an der Hinterachse muss er ggf. abgenommen
werden.

2. Verlust der Felgen.

Die Felgen sind mit Muttern (oder je nach konkretem Typ auch mit Schrauben) auf dem Radträger befestigt. Zum Wechseln der Räder der Bereifung, der Bremsscheiben oder bei anderen
Reparaturen muss die Felge abgenommen werden.

Im Verhältnis scheinen sich während der Fahrt mehr linke als rechte Räder selbständig zu machen. Das liegt an der üblichen Fahrtrichtung der Räder sowie an den Gewinderichtungen der Radmuttern
bzw. -schrauben – und der Physik vor allem beim starken Beschleunigen. In der Formel 1 werden daher auf der linken Fahrzeugseite Rechtsgewinde und rechts Linksgewinde verwendet, damit sich die
Schrauben bzw. Muttern nicht durch die Massenträgheit lösen, vgl. Tzrzesniowski, 2014.

RTW sind zwar keine Formel-1-Wagen, allerdings werden sie im Verhältnis zu normalen Transportern oder gar Wohnmobilen deutlich stärker durch Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sowie scharfe
Kurvenfahrten im Fahrwerk insgesamt belastet.

Ursachen für die RadverlusteUrsachen für die Radverluste

Soweit bisher bekannt ist, sind es technische Gründe – z.T. in Verbindung mit falschem Umgang oder Versäumnissen in Wartung und Kontrolle.
Nachfolgend die bisher bekannten Ursachen:

1. In einigen Fällen wurden offensichtlich die Oberflächen der Kontaktstellen (Radträger/Achse bzw. Felge/Radträger) nicht ausreichend gesäubert.
Verbleibt aber z.B. Rost auf den Flächen, kann es dazu kommen, dass die Radmuttern bzw. -schrauben zwar ausreichend fest angezogen werden, der
Rost sich aber auch noch Wochen danach löst und damit der sichere Halt nicht mehr gegeben ist. Die Muttern bzw. Schrauben können sich dann
weiter lösen, bis das ganze Rad abfällt.

2. Die Räder haben Unwuchten – z.B. durch Anfahrschäden – und führen darüber über Vibrationen zu Problemen.

3. Grundsätzlich können die Radschrauben für Leichtmetall- und Stahlfelgen aufgrund deren unterschiedlicher Bauweisen bzw. Materialstärken
unterschiedlich lang sein. Werden die falschen Schrauben verwendet, kann dies zu Schäden bzw. Radverlusten führen. Das ist insbesondere auch für
die Verwendung des Reservereifens wichtig, weil der auch bei Fahrzeugen mit Aluminiumfelgen in der Regel auf einer Stahlfelge sein wird.

4. Es gibt Berichte über innen komplett verrostete und damit zerstörte Gewindegänge der Radbolzen im Radträger. Hier muss dann je nach Bauart der Radbolzen bzw. der Radträger ersetzt werden.

5. In einigen Fällen von Radverlusten nach Felgentausch wurden vermutlich Felgen aus einer älteren Bauserie verwendet, die ein etwas anderes Maß (in der Felgendicke bzw. deren Lochung bzw.
Lochausbildung) hatten. Achtung: Im Laufe eines Produktzyklus können sich Felgenstärken o.ä. ggf. mehrfach ändern!

Stand:11/2019
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6. Ein Fall wurde bekannt, dass die Radmuttern falsch herum aufgesetzt wurden (d.h. Montagefehler).

7. Es wurde ein falsches (zu niedriges) Drehmoment für das Anziehen der Schrauben bzw. Muttern verwendet. Hinweis: Die Anzugdrehmomente für Leichtmetall- und Stahlfelgen beim Sprinter sind
z.B. bei der Baureihe 906 (2008 – 2016) mit 180 bzw. 240 Nm unterschiedlich groß! Ebenso ist das Anzugmoment für Radmuttern und Radschauben unterschiedlich großEbenso ist das Anzugmoment für Radmuttern und Radschauben unterschiedlich groß .
Wird mit zu geringem Anzugmoment angezogen, dann kann sich die Schraube bzw. Mutter lösen, bei zu hohem Anzugmoment kann entweder die Schraube oder der Stehbolzen abreißen, oder das
Gewinde beschädigt werden.

8. Es wurden die Schrauben bzw. Muttern der Felge nicht wie gefordert nach ca. 50 km nachgezogen.

Abhilfe und VorsorgeAbhilfe und Vorsorge

Grundsätzlich sollten Fahrzeuge, bei denen ein unklares Fahrverhalten („Schwimmen“) bzw. -geräusche (Klackern, Klappern) auftritt, unverzüglich
kontrolliert werden. D.h. umgehend anhalten und mit dem Bordwerkzeug die Schrauben kontrollieren bzw. nachziehen. Sollten die Schrauben lose sein,
anziehen und ggf. nach Erledigung des aktuellen Einsatzauftrags umgehend die übliche Werkstatt anfahren und die Felgen bzw. Schrauben kontrollieren
lassen.

Fehlen bereits Schrauben oder Muttern, oder sind alle so lose, dass sich die Felge bereits erheblich seitlich bewegt haben kann, darf nicht weitergefahren
werden, weil die verbleibenden Schrauben bzw. Muttern bzw. der Stehbolzen oder das Gewinde beschädigt sein können. Das Fahrzeug muss von einem
Fachmann überprüft und entweder vor Ort die Schrauben bzw. Mutter ersetzt bzw. das ganze Fahrzeug eingeschleppt werden.

Es wird geraten, die Arbeiten grundsätzlich nach den Herstellervorgaben für den jeweiligen konkreten (!) Fahrzeugtyp (vgl. Betriebs- bzw.
Bedienungsanleitung) durchzuführen und dabei sorgfältig vorzugehen. Ergänzend geben wir folgende Empfehlungen bzw. Unterstreichungen:

Bei Beständen älterer Felgen z.B. aus früheren Beschaffungsjahrgängen überprüfen, ob die Bemaßung passt oder sich das Felgenmaß bzw. das
Lochbild auch nur in Teilen geändert hat. Wenn dies so ist, ist mit dem Hersteller zu prüfen, ob die alten Felgen genutzt werden können oder ob diese zu ersetzen sind.
Alle Kontaktflächen sind sauber zu reinigen und es ist darauf zu achten, dass diese nicht beschädigt sind bzw. werden!
Soweit Schäden (Korrosion, Abnutzung, Gewindebrüche) an den Kontaktflächen, Radbolzen, Muttern oder Schrauben festgestellt werden, sind diese zu ersetzen! Ist aufgrund des Schadensbildes zu
befürchten, dass die korrespondierenden Bauteile (Stehbolzen, Gewinde) am Radträger ebenfalls beschädigt sind, müssen diese Teile ebenfalls überprüft und im Zweifel ersetzt werden.
Die Schrauben der Radträger sollten nach den bisherigen Erfahrungen und Hinweisen auch aus Fachwerkstätten grundsätzlich nach dem Lösen und Abnehmen erneuert werden.
Für die Arbeiten ist das geeignete Werkzeug zu verwenden (passende und unbeschädigte Nüsse für die Schraubenköpfe, richtig eingestellte und arbeitende Drehmomentschlüssel)!
Nach ca. 50 km Fahrt sind die Schrauben korrekt nachzuziehen (Drehmomentschlüssel). (Das DRK BaWü rät ergänzend zu einer weiteren Kontrolle nach 200 km.)
Beim Wechsel der Felgen auf neue, oder auch nur neu lackierte, Felgen muss z.B. beim Sprinter der Baureihe 906 nach 1.000 – 5.000 km eine weitere Kontrolle erfolgen, weil sich hier z.B. die
Lackschichtdicken durch Alterung ändern können.
Während der Fahrt schlagende oder vibrierende Räder auf Unwuchten überprüfen und diese beseitigen. Das verhindert Vibrationen an den Radschrauben bzw. -muttern, die wiederum zum Lösen
derselben führen könnten.
Radmutternindikatoren können die optische Kontrolle von sich lösenden Schrauben an den Felgen erleichtern. Diese helfen aber nur, wenn sie auch richtig montiert und dann regelmäßig kontrolliert
bzw. beachtet werden. Hinweis: Gegen Sabotage helfen sie nicht, weil ein Saboteur die Indikatoren leicht abnehmen, die Schrauben oder Muttern lösen und die Indikatoren dann wieder „richtig“
aufstecken kann, so dass das zumindest direkt danach nicht auffallen wird.
Es gibt auch mechanische Sicherungen gegen das ungewollte Lösen von Schrauben oder Muttern, wie z.B. die verschiedenen Varianten der Fa. Rollock. Eine Sabotage wird erschwert, weil das Lösen
dieser Sicherungen spezielles Werkzeug erfordert.

Hinweis:
Der vorstehende Text wurde aus dem Magazin " FEUERWEHReinsatz:nrw 5/2019 " entnommen.

Autor: Dr. Ulrich Cimolino
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Stand: November 2018

Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum nur mit wintertauglichen Reifen gefahren werden. Das Alpine-Symbol (Berg mit
Schneeflocke) und auch noch bis zum 30. September 2024 die M+S-Kennzeichnung belegen die Wintertauglichkeit, siehe §36 Abs. 4 und Abs. 4a StVZO. Feuerwehrfahrzeuge sind von dieser
Rechtsvorgabe aus der StVZO NICHT ausgenommen.

Eine Materialalterung der Reifen, z. B. durch chemische Umwandlungsprozesse, kann bisher nur durch Laboruntersuchungen mit zumeist zerstörenden Prüfmethoden festgestellt werden. Aus dem
äußeren Erscheinungsbild des Reifens lassen sich somit keine Rückschlüsse bezüglich der Materialalterung und damit der Festigkeit und Standsicherheit ziehen. Dieses haben Untersuchungen der
Reifenhersteller, des TÜV, des ADAC und der DEKRA ergeben. Feststellungen, z. B. des TÜV, bei den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen eines Feuerwehrfahrzeugs können nur
bestätigen, dass die Reifen äußerlich in Ordnung (z. B. Profiltiefe) und geeignet (z. B. Traglast) sind. Dies ist aber keine umfassende Sicherheitsprüfung, weil lediglich eine Sichtprüfung durchgeführt
wurde.

Gerade bei Reifen an Feuerwehrfahrzeugen sind die Belastungen durch das lange Stehen bei voller Beladung, die Belastungsspitzen bei Einsatzfahrten durch starke Brems- und
Beschleunigungsvorgänge, das Überfahren von Bordsteinen, Befahren von Feldwegen usw. größer als bei normalen Lastkraftwagen. Somit ist es angezeigt, dass Reifen und Reservereifen von
Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehranhängern spätestens 10 Jahre nach dem Herstellungsdatum ausgetauscht werden. Weiterhin besteht die Notwendigkeit der regelmäßigen und sorgfältigen
Sichtkontrolle der Reifen und die Pflicht zum Austausch bei sichtbaren Mängeln (Risse, Deformationen, Durchschläge, mangelnde Profiltiefe usw.). Bei runderneuerten Reifen ist das Herstellungsdatum
und nicht das Datum der Runderneuerung für den Austausch entscheidend. Letztlich kann jedoch nur der Reifenhersteller wegen der unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien konkrete Angaben zu
Austauschfristen machen.

Das Herstellungsdatum ist an der Reifenschulter eingeprägt. Die vier Ziffern in der DOT Kennzeichnung (Department of Transportation) geben die Herstellungswoche und das Herstellungsjahr seit 2000
wieder. Ältere Reifen mit anderen Datumskennzeichnungen dürften im Feuerwehrbereich nicht mehr anzutreffen sein.

Beispielhafte Kennzeichnung seit dem Jahr 2000:

DOT 6U N4 FRV x 1902 1902 = Kalenderwoche 19 19 im Jahr 200202

© Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen

Stand:06/2016
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Quellen

Grundsätze der Prävention, DGUV Vorschrift 1, § 16
Fahrzeuge, DGUV Vorschrift 71, § 36
Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C1
Kontrolle von Fahrzeugen durch Fahrpersonal, DGUV Grundsatz 314-002
Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige, DGUV Grundsatz 314-003
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 23
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 31

Der betriebssichere Zustand von Feuerwehrfahrzeugen ist Voraussetzung für sichere Fahrten zu Einsätzen und Übungen. Gefährdungen entstehen
insbesondere, wenn

Feuerwehrfahrzeuge nicht betriebssicher sind oder
Mängel, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen, nicht gemeldet und beseitigt werden.

Der Fahrer hat vor jeder Fahrt zu prüfen, ob die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Feuerwehrfahrzeugs gewährleistet sind. Die Verantwortung des
Fahrers für die Betriebs- und Verkehrssicherheit beinhaltet auch den Zustand des Fahrzeugs während der Fahrt.

Fahrzeug-Zustandskontrollen beinhalten

die Prüfung der Wirksamkeit von Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen durch den Fahrer vor Fahrtantritt,
die Beobachtung des Fahrzeugzustandes auf augenfällige Mängel während des Betriebes.

Da Prüfungen auf Wirksamkeit der Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen vor Einsatzfahrten zeitbedingt nicht möglich sind, sind Kontrollen der Einsatzbereitschaft nach jeder Fahrt durchzuführen
(nach der Fahrt ist vor der Fahrt). Erfolgt die Übernahme von Feuerwehrfahrzeugen z. B. im Schichtdienst, ist die Wirksamkeit bei Schichtbeginn zu prüfen.

Festgestellte Mängel sind entsprechend den organisatorischen Regelungen der jeweiligen Feuerwehr zu melden, z. B. dem Gerätewart, dem Einheitsführer, bei Fahrerwechsel auch dem nachfolgenden
Fahrer. Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit gefährden, dürfen Fahrzeuge nicht mehr betrieben werden.

Der DGUV Grundsatz 314-002 „Kontrolle von Fahrzeugen durch Fahrpersonal“  enthält eine Zusammenstellung von Hinweisen für Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen zur Feststellung des
betriebssicheren Zustandes von Fahrzeugen, die dem Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“ unterliegen.

Feuerwehrfahrzeuge müssen bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durch eine dafür befähigte Person auf ihren betriebssicheren Zustand geprüft werden. Die Prüfung des betriebssicheren
Zustandes umfasst sowohl den verkehrssicheren als auch den arbeitssicheren Zustand des Fahrzeuges.

Aus diesem Grund fordert § 57 DGUV Vorschrift 70 und 71 "Fahrzeuge" und sinngemäß § 14 Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung wiederkehrende Prüfungen von Fahrzeugen. Der DGUV Grundsatz 314-
003 "Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit" konkretisiert hierzu die Festlegung der Prüffristen, die Anforderungen an die zur Prüfung befähigten Personen und die Durchführung der Prüfungen.
Die Prüfpunkte A 13.4 und A 13.5 sind für Feuerwehrfahrzeuge jedoch nicht anzuwenden.

Prüflisten mit Verweis auf detailliert abgefasste Prüfpunkte geben zusätzlich eine Hilfestellung für ein effizientes Arbeiten. Alle Prüflisten finden Sie als pdf-Datei zum Ausfüllen auf der Internet-Seite der
BG Verkehr www.BG-Verkehr.de.

Die Prüfung des verkehrssicheren Zustandes ist auch erbracht, wenn ein mängelfreies Ergebnis einer Sachverständigenprüfung nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vorliegt. Die
weitere Prüfung kann sich dann allein auf den arbeitssicheren Zustand beschränken. Die Ergebnisse der Prüfungen sind schriftlich niederzulegen und mindestens bis zur nächsten Prüfung
aufzubewahren.

Für Personenkraftwagen gelten die Prüfungen auch als durchgeführt, wenn die vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionsintervalle eingehalten und die Inspektionen in einer autorisierten
Fachwerkstatt durchgeführt werden.

HinweisHinweis
Der vorstehende Text zum Thema „Überprüfung von Feuerwehrfahrzeugen auf Betriebs- und Verkehrssicherheit“ ist zum Teil dem Abschnitt C1 der DGUV Information 205-010  (Stand: Juli 2011) und dem
DGUV Grundsatz 314-003 - Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit (Stand: Januar 2023) entnommen.

Stand:04/2023
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 3
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 4.1

Multikopter sind Drohnen, die z. B. auch Anwendungen bzw. Einsatzmöglichkeiten bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst finden.

Im Feuerwehreinsatz können sie bei der Überwachung von Brandherden unterstützen. Im Rettungsdienst helfen sie bei der Suche und Rettung im
Katastrophenfall. 
Gemäß dem Einsatz und der Nutzung kann ein Multikopter unterschiedlichen Rechtsgebieten im Bereich Bau- und Ausrüstung unterliegen. Grundsätzlich
entspricht die Bauart der Definition einer Maschine nach der Europäischen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und somit gelten auch die „Grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Konstruktion und Bau“ einschließlich CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung [Neunte
Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) (9. ProdSV)].

Grundsätzlich gilt, dass zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel, hier Multikopter, den Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten/Versicherten
sicherstellen müssen. Dabei sind insbesondere die Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu
beachten.

Hinweis 
Der Text wurde größtenteils den Ziffern 3 und 4.1 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen

Stand:01/2021
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Die Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (Drohnenverordnung) gilt für den Betrieb von Multikoptern im Outdoorbereich [Geltungsbereich des Luftverkehrsgesetzes
(LuftVG)].

Die wesentlichen Regelungen aus der Verordnung sind:Die wesentlichen Regelungen aus der Verordnung sind:

Kennzeichnungspflicht:Kennzeichnungspflicht: Multikopter mit einer Startmasse von mehr als 0,25 kg müssen gekennzeichnet sein, u. a. zur Feststellung des Halters nach Schadensfällen. Die Kennzeichnung erfolgt
mittels dauerhaft angebrachter und feuerfester Plakette mit Name und Adresse des Eigentümers.

Kenntnisnachweis:Kenntnisnachweis: Für Steuerer von Multikoptern mit einer Startmasse von mehr als 2 kg ist ein Kenntnisnachweis erforderlich, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. Dieser ist stets mitzuführen. Der
Nachweis erfolgt durch

a. eine gültige Pilotenlizenz,
b. eine Bescheinigung nach Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle (auch online möglich).

Die Bescheinigungen gelten für 5 Jahre.

Erlaubnisfreiheit: Erlaubnisfreiheit: Für den Betrieb von Multikoptern bis zu einer Startmasse von 5 kg ist grundsätzlich keine Erlaubnis erforderlich. Der Betrieb durch Behörden ist generell erlaubnisfrei, wenn
dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben stattfindet, ebenso der Betrieb durch Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, z. B. Feuerwehren, THW, DRK etc.

Erlaubnispflicht:Erlaubnispflicht: Für den Betrieb von Multikoptern mit einer Startmasse über 5 kg und für den Betrieb bei Nacht ist eine Erlaubnis erforderlich. Diese wird von der örtlich zuständigen
Luftfahrtbehörde des Landes erteilt.

Betriebsverbot:Betriebsverbot:

Ein Betriebsverbot gilt

außerhalb der Sichtweite des Steuerers sofern die Startmasse des Geräts 5 kg und weniger beträgt;
in und über sensiblen Bereichen, z. B. Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Krankenhäusern, Menschenansammlungen, Anlagen und Einrichtungen wie JVAs oder Industrieanlagen,
oberste und obere Bundes- oder Landesbehörden, Naturschutzgebieten;
über bestimmten Verkehrswegen;
in Kontrollzonen von Flugplätzen (auch An- und Abflugbereiche von Flughäfen);
in Flughöhen über 100 Metern über Grund;
über Wohngrundstücken, wenn die Startmasse des Geräts mehr als 0,25 kg beträgt oder das Gerät oder seine Ausrüstung in der Lage sind, optische, akustische oder Funksignale zu
empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen. Ausnahme: Der durch den Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten Betroffene stimmt dem Überflug ausdrücklich zu;
mit einer Startmasse über 25 kg.

Ausnahmen:Ausnahmen: Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten zulassen, wenn der Betrieb keine Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung,
insbesondere eine Verletzung der Vorschriften über den Datenschutz und über den Naturschutz darstellt und der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt ist.

Ausweichpflicht:Ausweichpflicht: Steuerer von Multikoptern sind verpflichtet, bemannten Luftfahrzeugen und unbemannten Freiballonen auszuweichen.

Einsatz von Videobrillen: Einsatz von Videobrillen: Flüge mithilfe einer Videobrille sind erlaubt, wenn sie bis zu einer Höhe von 30 Metern stattfinden und das Gerät eine Startmasse von nicht mehr als 0,25 kg besitzt oder eine
andere Person es ständig in Sichtweite beobachtet und in der Lage ist, den Steuerer auf Gefahren aufmerksam zu machen. Dies gilt als Betrieb innerhalb der Sichtweite des Steuerers.

Versicherungspflicht:Versicherungspflicht: Im Luftfahrtbereich (Outdoorbereich) verpflichtet das Luftfahrtverkehrsgesetz nach § 33 den Halter eines Luftfahrzeugs, für Personen- und Sachschäden eine Versicherung
abzuschließen, da er für die Verursachung von Personen- und Sachschäden mit seinem gesamten Vermögen haften muss. Die Mindestdeckungssumme wird über das Luftverkehrsgesetz geregelt.

Da es sich um den Betrieb eines Luftfahrzeugs handelt, sind Unfälle, die von Multikoptern verursacht werden, in der Regel nicht über die Privathaftpflichtversicherung abgedeckt. Vielmehr ist eine
Halterhaftpflichtversicherung erforderlich, welche die gewerbliche Nutzung abdeckt.

Stand:01/2021
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 4
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Abbildung 5

Wer die vorgeschriebene Halterhaftpflichtversicherung nicht besitzt, handelt ordnungswidrig (§ 58 Abs. 1 Ziff. 15 LuftVG). Dies ist nach § 58 Abs. 2 LuftVG bußgeldbewehrt. Auch für den Indoorbereich
stellt sich nach einem Unfall die Frage nach Regress. Daher ist auch hierfür eine Haftpflichtversicherung sinnvoll.

Neben der reinen Multikopter-Haftpflichtversicherung werden auch Multikopter-Kaskoversicherungen angeboten. Damit ist auch der Sachschaden am eigenen Multikopter abgedeckt.

Eine Übersicht der Rechtsgrundlagen für den Betrieb von Multikoptern im Luftfahrtbereich (Outdoorbereich) gibt die Abbildung 5 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern
(Drohnen), Juli 2020.

Hinweis
Der Text wurde größtenteils der Ziffer 4 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen.
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Die Steuerungsfunktionen für Multikopter müssen sicherheitsgerichtet ausgeführt sein, zum Beispiel durch Selbstüberwachung und/oder Redundanz. Gleichzeitig muss die Funkfernbedienung über ein
Sender-Empfänger-System verfügen, das Störungen, z. B. durch andere Sender, unterbindet.

Die für den eingesetzten Multikopter maximal mögliche Reichweite der Funkfernsteuerung (Senderreichweite) muss der Bedienungsanleitung des Herstellers entnommen und beachtet werden. Die
nutzbare Reichweite wird z. B. durch örtliche, einsatzspezifische oder geographische Einflüsse bestimmt und kann erheblich unter den Angaben des Herstellers liegen.

Um Unfälle durch außer Kontrolle geratene Multikopter zu vermeiden, müssen gewerblich eingesetzte Systeme qualitativ hochwertig gefertigt sein und über selbsttätig wirkende Stabilisierungs- und
Notfallsysteme verfügen.

Um die Beanspruchung für Bedienpersonen von Multikoptern so gering wie möglich zu halten, sind insbesondere nachfolgende Einflussfaktoren zu beachten.

Durch dauerhafte oder sehr häufige Auslenkung des Kopfes kommt es zu hohen Belastungen für die Halswirbelsäulenmuskulatur. Auslenkungen nach oben bzw. unten oder durch Neigen des Kopfes
nach links und rechts können als Zwangshaltungen zu schmerzhaften Verspannungen der Muskulatur führen und somit Verschleißerkrankungen der Halswirbelsäule begünstigen.

Dieser Effekt wird bei der Rotation des Kopfes noch verstärkt, da zusätzlich Scherkräfte auf die Bandscheibe wirken. Bestimmend für die kritische Reaktion auf die Belastung sind neben der
persönlichen Konstitution der Auslenkungswinkel und die Dauer der Auslenkung. Deshalb sollte die dauerhafte Belastung durch Auslenkung des Nackens auf ein Minimum begrenzt bzw. durch
regelmäßige Pausen unterbrochen werden.

Beim Stehen, Gehen und Sitzen gilt es eine gleichmäßige Verteilung der Bewegungsarten zu erreichen, um etwaige Beschwerden zu vermeiden. Es kann zu einer Überbeanspruchung des Muskel-
Skelett-Systems kommen, wenn eine der Bewegungsarten einen zu hohen zeitlichen Anteil aufweist.

Ein lang anhaltendes oder dauerhaftes Stehen ist zu vermeiden. Eine Unterbrechung durch regelmäßige Pausen ist anzustreben.

Beim Fliegen durch extreme Hell-/Dunkelzonen kann es zu ungenügender Hell-Dunkel-Adaption des Auges kommen. Neben Sicht- bzw. Augenproblemen kann dies auch zu Unfällen führen.

Beim Fliegen im Outdoorbereich ist darauf zu achten, dass die Sonne möglichst hinter der steuernden Person steht. Der Einsatz von Schirmmützen oder Sonnenbrillen ist zu empfehlen. Des Weiteren
sollte dem Wetter entsprechende Kleidung getragen werden.

Die Darstellung des Kontrollbildschirms sollte folgenden Anforderungen entsprechen

Die dargestellten Zeichen sind scharf, deutlich und ausreichend groß.
Die Leuchtdichte (Helligkeit des Bildschirms) und der Kontrast zwischen Zeichen und Zeichenuntergrund auf dem Bildschirm sind einfach einstellbar und können den Verhältnissen der
Arbeitsumgebung angepasst werden.
Der Bildschirm ist für die Nutzung bei hohen Beleuchtungsstärken ausgelegt (beispielsweise im Außenbereich an sonnigen Tagen).
Der Kontrast zwischen den Zeichen und dem Zeichenuntergrund liegt mindestens bei 4:1.
Das Bild ist stabil und frei von Störungen.

Es ist darauf zu achten, dass der Bildschirm eine matte und entspiegelte Oberfläche besitzt.

Je nach Ausführung und Ausstattung (z. B. mit und ohne Bildschirm) der Steuereinheit einschließlich Batterie/Akku hat die Bedienperson des Multikopters ein entsprechendes Gewicht in ihren Händen
zu halten und zu tragen. Um sich vorrangig auf die Steuerung des Multikopters zu konzentrieren, ist es empfehlenswert, die Steuereinheiten zusätzlich mit entsprechenden Haltegurten oder Tragegurten
zu versehen.

Mit einer ergonomischen und haptischen Gestaltung der Steuereinheit und ihrer Bedienelemente kann darüber hinaus Bedienfehlern und damit gefährlichen Flugsituationen vorgebeugt werden.

Hinweis
Der Text wurde größtenteils den Ziffern 6 und 8 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 6
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 8
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Entsprechend dem ArbSchG, der BetrSichV und der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ ist der Unternehmer verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und den
Schutz der Gesundheit von Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dazu gehören u. a. eine geeignete betriebliche Organisation, die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Sicherstellung,
dass den Beschäftigten nur sichere Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden und deren sichere Benutzung zu organisieren. Wesentlich ist dabei, dass die Benutzung der Arbeitsmittel (Multikopter)
nur durch geeignetes Personal erfolgt. Der Unternehmer hat dementsprechend das Bedienpersonal auszuwählen.

Der Unternehmer hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefährdungen zu ermitteln, zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete
Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. Dabei kann er sich bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung von seiner Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie von seiner Betriebsärztin oder seinem
Betriebsarzt beraten lassen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit weitere Expertinnen/Experten hinzuzuziehen.

Damit sichergestellt werden kann, dass die Arbeitsmittel für die Tätigkeit bestmöglich geeignet sind, soll bereits vor der Auswahl und der Beschaffung von Arbeitsmitteln mit der Gefährdungsbeurteilung
begonnen werden.
Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und an veränderte Bedingungen anzupassen.

Die Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz von Multikoptern berücksichtigt u. a.

allgemeine Gefährdungen für den Umgang mit Multikoptern,
herstellerseitige Sicherheitshinweise (Bedienungsanleitung),
einsatzbezogene Gefährdungen (z. B. Outdooranwendung, Indooranwendung, Autonomes Fliegen).

Die Gefährdungsbeurteilung sollte sich auf die wesentlichen Gefährdungen beschränken und die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen. Das sind insbesondere Gefährdungen durch Absturz der
Multikopter, Kontakt mit rotierenden Teilen, herabfallende Gegenstände und Akku und Ladegeräte. Zur Unterstützung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung wird auch auf die Muster-
Gefährdungsbeurteilung „Multikopterflüge“ verwiesen, die an die konkreten Verhältnisse anzupassen ist.

Die sichere und sachgerechte Verwendung des Multikopters hängt zum großen Teil von der richtigen Bedienung ab. Das Bedienpersonal hat die Aufgabe, die Arbeitsabläufe sorgfältig und
verantwortungsbewusst durchzuführen. Für diese Aufgabe muss das Bedienpersonal geeignet, geschult und ausgebildet sein. Bedienerinnen und Bediener sind gehalten, Anweisungen nur dann zu
befolgen, wenn die Multikopter dabei sicher beherrschbar sind. Sicherheitswidrige Weisungen dürfen nicht befolgt werden.

Mit der Bedienung von Multikoptern sind ausschließlich fachlich und körperlich geeignete Personen zu beauftragen. Die körperliche Eignung wird zweckmäßigerweise im Rahmen einer ärztlichen
Untersuchung festgestellt. Insbesondere wird auf eine ausreichende Sehschärfe, ein uneingeschränktes Gesichtsfeld, räumliches Sehvermögen, Hörvermögen sowie gute Reaktionsfähigkeit Wert
gelegt. Zur Beurteilung der körperlichen Eignung gibt der DGUV Grundsatz für arbeitsmedizinische Untersuchungen G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ wichtige Anhaltspunkte.

Das Mindestalter ist 18 Jahre. Jugendliche ab 16 Jahre dürfen mit der Bedienung von Multikoptern beauftragt werden, wenn dies zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich ist und ihr Schutz
durch eine aufsichtsführende Person gewährleistet ist.

Die Bedienperson muss ihre Befähigung zum Steuern von Multikoptern nachweisen (zum Steuern von Multikoptern mit einer Startmasse von mehr als 2 kg im Outdoorbereich ist ein Kenntnisnachweis
erforderlich). Sie muss in der Lage sein, den Multikopter in allen Phasen der Verwendung sicher zu beherrschen.

Die Beauftragung für das Bedienen von Multikoptern hat schriftlich zu erfolgen.

Für den Kenntnisnachweis entsprechend der Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten sind Kenntnisse in

der Anwendung und der Navigation dieser Fluggeräte,
den einschlägigen luftrechtlichen Grundlagen und
der örtlichen Luftraumordnung
der Anwendung und der Navigation dieser Fluggeräte,
den einschlägigen luftrechtlichen Grundlagen und
der örtlichen Luftraumordnung

erforderlich.
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Der Nachweis erfolgt durch eine

a. gültige Pilotenlizenz,
b. Bescheinigung nach Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle (auch online möglich), Mindestalter: 16 Jahre.

Vor der Prüfung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

Ein gültiges Identitätsdokument
Bei Minderjährigkeit die Zustimmung der gesetzlichen Vertretung
Eine Erklärung über laufende Ermittlungs- oder Strafverfahren
Ein Führungszeugnis

Die Verwendung von Multikoptern ist mit speziellen Gefährdungen verbunden. Beschäftigte sind vor der ersten Verwendung anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer verständlichen Form und
Sprache theoretisch und praktisch zu unterweisen.

Ziel ist die sichere Verwendung von Multikoptern, das Aufzeigen von Gefährdungen am Arbeitsplatz und die Beschäftigten zu informieren, wie diese sich verhalten müssen, um das Risiko zu minimieren.

Die Unterweisungen sind jährlich zu wiederholen und müssen dokumentiert werden. Nach besonderen Anlässen (z. B. Arbeitsunfällen) sind zeitnah zusätzliche Unterweisungen durchzuführen. Die
Verantwortung für die Unterweisung trägt der Unternehmer.

Unterweisungsthemen können folgende sein:

Grundsätzliche Gefährdungen und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Multikoptern (siehe Muster-Gefährdungsbeurteilung, verlinken)
Notfallvorsorge (Rettungswege, Erste Hilfe, Brandschutz)
Betriebsanweisungen für den Multikopter

Zusätzliche Unterweisungsthemen können sich aus besonderen betrieblichen Situationen/Ereignissen z. B. aufgrund eines Arbeitsunfalls ergeben.

Vor der ersten Verwendung des Multikopters ist den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsanweisung zur Verfügung zu stellen. Anstelle einer Betriebsanweisung kann der Unternehmer auch eine
mitgelieferte Gebrauchs- oder Betriebsanleitung zur Verfügung stellen, wenn diese Informationen enthalten, die einer Betriebsanweisung entsprechen. Zur Unterstützung für die Erstellung einer
Betriebsanweisung wird auf die Muster-Betriebsanweisung (verlinken mit Anhang 3) für den Umgang mit Multikoptern verwiesen, die an die betrieblichen Verhältnisse und Gegebenheiten
anzupassen ist.

Bei Gefährdungen, die nicht durch technische und/oder organisatorische Schutzmaßnahmen beseitigt werden können, haben die Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (TOP-
Prinzip). Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer eine geeignete Auswahl zu treffen, um das verbleibende Risiko zu minimieren.

In Frage kommen folgende PSA:

Handschutz
Kopfschutz
Gehörschutz
Schutz-/Sonnenschutzbrille
Wetterschutzkleidung

Der Unternehmer ist für die Beschaffung der PSA verantwortlich und trägt die Kosten. Von Vorteil ist es, in einem sogenannten Trageversuch zu erproben, ob die PSA den jeweiligen betrieblichen
Anforderungen genügt.

Die Beschäftigten sind verpflichtet, die ihnen zur Verfügung gestellte PSA zu benutzen. Darüber hinaus haben sie die Pflicht, Mängel oder Ersatzbedarf zu melden.

Hinweis
Der Text wurde größtenteils der Ziffer 9 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Anhang 1
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Anhang 2
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Anhang 3
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 9
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 10
Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 11

Zur Erhaltung eines sicheren Zustandes ist eine regelmäßige Instandhaltung des Multikopters notwendig. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Die Instandhaltung umfasst
insbesondere Inspektion, Wartung und Instandsetzung. 
Instandhaltungsmaßnahmen müssen sicher durchgeführt werden und dürfen nur von fachkundigen, beauftragten und unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die Durchführung der
Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftragnehmern mit vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden.

Der Arbeitgeber hat nach der BetrSichV die Verantwortung für die sichere Verwendung des Multikopters. Um dies zu gewährleisten sind folgende Prüfungen des Multikopters erforderlich:

Vor der ersten Inbetriebnahme ist dafür zu sorgen, dass mindestens eine Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand des Multikopters durchgeführt wird. Hierzu sind die Hinweise des Herstellers
zu beachten.
In regelmäßigen Abständen ist der Multikopter entsprechend der Gefährdungsbeurteilung und den Angaben des Herstellers durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen. Die
Fristen orientieren sich dabei u. a. an der Einsatzhäufigkeit und den Einsatzbedingungen. Das Ergebnis der wiederkehrenden Prüfung ist mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

Die Voraussetzungen, welche eine zur Prüfung befähigte Person erfüllen muss, hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen (BetrSichV § 3 Abs. 6). Das kann beispielsweise eine zuverlässige und
fachkundige Person im Unternehmen sein. Gute Voraussetzungen erfüllen z. B. ausgebildete Mechaniker und Mechanikerinnen oder Mechatroniker und Mechatronikerinnen.

Vor jedem Einsatz ist dafür zu sorgen, dass eine Sicht- und Funktionskontrolle durchgeführt wird. Hierbei ist das System u. a. auf äußere Schäden, Verschleiß sowie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Nach außergewöhnlichen Ereignissen (z. B. Absturz oder Arbeitsunfall) und prüfpflichtigen Änderungen ist der Multikopter durch eine zur Prüfung befähigte Person vor der Wiederinbetriebnahme
zu prüfen. Die Prüfungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation der Prüfungen kann zusätzlich beinhalten:

Mängelauflistung
Verantwortung zur Mängelbeseitigung (wer macht wann was)
Kennzeichnung der Prüfung am Multikopter

Für den sicheren Umgang mit den Akkus sind die Bedienungsanleitung des Herstellers und interne Betriebsanweisungen zu beachten. Bei sichtbaren Beschädigungen, ungewöhnlichen Gerüchen und
Verformungen sind Akkus einer sachgerechten Entsorgung, z. B. beim Fachhändler, zuzuführen. Beschädigungen des Akkus sind stets zu vermeiden. Beim Transport von Akkus sind ggf.
produktabhängige Transportbestimmungen (z. B. Gefahrgutverordnung) zu beachten.

Akkus sind entsprechend der Nutzung zu laden. Hierzu dürfen nur die vom Hersteller zugelassenen Ladegeräte verwendet werden.

Akkus dürfen nur in einem geeigneten Umfeld (nicht in Flucht- und Rettungswegen) auf einer schwer entflammbaren Unterlage, idealerweise bei Raumtemperatur, geladen werden. Akku und Ladegerät
dürfen dabei nicht abgedeckt werden.

Akkus sollen bei Raumtemperatur und trocken gelagert werden. Zur längeren Lagerung, z. B. über den Winter, soll der Akku auf Lagerspannung geladen werden.

Beim Laden sind stets die Vorgaben des Herstellers bezüglich des Ladegerätes und des Akkus zu beachten.

In Brand geratene Akkus sind nach Möglichkeit mit Wasser zu löschen und kontrolliert abbrennen zu lassen. Bei einem Akkubrand während des Aufladens ist vor dem Einsatz von Wasser das Ladegerät
wenn möglich vom Stromnetz zu trennen. Nach dem Abbrand ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen.

Hinweis

Der Text wurde größtenteils den Ziffern 10 und 11 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen
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Quellen

Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen), DGUV Information 208-058, Ziffer 12

Auch der Luftraum über einem Betriebsgelände gehört zum Outdoorbereich. Beim Einsatz von Multikoptern ist im ersten Schritt zu unterscheiden, ob diese
im Freien (Outdoorbereich) oder innerhalb geschlossener Räume/Hallen (Indoorbereich) betrieben werden. Im Outdoorbereich sind zu den für den
Arbeitsschutz relevanten Aspekten immer auch die Regelungen für Luftfahrzeuge – die Regelungen des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) und die
luftfahrtrechtlichen Regelungen der Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten – zu beachten.

Der Einsatz von Multikoptern in Arbeitsbereichen oder angrenzenden Bereichen, in denen sich gleichzeitig Personen aufhalten ist so zu planen, dass eine
Gefährdung ausgeschlossen wird.

Im Outdoorbereich sind nicht nur die Gefährdungen des eigentlichen Betriebes der Multikopter, sondern alle möglichen Wechselwirkungen mit
Witterungsbedingungen, mit anderen Arbeitsplätzen und Einrichtungen wie z. B. Leitungssysteme, elektrische und funktechnische Einrichtungen aber
auch mit Tieren etc. zu beachten. Diese einsatzbezogenen Gefährdungen sind auch in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Daneben sind auch
die aktuell herrschenden Verhältnisse, beispielsweise die Tageslichtverhältnisse zu beachten.

Für den Einsatz von Multikoptern mit einer Startmasse von mehr als 2 kg im Outdoorbereich ist der Kenntnisnachweis nach der Verordnung zur Regelung
des Betriebs von unbemannten Fluggeräten erforderlich. Es wird empfohlen, unabhängig von der Startmasse immer einen Kenntnisnachweis zu erlangen.

Auch im Indoorbereich sind nicht nur die Gefährdungen des eigentlichen Betriebes der Multikopter sondern alle möglichen Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsplätzen und Einrichtungen wie z. B.
Einbauten, Maschinen/Anlagen, Leitungssysteme, elektrische und funktechnische Einrichtungen, Gefahrstoffe, etc. zu beachten. Diese einsatzbezogenen Gefährdungen sind auch in der
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Eine Ausbildung der Bedienenden von Multikoptern in Anlehnung an den in der Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten
geforderten Kenntnisnachweis ist auch für den Einsatz im Indoorbereich zu empfehlen.

Hinweis 
Der Text wurde größtenteils der Ziffer 12 der DGUV Information 208-058, Sicherer Umgang mit Multikoptern (Drohnen) , Juli 2020 entnommen

Stand:02/2021

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Flugbetrieb

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 30



Hygienemaßnahmen dienen dem Schutz der Einsatzkräfte vor Schadstoffkontaminationen an Einsatzstellen. Durch geeignete Maßnahmen ist zudem die
Verschleppung von Schadstoffen von Einsatzstellen in die Feuerwehrhäuser und Privatbereiche der Feuerwehrangehörigen zu vermeiden. Für
Feuerwehreinsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden.

Kontaminationen entstehen bei

Brandeinsätzen mit Schadstoffen, z. B. durch Kontamination mit Rußpartikeln und anderen Brandrückständen und Verschmutzungen,
Rettungseinsätzen und im Rettungsdienst, z. B. durch Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, abgehusteten Aerosolen und Tröpfchen,
Feuerwehreinsätzen im Bereich gefährlicher Stoffe und Güter, z. B. durch Einwirkung chemischer, biologischer oder radioaktiver Stoffe,

unzureichenden Hygienemaßnahmen, wenn

bauliche Einrichtungen und organisatorische Regelungen für Hygienemaßnahmen fehlen oder unzureichend sind,
persönliche Hygienemaßnahmen unterbleiben,
Feuerwehrangehörige nicht über die möglichen Gesundheitsgefahren im Feuerwehrdienst unterwiesen sind.

Sind Versicherte gesundheitsgefährlichen Stoffen, Krankheitskeimen oder anderen gesundheitsgefährdenden Einwirkungen ausgesetzt, so hat der Unternehmer unbeschadet anderer Rechtsvorschriften
das Ausmaß der Gefährdung zu ermitteln. Ist er nicht in der Lage, die zur Abwendung einer Gefahr notwendigen Maßnahmen zu ermitteln, hat er sich hierbei sachverständig, z. B. durch die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt/die Betriebsärztin, beraten zu lassen.

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind die erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Desinfektion und Dekontamination zu treffen und persönliche Schutzausrüstungen einschließlich geeigneter
Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen, damit persönliche Schutzausrüstungen beim Verlassen
des Arbeitsplatzes abgelegt und getrennt von anderen Kleidungsstücken gelagert und auf ihren Zustand überprüft werden können.

Entsprechend dem Ergebnis der Überprüfung müssen die persönlichen Schutzausrüstungen desinfiziert und gereinigt werden. Falls sie schadhaft sind, müssen sie ausgebessert oder ausgetauscht,
erforderlichenfalls vernichtet werden (§ 11 Abs. 1 „Biostoffverordnung“; Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstungen).

An Einsatzstellen müssen Einsatzleiter Gefährdungsabschätzungen bezüglich möglicher Schadstoffe vornehmen, z. B. Informationen aus Einsatzplänen
über gelagerte Stoffe oder PCB-haltige Kondensatoren einholen.

Fahrzeuge an Einsatzstellen sind so aufstellen zu lassen, dass das Eindringen von Schadstoffen in die Mannschaftskabine möglichst vermieden wird. Die
Einsatzdauer von Einsatzkräften in schadstoffbelasteten Bereichen ist auf das Nötige zu beschränken. Ggf. müssen zusätzliche persönliche
Schutzausrüstungen benutzt werden, z. B. Kontaminations- oder Chemikalienschutzanzüge.

Während der Brandbekämpfung und der Nachlösch- und Aufräumarbeiten noch „warmer“ Brandstellen muss grundsätzlich das Tragen geeigneter
Atemschutzgeräte

zum Schutz vor Schadstoffinhalation sichergestellt werden. Nach „Feuer aus“ können Brandstellen noch ein bis zwei Stunden „warm“ sein.

Das Rauchen, Trinken und Essen im Gefahrenbereich schadstoffbelasteter Einsatzstellen ist grundsätzlich zu unterlassen. Nach Einsatzende sind alle,
insbesondere durch Schadstoffe verunreinigten Ausrüstungen, Geräte und Schläuche unter fließendem Wasser grob zu reinigen, ggf. auch die Einsatzfahrzeuge.

Verunreinigungen dürfen nicht in Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser verschleppt werden. Bis zur Endreinigung am Feuerwehrhaus oder in der feuerwehrtechnischen Einrichtung soll der Transport ggf. in
gesonderten Fahrzeugen durchgeführt werden. Stark kontaminierte Schutzkleidung und Geräte sind ggf. schon an der Einsatzstelle in Foliensäcke zu verpacken, zu kennzeichnen und der fachgerechten
Reinigung zuzuführen.

Stand:12/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C30

Vor Einsätzen sind die Privatkleidung und persönliche Gegenstände möglichst im Feuerwehrhaus abzulegen. Wenn möglich ist dort Wechselwäsche bereitzuhalten. An Einsatzstellen soll der
Hautkontakt mit Schadstoffen, z. B. mit Brandruß, vermieden werden. Gegen mögliche Schadstoffinhalationen ist auch bei Nachlösch- und Aufräumarbeiten geeigneter Atemschutz zu benutzen. Bei
umluftabhängigen Atemschutzgeräten müssen mindestens Vollmasken mit Kombinationsfilter ABEK2 – P3 zum Einsatz kommen.

Essen und Trinken ist an der Einsatzstelle nur außerhalb mit Brandruß kontaminierter Bereiche und nur nach gründlicher Reinigung von Gesicht und Händen möglich. Auch beim Rauchen mit
verschmutzten Händen bestehen Gesundheitsgefahren.

Nach Einsatzende ist die Schutzkleidung, wenn möglich, schon an der Einsatzstelle grob und die Schutzstiefel unter fließendem Wasser zu reinigen.
Schadstoffe und Schmutz dürfen nach Einsatzende nicht in die sauberen Bereiche des Feuerwehrhauses verschleppt werden, z. B. in die Sozial- und
Aufenthaltsräume.

Stiefel sind schon im Zugangsbereich des Feuerwehrhauses gründlich zu reinigen. Die Schutzkleidung ist je nach Verschmutzungsgrad zu säubern oder zu
wechseln und zur Reinigung zu geben. Bei Schutzhandschuhen ist auch auf mögliche Verunreinigung der Handschuh-Innenseiten zu achten. Die
verschmutzte Einsatzkleidung ist grundsätzlich von der Straßenkleidung gesondert aufzubewahren.

Bei möglicher Schadstoffkontamination ist nach Einsatzende die persönliche Grundreinigung durch Duschen erforderlich. Auf den Schutz der Haut ist zu
achten.

Eine Hautreinigung ist nach dem Grad der Verschmutzung durchzuführen. Anschließend hat die Hautpflege zu erfolgen. Entsprechende Hautreinigungs-
und Hautpflegemittel sind zu benutzen. Soweit vorhanden sind Hautschutzpläne zu beachten. Desinfektionsmittel sind nur sparsam zu verwenden, da diese auf den natürlichen Schutzfilm der Haut
einwirken und bei unsachgemäßer Anwendung zu Hautschäden führen können.

In Feuerwehrhäusern sind „Schmutzige Bereiche“ (Schwarz-Bereiche) von „Sauberen Bereichen“ (Weiß-Bereiche) räumlich und/oder organisatorisch zu trennen. In den Zugängen zu Feuerwehrhäusern
müssen Einrichtungen zum Reinigen von verschmutzten und abwaschbaren persönlichen Schutzausrüstungen vorhanden sein, z. B.

Fußmatten oder Roste zum Grobreinigen von Stiefeln und Schuhen,
Wascheinrichtungen oder –anlagen für Schutzstiefel und Schutzkleidung.

Muss von einer Schadstoffkontamination der Schutzkleidung ausgegangen werden, ist diese sofort nach Einsatzende zu wechseln. Die fachgerechte Reinigung kontaminierter und verschmutzter
Schutzkleidung ist zu organisieren und entsprechend dem Verschmutzungsgrad zu veranlassen. Einsatzkleidung darf nicht privat gewaschen werden.

Verschmutzte Arbeits- und Schutzkleidung muss von der Straßenkleidung getrennt aufbewahrt werden, z. B. in den dafür vorgesehenen Doppelspinden oder in voneinander getrennten Räumen.

In Feuerwehrhäusern müssen Waschräume mit Duschen und Waschbecken mit fließendem Warm- und Kaltwasser vorhanden sein, mindestens jedoch Waschgelegenheiten mit fließendem Warm- und
Kaltwasser. Anforderungen an Waschräume und Waschgelegenheiten ergeben sich z. B. aus der Arbeitsstättenverordnung.

In Waschräumen und an Waschgelegenheiten müssen die hygienisch erforderlichen Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel vorhanden sein. Zur hygienischen Reinigung gehört auch die Entnahme
der Reinigungsmittel aus Direktspendern. Hygienische Mittel zum Trocknen der Hände sind z. B. Einmalhandtücher.

Die „Schwarz-Bereiche“ des Feuerwehrhauses sind nach Einsätzen mit Schadstoffen zu reinigen. Dies gilt auch für Fahrzeughallen und insbesondere für Umkleidebereiche, wenn eine Verschleppung
von Verunreinigungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweis: 
Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C30 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.
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Für Einsatzkräfte wird dringend geraten, ihre kontaminierte PSA noch an der Einsatzstelle abzulegen und stark exponierte Körperpartien zu reinigen.

Ab wann ist eine Kontamination wahrscheinlich? – Faustregel:

Wenn die Rauchentwicklung im Arbeits- bzw. Aufenthaltsbereich der Einsatzkräfte so stark war, dass umluftunabhängiger Atemschutz eingesetzt
wurde, ist von einer Kontamination der eingesetzten PSA bzw. der Ausrüstung auszugehen. 
Wo Rußniederschlag vorhanden ist, ist von einer Kontamination der betroffenen Flächen bzw. PSA und Ausrüstungsgegenstände auszugehen.

Sobald Ausrüstungsgegenstände und PSA nach Brandrauch riechen oder sichtbar verschmutzt sind, z. B. durch Rußanhaftung, ist ebenfalls von einer
Kontamination auszugehen.

Ist die PSA kontaminiert, so gilt es einige Dinge zu beachten, um beim Ablegen eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. 

Folgende Schritte/Verhaltensweisen haben sich beim Auskleiden bewährt:

War die Einsatzkraft in einem Innenangriff eingesetzt oder haften Rußpartikel auf der PSA, so ist unter Berücksichtigung der Windrichtung die Bekleidung zunächst leicht auszuklopfen und zu
lüften (Rauchgas-Ausgasungen). Wichtig ist hierbei, den Atemschutz noch aufzubehalten oder wenn nötig (z. B. weil der Atemluftvorrat des Atemschutzgerätes zur Neige geht) eine Maske mit
geeignetem Kombinations- oder Partikelfilter zu verwenden.
Bei starker Staub- bzw. Rußbelastung oder wenn der Verdacht besteht, dass der PSA oder Teilen davon z. B. Asbestfasern anhaften, kann eine erste manuelle Vorreinigung noch vor dem
Ablegen der PSA, z. B. mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel, sinnvoll sein, um die Ruß-, Staub- bzw. Faseraufwirbelung im weiteren Verlauf zu unterbinden und die Kontamination
zu reduzieren. Keinesfalls darf PSA bei Verdacht auf Kontamination, z. B. mit Ruß oder Asbestfasern, trocken ausgeschüttelt oder vor Ort mit Druckluft abgestrahlt werden.
Persönliche Ausrüstung (z. B. Funkgerät, Lampe etc.) und Helm ablegen.
Feuerwehrschutzhandschuhe ablegen. Wurden keine Baumwoll- oder Einmalchemikalienschutzhandschuhe darunter getragen, werden diese jetzt angezogen.
Lungenautomaten abnehmen, Atemanschluss und Feuerschutzhaube ablegen. Unmittelbar danach partikelfiltrierende Halbmaske anlegen, falls dies nicht schon bei 1. geschehen ist.
Atemschutzgerät ablegen.
Feuerwehrschutzkleidung ablegen. Dabei ist es ratsam, die Bekleidung so umzukrempeln, dass die Einsatzkraft nicht mit der Außenseite in Berührung kommt.
Persönliche Ausrüstung ggf. grob reinigen und verpacken. Dies kann z. B. auch von anderen Einsatzkräften übernommen werden.
Partikelfiltermaske abnehmen.
Zum Schluss folgen die Baumwoll- oder Einmalhandschuhe, die zu Einsatzbeginn oder bei 4. angelegt wurden. Diese haben die Einsatzkraft während der Auskleideprozedur vor dem direkten
Hautkontakt mit Gefahrstoffen geschützt. Auch sie werden beim Ausziehen umgekrempelt (auf Links gedreht).
Erstreinigung von Händen, Hals, Nacken und Gesicht.
Ggf. wechseln der Unterbekleidung bzw. überziehen von Witterungsschutzbekleidung.
Flüssigkeitsaufnahme und Erholungsphase.

Kontaminierte Mehrweg-PSA soll unmittelbar nach dem Ablegen flüssigkeits- und möglichst luftdicht verpackt und zeitnah einer fachgerechten Dekontamination bzw. Reinigung zugeführt werden.
Benutzte Einweg-PSA kann unmittelbar nach dem Ablegen flüssigkeits- und möglichst luftdicht verpackt und zeitnah fachgerecht entsorgt werden.
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.2

Als Mindestausrüstung ist für Einsatzkräfte vorgesehen, die beim Ablegen und Verpacken kontaminierter PSA unterstützen:

Feuerwehrschutzkleidung, z. B. gemäß HuPF oder DIN EN 469:2007-02
Feuerwehrschutzschuhe gemäß DIN EN 15090:2012-04, ggf. als Typ 2, Klasse I, Form D („Gummistiefel“)
Einwegschutzhandschuhe gemäß DIN EN ISO 374-5:2017-03 „Virus“
Flüssigkeitsdichte (Einweg-) Schürze, ggf. mit langen Ärmeln
(Einweg) partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 gemäß DIN EN 149:2009-08
Ggf. Körperschutz gemäß DIN EN 14605:2009-08 (Typ 3)/DIN EN 14126:2004-01/DIN EN 1073-2:2002-10 und
Augenschutzbrille gemäß DIN EN 166:2002-04, z. B. wenn mit erheblichen Kontaminationen zu rechnen ist.

Um das Eindringen von Schadstoffen in den Körper über die Haut zu verhindern, ist das Waschen von Gesicht, Halsbereich, Händen sowie ggf. weiteren, mit Ruß belasteten Hautbereichen unmittelbar
nach dem Ablegen der PSA notwendig. Das kann z. B. am Hygieneboard eines Einsatzfahrzeugs oder mittels dafür geeigneter Feuchttücher geschehen. Wasser aus dem Hygieneboard ist kein
Trinkwasser, bietet jedoch eine sinnvolle Möglichkeit Kontaminationen abzuwaschen. 
Ist es notwendig, dass die Einsatzbereitschaft der Einheit bzw. der Einsatzkräfte nach einer angemessenen Erholungsphase vor Ort wiederhergestellt wird, sind neben Getränken und ggf. Nahrung auch
frische Unterbekleidung, Ersatz-PSA, Sitzgelegenheiten und ein Witterungsschutz zur Verfügung zu stellen.

Hinweis 
Der vorstehende Text ist der Ziffer 4.2 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen.
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Die Gesundheitsgefahren aus Brandrauch und Verbrennungsrückständen erfordern eine Optimierung des Verhaltens der Einsatzkräfte zur Vermeidung von
unnötigen Expositionen und Kontaminationsverschleppungen.

Die hier einsehbare Fachempfehlung des DFV ist eine knappe und praxisbezogene Zusammenfassung notwendiger Mindeststandards für die Umsetzung
der Einsatzhygiene.

Einsatzgrundsätze zur Hygiene im Brandeinsatz - Praxisbezogene Zusammenfassung notwendiger Mindeststandards
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.1

Der Einsatz und die Planung hinsichtlich Hygienegesichtspunkten beginnt mit der Fahrt zur Einsatzstelle. Durch das Alarmstichwort können sich eventuell
schon erste Anhaltspunkte für z. B. benötigte PSA ergeben.

Am Einsatzort angekommen können viele Faktoren dazu beitragen, dass Einsatzkräfte, Ausrüstungen und Einsatzfahrzeuge nicht mit Brandrauch, anderen
Verbrennungsprodukten oder -rückständen, biologischen, chemischen, radioaktiven Stoffen oder sonstigen Gefahrstoffen in Berührung kommen und somit
nicht kontaminiert werden. Bewährt haben sich z. B. folgende Empfehlungen:

Einsatzstichworte auch hinsichtlich möglicher zusätzlicher PSA betrachten.
Schon auf der Anfahrt auf die Windrichtung achten.
Vollständige Erkundung durchführen.
Beim Festlegen der Fahrzeugaufstellung oder von Bereitstellungsräumen die Topografie des Einsatzortes berücksichtigen.
Fahrzeuge nicht im Rauch oder der möglichen Ausbreitungsrichtung der Brandgas- bzw. Gefahrstoffwolke aufstellen.
Offenstehende Fenster, Türen, Klappen und Rollläden der Einsatzfahrzeuge vermeiden.
Lüftungen der Einsatzfahrzeuge abstellen.
Einsatzkräfte, die zur Brandbekämpfung mit Pressluftatmern eingeteilt sind, tragen Einweghandschuhe gemäß DIN EN ISO 374-5:2017-03 „Virus“ oder Baumwollhandschuhe unter ihren
Feuerwehrschutzhandschuhen, sofern der Hersteller der Feuerwehrschutzhandschuhe dies freigegeben hat. Dadurch kann eine Kontamination der Hände bei der Brandbekämpfung und beim
Ablegen der PSA deutlich reduziert werden.
Wenn es möglich und mit dem Einsatzziel vereinbar ist, soll eine Einsatztaktik gewählt werden, die eine geringere Kontamination der Einsatzkräfte erwarten lässt (z. B. zunächst qualifizierter
Außenangriff, dann erst Innenangriff, Benutzung von Rauchschutzvorhängen, Löschnägeln oder -lanzen etc.).

Bei der Lagebeurteilung gemäß FwDV 100 muss unter anderem berücksichtigt werden:

Welche Gefahrstoffe können vorhanden sein (z. B. Gefahrstofflagerung, welche Baustoffe sind vorhanden)?
Welche Schadstoffe können im Brand entstehen (Brandbild, Brandgut)?
Welche Auswirkung haben Maßnahmen der Feuerwehr auf die Schadstoffentstehung bzw. deren Verbreitung?
Auf welchem Wege können Schadstoffe aus der Einsatzstelle ausgetragen werden?
Mit welcher Schadstoffsituation ist an der kalten Brandstelle, z. B. durch Rußablagerungen oder Asbestfaserfreisetzung, zu rechnen?

Die Einsatzleitung muss aufgrund ihrer Kenntnisse und der Gefährdungsbeurteilung (Führungsvorgang gemäß FwDV 100) die zu tragende PSA bestimmen. Hierbei ist wichtig, dass eine Inkorporation bei
den Einsatzkräften ausgeschlossen sowie die Kontamination von Einsatzkräften, Ausrüstungen und Geräten weitestgehend vermieden werden muss. Dabei müssen auch die Einsatzkräfte berücksichtigt
werden, die nicht unmittelbar bis zum Brand vordringen. Möglicherweise ist auch für Einsatzkräfte, die außerhalb des Objekts bzw. der eigentlichen Schadensstelle oder bei Aufräumarbeiten tätig
werden, ein Schutz vor Kontaminationen erforderlich.

Hinweis 
Der vorstehende Text ist der Ziffer 4.1 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen.
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Wie bei jeder Gefahrstoffexposition gibt es mehrere Wege, wie Brandrauch, andere Verbrennungsprodukte, Verbrennungsrückstände und die damit
assoziierten Gefahrstoffe, Biostoffe und andere gefährliche Substanzen in den Körper gelangen können:

Durch Inkorporation, also die direkte Aufnahme gefährlicher Stoffe in den Körper, z.  B. durch Einatmen, Verschlucken oder über die Haut (Resorption),
Durch Kontamination, also Kontakt mit verunreinigten Oberflächen oder Gegenständen, wie z. B. PSA und anderen Ausrüstungsgegenständen, aber
auch der Haut selbst.

Häufige Expositions- bzw. Kontaminationswege können z. B. sein:

Aufnahme über die Atemwege
Dies kann durch die Verwendung von geeignetem Atemschutz verhindert werden.

Aufnahme über die Haut
Viele der bei einem Einsatz vorhandenen bzw. entstehenden Gefahrstoffe sind auch hautresorptiv. Sie werden jedoch weitestgehend von der Schutzkleidung abgehalten bzw. lagern sie sich auf ihr ab
und dringen nur zu einem geringen Teil durch sie hindurch. Gelangen hautresorptive Gefahrstoffe jedoch auf die Haut und verbleiben dort, können sie in den Körper aufgenommen werden.

Aufnahme über den Verdauungstrakt
Dieser Expositionsweg wird oft vergessen. Wird aber während oder nach dem Einsatz ohne gründliche Reinigung oder noch im kontaminierten Bereich, z. B. mit Rußniederschlag, geraucht, gegessen
oder getrunken, können auch auf diesem Weg Gefahrstoffe in den Körper gelangen.

Kontaminationsverschleppung
Auch nach Beendigung des Einsatzes gibt es noch Expositionsmöglichkeiten, da z. B. die im Brandrauch enthaltenen Gefahrstoffe an Rußpartikeln anhaften und so leicht in andere Bereiche (z. B.
Fahrzeuge, Umkleideräume, Werkstätten und den privaten Bereich) verschleppt werden.

Quelle: Abb. 4 Expositionswege, DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziff. 2.1
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38

Damit Einsatzkräfte vor einer möglichen Kontamination bzw. deren Folgen geschützt sind, ist es wichtig, dass die folgenden Fragen mit „ja“ beantwortet werden können. Des Weiteren können sie
zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung unterstützen:

Wird immer konsequent der richtige Atemschutz getragen, auch bei Nachlöscharbeiten?
Stehen ausreichend Atemschutzgeräte, passend für den jeweiligen Einsatzzweck zur Verfügung (z. B. umluftunabhängig, umluftabhängig, partikelfiltrierend)?
Wird beim Anlegen der PSA darauf geachtet, dass keine unbedeckten Hautstellen zurückbleiben?
Wird mit Brandrauch, anderen Verbrennungsprodukten und Verbrennungsrückständen (z. B. Ruß) verunreinigte PSA unmittelbar nach dem Ende des Atemschutzeinsatzes abgelegt?
Werden besonders exponierte Hautstellen (z. B. Hände, Unterarme, Gesicht, Hals und Nacken) unmittelbar nach dem Ende des Atemschutzeinsatzes gereinigt?
Ist eine gründliche Ganzkörperreinigung (duschen) nach einem Brandeinsatz selbstverständlich?
So wichtig die Flüssigkeitszufuhr im Atemschutzeinsatz auch ist, wird darauf geachtet, dass nicht im Bereich des Rußniederschlags und nur nach vorheriger gründlicher Reinigung von Händen
und Gesicht getrunken oder gar gegessen wird?
Legen die Einsatzkräfte vor der Nahrungsaufnahme kontaminierte PSA und andere Ausrüstungsgegenstände ab?
Werden mit Ruß verunreinigte PSA, Schläuche, Atemschutzgeräte und andere Ausrüstungsgegenstände an der Einsatzstelle ggf. verpackt und getrennt von den Einsatzkräften transportiert?
Besteht die Möglichkeit mit Ruß verunreinigte PSA, Schläuche, Atemschutzgeräte und andere Ausrüstungsgegenstände fachgerecht zu reinigen und wieder einsatzbereit zu machen bzw. Dritte
damit zu beauftragen?
Ist den Einsatzkräften bewusst, dass das Mitführen von kontaminierter PSA in privaten Fahrzeugen oder gar das Waschen in ihren privaten Waschmaschinen eine Gefährdung für sie selbst
und ihre Familienangehörigen darstellen würde?

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde größtenteils der Ziffer 2.1 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen.
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.4
Merkblatt: Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden, MB 10-13

Häufig sieht man kurz nach Abschluss der Brandbekämpfung schon Personen ohne Atemschutz und nur mit der Grundausstattung an PSA durch
kontaminierte Bereiche der Einsatzstelle laufen.

Auch an „nur noch warmen“ oder „kalten“ Einsatzstellen besteht jedoch die Gefahr der Inkorporation und Kontamination, da aus dem z. B. noch warmen
Brandschutt eine Vielzahl von Schadstoffen in die Umgebungsluft übergehen bzw. am Ruß adsorbiert sind.

Je nach Situation, wie z. B. der vorhandenen Kohlenstoffmonoxid-Konzentration oder freigewordenen Fasern oder Stäuben, muss auch hier geeignete
Schutzkleidung und geeigneter Atemschutz, z. B. Feuerwehrschutzkleidung, Einwegschutzanzüge, umluftunabhängiger oder -abhängiger Atemschutz
getragen werden.

Ziel ist es immer, die Aufnahme von Schadstoffen über die Atemwege und die Haut zu verhindern und eine Kontamination von PSA, Ausrüstungen, Geräten
und Fahrzeugen zu vermeiden.

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 4.4 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020)  entnommen.
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Bei Feuerwehreinsätzen, wie zum Beispiel bei Bränden, kommt es nahezu unabhängig von den am Brand beteiligten Materialien immer zur Bildung einer
Vielzahl von Gefahrstoffen. Je nach Bauart des betroffenen Objektes bzw. eingesetztem Bau- oder Werkstoff kann es neben Brandgasen zusätzlich noch
zur Freisetzung von Asbest- bzw. anderen Fasern und Staub kommen, z. B.

Aluminiumsilikat aus technischen Geräten,
Fasern aus alten Dämmwollen in Gebäudedämmungen,
Carbonfasern aus dem Leichtbau von Straßen- oder Luftfahrzeugen etc. oder
sonstige gesundheitsgefährdende, z. B. silikogene oder metallhaltige Stäube.

Im Gegensatz zum ABC-Einsatz sind diese nicht gekennzeichnet und wären nur durch aufwendige und teilweise langwierige Messungen nachweisbar.

Die grundlegende Zusammensetzung und Einstufung von Brandrauch ist untersucht und bekannt.

Bei Brandeinsätzen ist in der Regel von der Freisetzung folgender Gefahrstoffe auszugehen:

Akut und chronisch giftigen Stoffen (z. B. Kohlenmonoxid, Blausäure, Styrol, Salzsäure),
krebserzeugenden Stoffen (z. B. Benzol, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) und unter Umständen auch Asbest- und andere Fasern).
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziff. 2
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38

Die am häufigsten nachgewiesenen Brandgase und deren Konzentration bei realen Bränden sind:

HäufigkeitHäufigkeit VerbrennungsproduktVerbrennungsprodukt gemessene Konzentrationgemessene Konzentration

50 % Aceton 15–50 ppm

50 % Acrolein 0,3–15 ppm

85 % Benzol bis 250 ppm

25 % Chlorbenzol nachgewiesen

9–53 % Chlorwasserstoff 1–280 ppm

12–75 % Cyanwasserstoff < 5–75 ppm

25 % Ethanol nachgewiesen

35 % Fluorwasserstoff bis 7,5 ppm

30–100 % Formaldehyd bis 15 ppm

30 % n-Hexan nachgewiesen

100 % Kohlendioxid bis 850.000 ppm

100 % Kohlenmonoxid bis 7.500 ppm

15–50 % Schwefeldioxid 0,2–41 ppm

9–17 % Stickstoffdioxid < 10 ppm

5–80 % Styrol bis 25 ppm

5–60 % Tetrachlorethen bis 0,14 ppm

80 % Toluol 15–25 ppm

1, 1, 1-Trichlorethan nachgewiesen

1, 1, 2-Trichlorethan nachgewiesen

40 % Trichlorethen 0,2 ppm

Quelle: Tabelle 1, DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr

Hinweis
Der vorstehende Text ist der Ziffer 2 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen.
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.5

Bei starker Verschmutzung, z. B. mit Ruß oder Fasern, kann es notwendig werden, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge bereits an der Einsatzstelle, z.
B. mit Wasser und einem neutralen Universalreinigungsmittel oder geeigneten Einweg-Reinigungstüchern, vor zu reinigen. Bei besonderen Gefahren, wie z.
B. Belastung mit Asbestfasern, kann es unter Umständen auch notwendig werden, die Dekontamination durch eine entsprechend zertifizierte Fachfirma
durchführen zu lassen.

Zur Grobreinigung dürfen niemals Druckluftpistolen oder Ähnliches benutzt werden. Durch den starken Luftstrom werden Schadstoffe wie Ruß oder Fasern
unkontrolliert und großräumig verteilt.

Besteht an einer Einsatzstelle der Verdacht, dass durch das Schadensereignis oder die Einsatztätigkeit Asbestfasern freigeworden sind und ggf. PSA,
Fahrzeuge, Ausrüstungen und Geräte damit kontaminiert wurden, kann eine orientierende Probennahme mit anschließender Analyse bei einem dafür
geeigneten/akkreditierten Labor bzw. Dienstleister hilfreich sein.

Zur Untersuchung eignen sich in der Regel bereits wenige Gramm z. B. des betreffenden Baustoffes. Das Probenmaterial wird in ein luftdicht verschließbares Glas- oder Kunststoffbehältnis, z. B. aus
dem CBRN Probenahmesatz des Bundes, eingebracht.

Muss das Probenmaterial erst durch mechanische Bearbeitung gewonnen werden, z. B. durch Abbrechen oder Abkratzen, können dabei Asbestfasern freigesetzt werden. Dies kann z. B. durch
Überdecken der Probennahmestelle mit einem nassen Tuch während der Bearbeitung unterbunden werden.

Textile Oberflächen, z. B. von PSA, können mit einem durchsichtigen Klebeband beprobt werden, welches nach der Beprobung (Abklatsch-/Kontaktprobe) in einem luftdicht verschließbaren Glas- oder
Kunststoffbehältnis, idealerweise mit der Klebefläche nach außen (in Form eines Zylinders), gelagert wird. Bei der Probenahme ist geeignete PSA zu tragen. 

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 4.5 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen. 
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 5.2

Im Feuerwehrhaus gibt es, wenn überhaupt, nur eng eingegrenzte Bereiche, die mit kontaminierter PSA betreten werden können. Ein Betreten des übrigen
Feuerwehrhauses mit kontaminierter PSA ist zu vermeiden. Es muss daher eine strikte Trennung erfolgen, um eine Kontaminationsverschleppung zu
verhindern. Diese Trennung erfolgt am besten baulich. 
Bei einem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau muss hierauf geachtet werden. Kontaminierte PSA soll bereits an der Einsatzstelle abgelegt werden. Dann sind
zusätzliche Maßnahmen im Feuerwehrhaus in der Regel nicht erforderlich. Werden jedoch kontaminierte PSA bzw. Ausrüstungsgegenstände im
Feuerwehrhaus gelagert, gereinigt und wiederaufbereitet, so müssen für diese Bereiche entsprechende Konzepte/bauliche Voraussetzungen vorhanden
sein, die eine Kontaminationsverschleppung in angrenzende Bereiche verhindern.

Um eine Kontaminationsverschleppung und insbesondere auch die Hautresorption von Schadstoffen zu verhindern, muss die Kontamination auf der
Körperoberfläche zeitnah beseitigt werden. Deshalb ist nach Einsätzen mit Kontamination, z. B. durch Brandrauch, das Duschen besonders wichtig. 
Neben Duschen müssen auch Möglichkeiten für die Einsatzkräfte vorhanden sein, private Kleidung, Ersatzkleidung inkl. Unterwäsche, Handtücher etc. im
Feuerwehrhaus zu lagern, z. B. in ausreichend großen, belüfteten und nach Möglichkeit mit einem abschließbaren Ablagefach versehenen Spinden. 
Zum Schutz der Haut sollte diese nach dem Duschen gepflegt werden. Das verhindert Schäden an der Haut und hilft, ihre natürliche Schutzbarriere aufrecht zu erhalten. Notwendige Desinfektions-,
Körperreinigungs- und Hautpflegemittel müssen in ausreichenden Mengen durch den Unternehmer bzw. die Unternehmerin zur Verfügung gestellt werden.

Waschen oder desinfizieren der Haut, was ist besser?Waschen oder desinfizieren der Haut, was ist besser?

Das hängt von der vorangegangenen Tätigkeit und dem Grad der Verschmutzung bzw. Kontamination ab. Aus Gründen des Hautschutzes sollte das Waschen auf das Notwendige reduziert werden. Durch
das Waschen mit Seife wird die natürliche Barriere der Haut geschwächt und wichtige Hautfette abgewaschen. Daher ist das Desinfizieren (auch zwischendurch) besser als Waschen der Hände. 
Bei starker Verschmutzung der Hände mit z. B. Sand und Schmutz, müssen die Hände zuerst gewaschen werden. Das direkte Desinfizieren nach dem Waschen ist nur bedingt sinnvoll, da die Haut nass
ist und das Desinfektionsmittel verwässert. Sollen die Hände nach dem Waschen noch einmal desinfiziert werden, müssen sie zunächst ausreichend getrocknet werden und dann trocken sein. Die Frage
erst waschen und dann desinfizieren oder anders herum, kann mit „Erst desinfizieren und dann waschen“ beantwortet werden. 
Bei einer starken Kontamination oder Verschmutzung kann es vorkommen, dass die PSA oder Ausrüstungsgegenstände nicht dekontaminiert bzw. gereinigt werden können, eine Reinigung
unwirtschaftlich ist oder die sichere Weiterverwendung nicht garantiert werden kann. Dann müssen diese Gegenstände fachgerecht entsorgt werden.

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde den Ziffer 5.2, 5.3 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen

Stand:11/2020

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Kontaminationsverschleppung im Feuerwehrhaus vermeiden

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 43



Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.3.

Der Bereich zur Versorgung von Einsatzkräften mit Getränken, Nahrung, frischer PSA bzw. zum Ausruhen ist immer außerhalb des Gefahrenbereiches
einzurichten.

Während eines größeren oder länger andauernden Einsatzes ist es notwendig, die Feuerwehrangehörigen mit Essen und Trinken an der Einsatzstelle zu
versorgen. Gerade jedoch über die Aufnahme von Essen und Trinken besteht die Möglichkeit, dass Gefahrstoffe direkt in den Körper gelangen. Es kommt zu
einer direkten Inkorporation, welche auszuschließen ist.

Wenn Nahrung an der Einsatzstelle aufgenommen werden soll, müssen daher folgende Regeln bzw. Hinweise beachtet werden:

Das Essen und Trinken erfolgt erst nach grundlegenden Hygienemaßnahmen und außerhalb des Gefahrenbereichs.
Zelte oder Räume, in denen das Essen ausgegeben wird, dürfen nicht mit kontaminierter Feuerwehrschutzkleidung betreten werden.
Nahrungsmittel sind möglichst mit Hilfe von Besteck zu verzehren.
Auf Ordnung, Sauberkeit und Einhaltung von Hygienevorschriften an der Ausgabestelle ist zu achten.

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 4.3 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen. 
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Neben der Pflicht für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin, die geeignete PSA zur Verfügung zu stellen, besteht gemäß §30 Absatz 2 DGUV Vorschrift 1
und §16 DGUV Vorschrift 49 die Pflicht für die Versicherten, die PSA auch bestimmungsgemäß zu benutzen, sie regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Unternehmer bzw. der Unternehmerin unverzüglich zu melden.

Steht im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und z. B. der Brandschutzbedarfsplanung fest, dass organisatorische Maßnahmen oder zusätzliche
Ausrüstung bzw. PSA erforderlich sind, muss diese bereitgestellt, erforderlichenfalls getragen, aber auch fachgerecht gereinigt und geprüft werden. Die
DGUV Vorschriften 1 und 49, das Arbeitsschutzgesetz, die Bio- und die Gefahrstoffverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung und die PSA-
Benutzungsverordnung fordern, dass PSA und Ausrüstung den zu erwartenden Gefährdungen entsprechend in richtiger Art und Anzahl sowie z. B. auch
Größe beschafft und zur Verfügung gestellt werden.

Die notwendige Ausrüstung umfasst nicht nur die PSA, um eine wirksame Einsatzstellenhygiene betreiben zu können, sondern auch weitere Geräte und
Einsatzmittel, wie z. B.:

Luft- und flüssigkeitsdichte Säcke/Beutel/Behältnisse zur Aufnahme kontaminierter PSA und Ausrüstung,
gegebenenfalls Transportbehälter für kontaminierte PSA und Ausrüstung,
separate Transportmöglichkeiten für kontaminierte Ausrüstung, da diese nicht lose im Mannschaftsraum transportiert werden darf,
geeignete PSA zum Schutz der Einsatzkräfte beim Umgang mit kontaminierter PSA und Ausrüstung,
Hygieneboards oder andere Reinigungsmöglichkeiten für die Einsatzkräfte,
Geräte zur Reinigung/Dekontamination, z. B. entsprechende Beladungsmodule gemäß DIN 14800-18:2011-11, Beiblatt 12:2011-11,
Wechselkleidung und ggf. Ersatz-PSA für die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle,
Witterungsschutz gegen Hitze und Kälte,
Müllbeutel zur Entsorgung kontaminierter Einweg-PSA bzw. anderer Hilfsmittel.

Bei der Beschaffung von PSA und Ausrüstung müssen auch Aspekte wie die leichte Erkennbarkeit von Kontaminationen, z. B. durch einen hellen Oberstoff, die fachgerechte Reinigung, Dekontamination,
Wiederverwendbarkeit und Entsorgung beachtet werden. Aus hygienischen Gründen oder bei fehlenden Reinigungsmöglichkeiten können Einwegartikel vorteilhaft sein.

Zusätzliche PSA, z. B. in Form von geeigneten Einwegchemikalienschutzhandschuhen und partikelfiltrierendem Atemschutz ist gegebenenfalls ebenfalls beim Auskleiden kontaminierter Einsatzkräfte
sowie beim Umgang mit kontaminierter PSA bzw. Ausrüstung notwendig.

Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die möglichen Gefahren und Fehlbeanspruchungen im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen
und Gesundheitsgefahren regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren (siehe auch §8 DGUV Vorschrift 49).

Die Unterweisung bezieht sich hierbei nicht nur auf die Gefahren im Einsatz (z. B. ABC-Gefahren oder Gefahren durch Brandrauch, Bio- oder Gefahrstoffe) und auf das korrekte Tragen der richtigen
Schutzkleidung, sondern auch auf Maßnahmen zur Gesunderhaltung. Unterweisungsinhalte können u. a. sein:

Vollständiges und korrektes Anlegen der PSA,
korrektes Ablegen kontaminierter PSA nach dem Einsatz,
Waschen der Hände und evtl. des Gesichts/Nackens bei Kontaminationsverdacht,
Hygienemaßnahmen vor der Aufnahme von Essen und Getränken,
vorgeschriebener Umgang mit kontaminierter PSA/Ausrüstung,
organisationseigene Verfahren/Abläufe (Dienstanweisungen, Standard-Einsatzregeln).

Hinweis 
Der vorstehende Text ist den Ziffern 3.3, 3.4, 3.5 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung  bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen.
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49, §16 Übergangsregelungen
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung für Einsätze bei deutschen Feuerwehren, DGUV Information 205-014
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 3.3, 3.4, 3.5
Merkblatt: Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden, MB 10-13
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffern 3.1 und 3.2

Der Unternehmer oder die Unternehmerin (z. B. die Kommune als Trägerin der Feuerwehr) ist für die Sicherheit und die Gesundheit der Einsatzkräfte und damit auch für die Ableitung und Umsetzung
geeigneter Maßnahmen zur Expositionsvermeidung verantwortlich.

Die Trägerin hat in der praktischen Umsetzung zunächst mögliche Einsatzszenarien, bei denen die Gefahr einer Kontamination besteht, zu identifizieren. Einsätze mit Kontaminationsgefahr können z. B.
sein:

Brandeinsätze,
Feuerwehreinsätze mit potentiell infektiösen Personen, z. B. technische Rettungseinsätze wie Verkehrsunfälle, Tragehilfen, Erstversorgungen, Leichenbergungen,
technische Einsätze in Verbindung mit Tieren, Abfall oder Abwasser, wie z. B. Keller auspumpen, Einsätze in Viehzuchtbetrieben, Abwasser- und Abfallbehandlungsanlagen, Tierrettungen,
Beseitigung von Tierkadavern,
Gefahrguteinsätze,
Einsätze des Rettungsdienstes.

Sind die betreffenden Einsatzszenarien identifiziert, müssen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung das jeweilige Risiko abgeschätzt und wirksame Maßnahmen festgelegt werden.

Als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ergeben sich z. B. Maßnahmen wie Auswahl von spezieller persönlicher Schutzausrüstung oder die ergänzende Beschaffung von weiteren Gerätschaften, z. B.
für den Transport kontaminierter Ausrüstung oder zur Dekontamination. Ebenso müssen unter Umständen spezielle Einsatztaktiken oder Standardeinsatzregeln erstellt und im Feuerwehrhaus bauliche
Veränderungen vorgenommen werden, falls dort entsprechende Gefährdungen identifiziert wurden.

Eine konsequente Schlussfolgerung aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Einsatzszenarien kann sein, dass die Einsatzkräfte ihre kontaminierte PSA noch an der Einsatzstelle ablegen und
diese vor Ort verpackt wird. Das bedeutet jedoch, dass ausreichend Ersatzkleidung, geeignete Verpackungs- und Transportmöglichkeiten sowie weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung zur Verfügung
stehen müssen. Dies muss bereits bei der Einsatzplanung/-vorbereitung berücksichtigt werden.  Ist es erforderlich, dass die Einsatzbereitschaft der Einheit bzw. der Einsatzkräfte nach einer
angemessenen Erholungsphase vor Ort wiederhergestellt sein soll, ist darüber hinaus auch Ersatz-PSA zur Verfügung zu stellen.

Die Wahl der Verpackung der PSA, z. B. ob luftdicht oder nicht, kann unter anderem abhängig sein von der Art der Kontamination (z. B. lose anhaftend/staubend), dem Grad der Durchfeuchtung der PSA,
dem Lagerort auf dem Fahrzeug und der geplanten Lagerdauer im verpackten Zustand. Beim Verpacken von Einsatzkleidung, die direkt einem maschinellen Waschvorgang zugeführt werden soll, können
heißwasserlösliche Säcke verwendet werden, wenn der Hersteller der PSA dies freigegeben hat.

Die kontaminierten Kleidungsstücke können somit komplett mit der auflösbaren Verpackung z. B. in eine dafür geeignete Waschmaschine überführt werden.

Schmutz ist nicht automatisch auch eine gesundheitsschädliche Kontamination. Im Feuerwehrdienst muss unterschieden werden, ob benutzte PSA und Ausrüstungsgegenstände eine Gefährdung für
die Einsatzkräfte darstellen können oder nicht, das heißt, ob diese:

lediglich verschmutzt (z. B. durch Schweiß, Straßenschmutz, Erde, Matsch, Staub oder Späne) und daher nicht bedenklich oder
mit Brandrauch, anderen Verbrennungsprodukten bzw. Verbrennungsrückständen,
biologischen, chemischen, radioaktiven Stoffen oder
sonstigen Gefahrstoffen kontaminiert und daher gefährdend sind.

Wenn im Fall einer Verschmutzung ebenfalls eine fachgerechte Reinigung erfolgen muss, sind für den Umgang mit der lediglich verschmutzten PSA bzw. Ausrüstung in der Regel keine weitergehenden
Schutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweis 
Der vorstehende Text ist den Ziffern 3.1 und 3.2 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen.

Stand:09/2020

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Planung von Einsätzen anhand von Hygieneaspekten

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 47



Während an der Einsatzstelle eine Grobreinigung stattgefunden haben soll, wird meist am bzw. im Feuerwehrhaus eine Feinreinigung durchgeführt, soweit
dies nicht an eine Fachfirma, andere Feuerwehren oder zentrale Pflegestellen delegiert wird. Auch hierbei muss geeignete PSA getragen werden.
Umweltschutzaspekte sind auch zu beachten. So dürfen z. B. nicht alle Abwässer ungereinigt in die Kanalisation gelangen. Bei besonderen Gefahren, wie
z. B. Belastung mit Asbestfasern, kann es unter Umständen auch notwendig werden, die Dekontamination durch eine entsprechend zertifizierte Fachfirma
durchführen zu lassen.

Die Reinigung der Ausrüstung kann entweder maschinell (z. B. in einer geeigneten Waschmaschine) oder manuell durchgeführt werden. In jedem Fall sind
die Herstellerangaben der jeweiligen Ausrüstungsgegenstände hierfür zu beachten. Für die manuelle Reinigung von z. B. Helmen, Handschuhen, Stiefeln,
Handlampen etc. hat sich z. B. folgendes Verfahren bewährt:

Zunächst alle entfernbaren Teile wie Bebänderungen, Verschlüsse, Visiere etc. abnehmen. Anhand der Herstellerangaben prüfen, ob evtl. einige
abnehmbare Bestandteile davon maschinenwaschbar sind (z. B. die Helmbebänderung).
Handwarmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel (pH-Wert zwischen 6,0 und 10,5), Dosierung gemäß Herstellerangaben bereitstellen, z. B. in einem ausreichend großen Waschbecken.
Die Ausrüstungsgegenstände mit Hilfe einer weichen Bürste oder einem Schwamm gründlich reinigen, jedoch nicht unter Wasser tauchen, wenn der Hersteller dies nicht ausdrücklich zulässt.
Handschuhe werden am besten angezogen in das Waschwasser getaucht und durch aneinander reiben gereinigt. Dabei darauf achten, dass kein Waschwasser in das Innere gelangt. Die Innenseite
nur mit frischem Waschwasser reinigen und gut ausspülen. Dabei müssen Einmalchemikalienschutzhandschuhe getragen werden.
Stiefel können ebenfalls mittels Bürste von außen gereinigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Waschwasser in das Innere der Stiefel gelangt. Die Innenseite nur mit frischem
Waschwasser reinigen und gut ausspülen.
Alle Ausrüstungsgegenstände danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.
Das Trocknen kann ggf. durch Trockenschränke oder -gebläse beschleunigt werden, wenn die Temperatur der Trockenluft dabei nicht höher als 40°C ist.
Werden Gerätschaften (z. B. Funkgeräte, Wärmebildkameras etc.) mit Desinfektionsmittel oder -tüchern gereinigt, so muss vorher geklärt werden, ob die Materialien (Kunststoffe, Gummierungen) mit
dem Desinfektionsmittel verträglich sind oder ob das Mittel die Materialen angreift.

Die Reinigung von PSA ist entsprechend der Angaben der Hersteller durchzuführen. Zusätzlich zu den Herstellerangaben sollten aufgrund von Forschungsergebnissen zum Thema Waschen von
Feuerwehrschutzkleidungen folgende Hinweise beachtet werden:

Grobe Kontamination und Verschmutzung möglichst an der Einsatzstelle abspülen.
Industrielle Waschmaschinen verwenden. Sie sind für Dauerbelastungen und die schwere PSA geeigneter als Haushaltswaschmaschinen und verfügen über entsprechende Dosiereinrichtungen.
Es ist effektiver weniger PSA in eine Waschtrommel zu legen, als diese komplett zu füllen. Der Wascherfolg bei drei oder mehr Schutzanzügen (Jacke und Hose) ist geringer als bei zwei oder nur
einem Schutzanzug. Eine Waschmaschinentrommel ist dann zu voll beladen, wenn die PSA nicht locker „umherfliegen“ und somit gewendet werden kann.
Bei starker Kontamination oder Verschmutzung nur einen Satz PSA oder Einzelkleidungsstücke waschen und
zwischen zwei Waschgängen einen „Spülwaschgang“ der leeren Maschine einlegen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Den Zeitabstand zwischen Kontamination oder Verschmutzung und Wäsche so gering wie möglich halten.
Eine Trocknung in Trocknern erzielt bessere Ergebnisse als eine Trocknung an der Luft oder in Trocknungsräumen.

Bei kontaminierten Druckschläuchen hat es sich bewährt, diese bis zur maschinellen Reinigung in Wasser einzuweichen. Das steigert die Reinigungswirkung der Schlauchwaschmaschine und verhindert
eine Kontaminationsverschleppung durch Staubbildung.

Die empfohlene PSA für Reinigungsarbeiten von PSA, Fahrzeugen, Ausrüstungen und Geräten ist:
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 5.1

 
Mindestausrüstung:

Körperbedeckende Schutzkleidung, z. B. gemäß DIN EN ISO 13688:2013-12, alternativ: Feuerwehrschutzbekleidung, z. B. gemäß HuPF Teil 2 und 3, DIN EN 469:2007-02
Wasserdichte Sicherheitsschuhe (S3) gemäß DIN EN 20345:2012-04, alternativ: Feuerwehrschutzschuhe gemäß DIN EN 15090:2012-04, ggf. als Typ 2, Klasse I, Form D („Gummistiefel“)
Einmalschutzhandschuhe gemäß DIN EN ISO 374-5:2017-03 „Virus“, ggf. mit langer Stulpe
Flüssigkeitsdichte (Einweg-) Schürze mit langen Ärmeln
(Einweg) partikelfiltrierende Halbmaske (FFP3) gemäß DIN EN 149:2009-08, z. B. bei der Gefahr der Staubentstehung

Mögliche Ergänzungen (je nach Art der Arbeiten und Gefährdung), z. B.:

Augenschutzbrille gemäß DIN EN 166:2002-04
Chemikalienschutzhandschuhe gemäß DIN EN 374:2015-03 bzw. DIN EN ISO 374-1:2018-01, Schutzindexklasse 2, ggf. mit langer Stulpe
Flüssigkeitsdichter (Einweg-) Schutzanzug gemäß DIN EN 14605:2009-08 (Typ 3)/DIN EN 14126:2004-01/DIN EN 1073-2:2002-10
Geeignetes gebläseunterstütztes Filtergerät mit Atemschutzhaube, z. B. gemäß DIN EN 12941: 2017-02 – Entwurf

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 5.1 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen.
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 4.6

Der Transport von kontaminierter PSA oder Ausrüstungsgegenständen muss in gesonderten Behältern und mit der erforderlichen Ladungssicherung
erfolgen. 
Der unverpackte Transport in der Mannschaftskabine ist nicht zulässig, da hierdurch

ein sauberer Raum unnötig kontaminiert würde und
keine geeignete Ladungssicherung hergestellt und gewährleistet werden könnte.

Der Transport und auch die Lagerung kontaminierter PSA oder anderer Ausrüstungsgegenstände in privaten Fahrzeugen oder Wohnräumen führt
unweigerlich zu einer Kontaminationsverschleppung in das engste Familienumfeld und ist daher auszuschließen. Das gilt auch für das Waschen von
kontaminierter PSA oder anderer Ausrüstungsgegenstände in privaten Waschmaschinen oder Privaträumen. 

Hinweis 
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 4.6 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr  (Stand 05/2020) entnommen. 

Stand:10/2020

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Transport kontaminierter PSA und Gegenstände

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 50



Asbesthaltige Baumaterialien wurden vielfältig noch bis Ende der 90iger Jahre eingesetzt.

Die wichtigsten und am häufigsten auftretenden technischen Asbestsorten sind Weißasbest (Chrysotil) und Blauasbest (Krokodylith).

Grundsätzlich ist eine Asbestfaserfreisetzung nur durch mechanische bzw. thermische Beaufschlagung der zuvor genannten Baustoffe möglich.
Temperaturen von 600 bis 800 Grad C sind hierfür notwendig. 

Eine Kontamination mit Asbestfasern ist an den meisten Brandstellen nur bedingt zu erwarten, kann aber letztlich nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund
der physikalischen Gegebenheiten kann ein Teil der gefährlichen Fasern direkt zurück auf die Einsatzstelle fallen oder durch die anstehenden
Temperaturen mit der Thermik und den Rauchgasen weit nach oben getragen und verteilt werden.

Leitfaden – Umgang mit Asbest-Verdachtsfällen an Einsatzstellen der Feuerwehr
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Quellen

Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Checkliste zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung, S. 38
Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr, DGUV Information 205-035, Ziffer 2.2.2
Zentrale Expositionsdatenbank - Flyer

Nach §14 der Gefahrstoffverordung ist die Unternehmerin bzw. der Unternehmer verpflichtet, ein Expositionsverzeichnis für Einsatzkräfte, die bei ihrer
Tätigkeit gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B (wie zum Beispiel bestimmte Asbestfasern oder
Benzol) exponiert sind, zu führen und 40 Jahre zu archivieren. Der betroffenen Person ist das personalisierte Expositionsdatenblatt beim Ausscheiden aus
der Feuerwehr auszuhändigen.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bietet für das Führen des Expositionsverzeichnisses den verantwortlichen Personen als ein mögliches
Hilfsmittel eine Plattform an, die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED).

Zur Zentralen Expositionsdatenbank

Die Unternehmen können dort alle zur Dokumentation notwendigen Daten jeder einzelnen Einsatzkraft einpflegen. In der ZED bleiben die Daten für
mindestens 40 Jahre gespeichert. Zudem erfüllt die Plattform die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Die DGUV händigt auf Anfrage der versicherten Person dieser ihr personalisiertes Expositionsverzeichnis aus. Für das Unternehmen entstehen durch die Nutzung der ZED keine zusätzlichen Kosten.

Die Nutzung der ZED ist freiwillig. Die erforderliche Dokumentation kann vom Unternehmen alternativ auch hausintern, z. B. im Rahmen des Atemschutznachweises oder der Einsatzdokumentation
erfolgen, wenn dabei alle Kriterien der TRGS 410 „Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B“ erfüllt werden.

HinweisHinweis
Der vorstehende Text wurde der Ziffer 2.2.2 der DGUV Information 205-035, Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr (Stand 05/2020) entnommen.
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Quellen

FIT MIT DER FEUERWEHR - Trainingshandbuch, Ministerium des Innern NRW
Ärztliche Bescheinigung - über die Untersuchung von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr
Information für die freiwillige gesundheitliche Selbsteinschätzung
UK NRW - Fit for Fire

Fit for FireFit for Fire

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind im Einsatz erheblichen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Nur wer gesund und
trainiert ist, kann diese Belastungen bewältigen. Mit dem Programm "Fit for Fire" will Unfallkasse Nordrhein-Westfalen deshalb die Leistungsfähigkeit der
Aktiven fördern. Zu diesem Zweck bieten wir Seminare und Schulungsmaterial an und unterstützen Straßenlaufveranstaltungen – denn die Fitness der
Feuerwehrleute liegt uns am Herzen.

Fit durch DienstsportFit durch Dienstsport

Gemeinsam mit dem Institut der Feuerwehr Münster (IdF) veranstalten wir die so genannten "Fit for Fire"-Seminare für den Dienstsport. Dabei ließen sich
seit 2004 bereits über 120 Versicherte zu Sportbeauftragten ausbilden. Sie gestalten anschließend den Dienstsport – und fördern so die Fitness der
Feuerwehrleute. Speziell an die Mitglieder der Jugendfeuerwehr richtet sich das Programm "Fit for Fire in the Future". Beliebt sind auch unsere
Tagesseminare für Führungskräfte zum Thema "Fitness der Feuerwehr".

Fit mit der ganzen FamilieFit mit der ganzen Familie

Wir fördern auch die Teilnahme an Laufveranstaltungen, bei denen die Aktiven ihre Kondition verbessern können. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Nordrhein-
Westfalen das Buch "Fit for Fire Fighting" maßgeblich für Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt. Darin finden Interessierte fundierte Tipps, wie sie sich gesund ernähren und mit der ganzen Familie mehr
bewegen können.

Fit für die G-26-UntersuchungFit für die G-26-Untersuchung

Gradmesser für die Belastbarkeit der Einsatzkräfte ist die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung. Bei der so genannten G26 wird die Tauglichkeit von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
berurteilt, die schwere Atemschutzgeräte tragen. Dabei überprüfen Ärzte alle drei Jahre die Atmungs-, Stoffwechsel- sowie Herz-Kreislauf-Funktion und die Fitness. Da auch bei Feuerwehrleuten
Übergewicht und mangelnde Fitness zunehmen, werden bei der G26-Untersuchung seit einigen Jahren weniger Aktive als tauglich eingestuft. Diesen Trend will die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen mit
ihren Angeboten zum Thema "Fit for Fire" stoppen.

Buch: Fit for Fire FightingBuch: Fit for Fire Fighting
Für ihren Job müssen Freiwillige Feuerwehrleute fit und leistungsfähig sein. Mit dem Buch " Fit for Fire Fighting" bietet die Unfallkasse NRW ihren Versicherten ein unterhaltsames Medium mit
fundierten Tipps für gesunde Ernährung und mehr Bewegung an.

Quelle: UK NRW - Fit for Fire
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Elektrische Betriebsmittel werden an Einsatzstellen besonders beansprucht und müssen deshalb besondere Anforderungen erfüllen. Durch die richtige
Auswahl, Prüfung und Instandhaltung elektrischer Betriebsmittel werden Stromunfälle weitestgehend vermieden.

Gefährdungen entstehen durch elektrischen Strom insbesondere bei

der Verwendung schadhafter elektrischer Betriebsmittel,
zu hoher Beanspruchung elektrischer Betriebsmittel,
ungeeigneten elektrischen Betriebsmitteln.

Gefährdungen durch Körperdurchströmung oder Lichtbögen müssen stets sicher ausgeschlossen werden.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den
Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Im Falle eines Elektrounfalls ist der Mensch der elektrische Leiter. Stromstärke und Einwirkdauer bestimmen die Größe der Gefahr. Die Wirkung des Stroms auf den menschlichen Körper unterliegt
bestimmten Faktoren, z. B.

Körperbau, Konstitution, Körpergewicht,
der Art des Stroms, z. B. Gleichstrom oder Wechselstrom,
der Durchströmungsdauer.

Unter Spannung stehende Teile können direkt berührt werden, z. B. bei einem Isolationsschaden. Werden Teile berührt, die nur im Fehlerfall unter Spannung stehen, spricht man vom indirekten
Berühren. Als Schutzmaßnahmen gegen Elektrounfälle sind anerkannt:

Schutz durch Kleinspannung,
Schutztrennung,
Schutzisolierung,
Personenschutzschalter.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel dürfen im Einsatz- und Übungsdienst eingesetzt werden, wenn sie der Schutzart IP 44 entsprechen und die Steckvorrichtungen druckwasserdicht sind.

Elektrische Betriebsmittel, die nach den speziellen Normen des Feuerwehrwesens beschafft werden, entsprechen diesen Anforderungen. Vorrangig sind für die Stromversorgung die Stromerzeuger der
Feuerwehr einzusetzen. Müssen elektrische Betriebsmittel im Ausnahmefall an Fremdinstallationen angeschlossen werden, darf der Anschluss nur über besondere Personenschutzschalter erfolgen.

Personenschutzschalter, die über eine genormte Steckvorrichtung zwischen ein Betriebsmittel und eine fest installierte Steckvorrichtung geschaltet werden können, müssen mindestens DIN VDE 0661
entsprechen und dürfen höchstens eine Schutzkontakt-Steckvorrichtung (AC 230 V/16 A) aufweisen. Sie müssen den mechanischen Anforderungen für Baustellen entsprechen, d. h. stoßgeschützt sein
und der Schutzart IP 54 genügen. Steckverbindungen müssen druckwasserdicht sein. Es sind Schutzschalter nach DIN VDE 0661 zu verwenden. Personenschutzschalter sind möglichst nahe an der
Stromentnahmestelle zu installieren.

Werden anstelle von Leitungstrommeln nach DIN 14680 andere Leitungsroller verwendet, müssen diese DIN EN 61316 entsprechen. Zusätzliche Anforderungen sind:

Schutzart IP 54
Netzanschlussleitung vom Typ H07RN-F 3G2,5 bzw. 5G2,5
Länge max. 50 m
Stecker und Steckdosen druckwasserdicht
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C23

 
Leitungsroller sind bei Benutzung immer ganz abzuwickeln. Die Gesamtleitungslänge der an einen genormten Stromerzeuger angeschlossenen Leitungen darf 100 m nicht überschreiten.
Geräteanschlussleitungen von Flutlichtstrahlern sind zum Schutz gegen Erwärmung ganz vom Gehäuse abzuwickeln.

Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen mindestens der Schutzart IP 2X entsprechen, schutzisoliert und mit einer Netzanschlussleitung vom Typ H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart
ausgestattet sein. Das Anschlusskabel darf max. 10 m lang sein und muss einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm² haben. Die Steckvorrichtung muss druckwasserdicht sein.

Treten beim Einsatz besondere Umgebungsbedingungen auf, sind die Arbeiten einzustellen, z. B. bei Nässe oder Feuchtigkeit. Es dürfen nur schutzisolierte handgeführte Elektrowerkzeuge und -geräte
beschafft werden. Drehstromsteckvorrichtungen bis AC 32 A müssen fünfpolig sein.

Die Schutzart elektrischer Betriebsmittel wird durch Kurzzeichen angegeben, z. B. IP 54 für Flutlichtstrahler 1.000 W. Das Kurzzeichen setzt sich aus den Kennbuchstaben „IP“ und zwei Kennziffern des
Schutzgrades zusammen:

Die 1. Kennziffer steht für den Schutz gegen Fremdkörper und Staub; Schutzgrad von 1 bis 6.
Die 2. Kennziffer steht für den Schutz gegen Nässe; Schutzgrad von 1 bis 8.

Für verschiedene Schutzarten gibt es grafische Symbole. Weitere Informationen dazu sind hier.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel müssen nach jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterzogen werden. Sichtprüfungen sind Kontrollen auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel. Die
Zuhilfenahme von Prüfgeräten ist dafür nicht erforderlich.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die bei Einsatz und Übung verwendet werden, müssen mindestens alle zwölf Monate einer Wiederholungsprüfung unterzogen werden.

Der Träger der Feuerwehr ist verpflichtet, für die Durchführung der regelmäßigen Wiederholungsprüfungen zu sorgen. Wiederholungsprüfungen müssen nach DIN VDE 0701-0702 durchgeführt werden.
Die Prüfungen können z. B. vom Gerätewart durchgeführt werden, wenn dieser durch eine Elektrofachkraft dafür elektrotechnisch unterwiesen wurde und über ein für die Prüfungen geeignetes Prüfgerät
verfügt. Über Wiederholungsprüfungen sind Prüfnachweise zu führen.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C23 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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Nach § 4 Abs. 3 DGUV Vorschriften 3 und 4  „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ dürfen elektrische Betriebsmittel nur benutzt werden, wenn sie den
betrieblichen und örtlichen Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf Betriebsart und Umgebungseinflüsse genügen. Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel können in ihrer Funktion und Sicherheit durch Umgebungseinwirkungen (z. B. Staub, Feuchtigkeit, Wärme, mechanische Beanspruchung)
nachteilig beeinflusst werden. Daher sind sowohl die einzelnen Betriebsmittel als auch die gesamte Anlage so auszuwählen und zu gestalten, dass ein
ausreichender Schutz gegen diese Einwirkungen über die üblicherweise zu erwartende Lebensdauer gewährleistet ist. Hierzu zählen u. a. die Angaben und
Vorgaben der Hersteller mit Blick auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch und damit verbunden, die Wahl der Schutzart der Steckvorrichtung und der
Schutzklasse des Gerätes. ...

Anforderungen an Steckvorrichtungen für den Einsatzdienst
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Diese Fachbereich AKTUELL findet Anwendung bei der Durchführung von praktischen Löschübungen mit Brandsimulationsgeräten und
Brandsimulationsanlagen mit entsprechenden Aufbausätzen. Diese Löschübungen finden in der Regel auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens oder
einer externen Ausbildungseinrichtung statt.

Fachbereich AKTUELL FBFHB-026 - „Hinweise zur sicheren Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuerlöscheinrichtungen“
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Schwerer Arbeitsunfall mit einem Feuerlöscher bei einer praktischen Löschübung.

Bei einer Löschübung im Rahmen der Brandschutzhelfer-Ausbildung in einem Seniorenheim kam es zu einem Unfall mit einem Feuerlöscher, bei der sich
eine Mitarbeiterin schwer verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der eingesetzte Feuerlöscher ursächlich für den Unfall.

Fachbereich AKTUELL FBFHB-025 - „Auswahl und Einsatz von Feuerlöschern bei Löschübungen“
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Für den Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz gelten einige Einsatzgrundsätze:

Brand-/wärmebeaufschlagte Flüssiggasflaschen können bersten.
Es kann zu Fragmentwürfen von bis zu 260 m kommen. Gefahren- bzw. Absperrbereiche sind lageabhängig zu beurteilen und festzulegen.
Das Löschen des Brandes und das Kühlen der brand-/wärmebeaufschlagten Flüssiggasflaschen darf nur aus sicherer Deckung oder mit autonomem
Wasserwerfer erfolgen.
Im Gegensatz zu einer Acetylenflasche besteht keine Gefahr des Berstens, wenn die Wärmequelle entfernt und die Flüssiggasflaschen abgekühlt
sind.
Wärmebeaufschlagte Flüssiggasflaschen müssen zuerst abkühlen und können dann transportiert/bewegt werden.

Bei Flüssiggas handelt es sich um ein Gemisch aus druckverflüssigten Kohlenwasserstoffen. Hauptbestandteil ist dabei Propan oder Butan. Eine eindeutige Identifizierung ist über die
Flaschenbeschriftung bzw. den Gefahrgutaufkleber möglich.

Flüssiggas ist im Gemisch mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft explosionsfähig. Da Flüssiggas Odorierungsmittel zugesetzt wird, kann man austretendes Flüssiggas an seinem charakteristischen
Geruch erkennen – Achtung: Es besteht potenzielle Explosionsgefahr! Flüssiggas ist schwerer als Luft – austretendes Flüssiggas sammelt sich in tiefer liegenden Bereichen. Im Gemisch mit Luft kann es
sich jedoch auch annähernd dichteneutral verhalten.

Wird eine Flüssiggasflasche wärmebeaufschlagt (z. B. durch einen Brand), steigt der Flaschendruck. Wenn vorhanden, öffnet ab einem gewissen Druck das Sicherheitsventil. Abströmendes Flüssiggas
aus dem Sicherheitsventil kann sich entzünden. Das Flüssiggas brennt mit einer Stichflamme.

Wenn eine Flüssiggasflasche kein Sicherheitsventil besitzt, besteht die Möglichkeit des Berstens des Behälters. Auch wenn ein Sicherheitsventil angesprochen hat, kann es zum Bersten des Behälters
kommen. Dies kann z. B. passieren, wenn der Behälter derart weiter erwärmt wird, dass mehr Flüssigphase in die Gasphase übergeht, als dass Gasphase durch das Sicherheitsventil entweichen kann.
Ein weiterer Grund kann sein, dass, z. B. bei einer umgekippten Druckgasflasche, die Flüssigphase über das Sicherheitsventil entlastet wird.

Kommt es zu einem Bersten, wird die noch verbliebene Flüssigphase schlagartig verdampft. Die Gasphase kann sich mit dem umgebenden Luftsauerstoff mischen und durchzünden. Bei einer
berstenden Flüssiggasflasche kann es zu einer massiven Druck- und Temperaturwirkung auf die Umgebung kommen.

Bei einer berstenden 11 kg-Flüssiggasflasche kann ein Feuerball von mindestens 15 m Durchmesser entstehen. Durch das Bersten kann es zu einer Fragmentierung des Flaschenkörpers kommen, wobei
ein massiver Trümmerwurf möglich ist (z. B. für 11 kg-Flüssiggasflaschen eine Fragmentwurfweite im Freien bis zu 260m).

Die Festlegung des Gefahrenbereiches (in Anlehnung an die FwDV 500) muss daher lageabhängig erfolgen (Einflussfaktoren z. B. umgebende Bebauung, Position der Druckgasflasche). Aufenthalt (z. B.
zum Löschen eines Brandes) ist im Gefahrenbereich nur in sicherer Deckung möglich. Wenn möglich ist ein autonomer Wasserwerfer zu nutzen.

Erwärmte/heiße Flüssiggasflaschen sollen aus sicherer Deckung auf eine Temperatur von kleiner als 50 °C heruntergekühlt werden. 50 °C ist die Temperatur, wonach bei regulärer Füllung maximal 95 %
des Volumens mit Flüssigphase ausgefüllt ist (Verpackungsanweisung P 200 nach ADR).

Nie darf eine noch heiße Flüssiggasflasche bewegt werden. Beim Bewegen der Druckgasflasche kann die „kältere“ Flüssigphase an die heißere Wandung der Gasphase kommen, wodurch wieder mehr
Flüssigphase verdampft, sich der Behälterdruck erhöht und im Extremfall der Behälter birst bzw. es zu einem Ansprechen des Sicherheitsventils kommt.

Nach dem Entfernen der Wärmequelle (z. B. Löschen des Brandes) und Kühlen der Druckgasflasche sind immer Explosionsschutzmaßnahmen zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass weiter Gas
austritt, weil z. B. das Sicherheitsventil weiter abbläst oder durch die Wärmebeaufschlagung die Dichtung des Ventils undicht geworden ist. Die Dichtigkeit der Flüssiggasflasche ist zu überprüfen (Ex-
Warngerät, Lecksuchspray etc.). Wenn die Flüssiggasflasche undicht ist, dann darf diese nicht bewegt werden. Den Flascheninhalt muss man abströmen lassen und die Umgebung gut durchlüften.
Eigensicherung ist stets zu beachten.
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Quellen

Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz, DGUV Information 205-030

Der Text ist größtenteils der DGUV Information 205-030, Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz  entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt B8
Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen

Zur sicheren Schlauchpflege gehört insbesondere die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze und Einrichtungen in Schlauchpflege-Werkstätten.

Gefährdungen entstehen bei der Schlauchpflege insbesondere durch

Mängel an baulichen Anlagen und Einrichtungen, z. B.
durch ungeeignete Aufstiege in Türmen,
durch nicht rutschhemmend ausgeführte Bodenbeläge,
aufgehängte Schläuche, die herunterfallen können,
pendelnde Kupplungen aufgehängter Schläuche,
platzende Schläuche,
Nässe und Zug,
Lärm.

Schlauchpflege-Anlagen müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass Gefährdungen beim Umgang mit Schläuchen durch herabfallende Gegenstände
und durch Nässe vermieden werden.

In Räumen zur Schlauchpflege besteht erhöhte Rutschgefahr durch Nässe. Bodenbeläge müssen der Bewertungsgruppe R 12 nach der Regel „Fußböden in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (DGUV Regel 108-003) entsprechen. Die Bildung von Wasserlachen muss vermieden sein. Auf den
Boden gelangendes Wasser muss abfließen können. Ablauföffnungen, -rinnen und ähnliche Vertiefungen müssen trittsicher und bodengleich abgedeckt
sein. Gegen Nässe bei der Schlauchpflege und den Wasserstrahl platzender Schläuche schützen Abschirmungen.

Werden Schläuche in Türmen zur Trocknung aufgehängt, müssen Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen herabfallende Schläuche und pendelnde
Schlauchkupplungen gesichert sein, z. B. durch

Trennung der Arbeitsplätze und Verkehrswege vom Gefahrenbereich durch Abschrankung,
Schutzdächer, die herabfallende Schläuche auffangen.

Bedienelemente von Schlauchaufhängeeinrichtungen müssen so angeordnet sein, dass Bedienende nicht gefährdet werden.

Ist das Besteigen von Türmen zum Ein- und Aushängen von Schläuchen erforderlich, müssen Verkehrswege als Treppen ausgeführt sein. Steigleitern in
Türmen sind nur zulässig, wenn der Einbau einer Treppe betrieblich nicht möglich ist. Schläuche dürfen nicht in Verkehrswegen zur Trocknung auslegt
werden. Stolper- und Sturzgefahren bilden insbesondere im Stellplatzbereich von Feuerwehrfahrzeugen ausgelegte Schläuche.

Zwischen Fahrzeugen, Transportmitteln für Schläuche und Gebäudeteilen muss bei geöffneten Fahrzeugtüren oder -klappen ein Verkehrsweg von
mindestens 0,5 m verbleiben. Schlauchlager müssen über eine wirksame Raumlüftung verfügen. Regale zur Schlauchlagerung müssen standsicher und
ausreichend tragfähig sein. Rollregale und Gitterboxen erleichtern Transportaufgaben. Bei Neubaumaßnahmen sind Teile von Schlauchpflegewerkstätten
stufenlos miteinander zu verbinden. Stufenlose Raumverbindungen erleichtern gefahrlose Transportvorgänge.

Die Schlauchreinigung von nicht wasserlöslichen Flecken darf nur mit geeigneten, nicht brennbaren Reinigungsmitteln durchführt werden. Arbeitsplätze,
an denen Schlauchreparaturen durch Vulkanisieren ausgeführt werden, müssen über eine wirksame Raumlüftung verfügen.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Sichere Schlauchpflege“ ist dem Abschnitt B8 der DGUV Information 205-010 (Stand: Juli 2011) entnommen.
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Leitern dienen vorrangig als Verkehrswege, um hoch gelegene oder unzugängliche Stellen zu erreichen. Im Feuerwehrdienst ersetzen Leitern zudem Rettungs- und Angriffswege, wenn bauliche
Verkehrswege an erforderlicher Stelle nicht vorhanden oder nicht mehr benutzbar sind.

Gefährdungen beim Umgang mit tragbaren Leitern entstehen insbesondere durch die Auswahl, wenn

Mängel an Leitern bestehen, z. B. Sprossen oder Holme beschädigt sind,
für den jeweiligen Einsatzzweck ungeeignete Leitern verwendet werden,

oder durch die Aufstellung, wenn Leitern

zu flach oder zu steil aufgestellt werden,
nicht standsicher aufgestellt werden, z. B. auf unebenen oder unbefestigten Flächen,
ungesichert in Fahrwegen aufgestellt werden,
an unsichere Auflagepunkte angelegt werden, z. B. an Glasscheiben,

oder beim Einsatz, wenn

Wasser von Leitern aus abgegeben wird,
Leitern überlastet werden,
ohne sicheren Halt ein-, aus- oder übergestiegen wird.

Leitern dürfen nicht auf unsicheren Standflächen oder ungeeigneten Unterlagen aufgestellt werden. Unsicher sind z. B. glatte, vereiste, unebene oder
geneigte Standflächen. Ungeeignete Unterlagen sind z. B. Kunststofffolien oder Stapel. Die Sicherung gegen Wegrutschen kann z. B. auch durch Widerlager
am Leiterfuß oder durch rückwärtiges Sichern der Leiter mittels Leine erfolgen.

Leitern sind so aufzustellen, dass sie nicht einsinken und umstürzen können. Die Gefahr des Einsinkens besteht z. B. auf Rasenflächen oder anderen
weichen Untergründen. Durch Last verteilende Unterlagen wird ein mögliches Einsinken verhindert, z. B. durch Holz- oder Steinplatten.

Beim Aufstellen von Leitern ist auf den richtigen Anstellwinkel zu achten. Anstellleitern müssen mit der Standfläche einen Winkel von etwa 65 ° – 75 °
bilden.

Die Faustformel lautet: Wenn die Füße den Leiterfuß und der ausgestreckte Ellenbogen die Leiter berühren, stimmt der Anstellwinkel.

Leitern sind so anzulegen, dass ein Abrutschen des Leiterkopfes vermieden wird. Das Abrutschen des Leiterkopfes ist z. B. an glatten Dachrinnen möglich.
Zur Sicherung gegen Abrutschen kann der Leiterkopf z. B. mittels einer Leine gesichert werden.

Ist der Leiterkopf noch nicht oder nicht mehr gegen Abrutschen gesichert, müssen Leitern zur Sicherung gegen Umstürzen von Einsatzkräften gehalten werden. Leitern dürfen nicht an Stützpunkte
angelegt werden, die nachgeben können. Unsichere Stützpunkte sind z. B. Glasscheiben, unverschlossene Türen oder Spanndrahte. Wände sind z. B. sichere Stützpunkte.

Leitern im Bereich von Fahrzeugverkehr sind so aufzustellen, dass ein Anfahren und Umstoßen verhindert ist. Fahrwege sind ggf. abzusperren oder Warnposten aufzustellen.

Leitern müssen so angelegt werden, dass sie mindestens einen Meter über Austrittsstellen hinausragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn gleichwertige Möglichkeiten zum Festhalten vorhanden sind, z.
B. Geländerholme.

Leitern sind so aufzustellen, dass nicht über den oberen Auflagepunkt hinausgestiegen werden muss. Das Übersteigen des oberen Auflagepunktes kann zum Kippen der Leiter führen. An
Einstiegsöffnungen müssen Leitern bündig zu einer Seite der Öffnung anliegen, z. B. an Fensterlaibungen.

Leitern sind so zu besteigen, dass diese nicht in Schwingung geraten können. Es ist darauf zu achten, dass nicht über den oberen Anlegepunkt einer Leiter
hinausgestiegen wird. Beim Ein-, Aus- oder Übersteigen von Leitern soll man sich an den Sprossen festhalten, nicht aber an den Leiterholmen.

Schlauchleitungen sollen über Leitern nur bis zum ersten Obergeschoss mitgetragen werden. Sicherer ist das Hochziehen von Schlauchleitungen mittels
einer Leine. Beim Besteigen von Leitern sollen Schläuche nicht am Körper befestigt, sondern über der Schulter getragen werden.

Stand:06/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C22
Fachbereich AKTUELL, Fachbereich Handel und Logistik (FBHL) - 012

Von Leitern aus dürfen keine Einsatztätigkeiten ausgeführt werden, deren Kraftaufwand ein Umstürzen der Leiter verursachen kann. Die Wasserabgabe von Leitern aus ist möglichst zu vermeiden.
Strahlrohre sind nur langsam zu öffnen und zu schließen. Es darf nicht zur Seite gespritzt werden. B-Rohre dürfen von Leitern aus nicht eingesetzt werden.

Leitern sollen nicht an den Holmen, sondern an den Sprossen getragen werden. Quetschgefahren für die Hände werden dadurch vermieden. Zum In-Stellung-Bringen einer mehr als einteiligen
Steckleiter sind mindestens drei Einsatzkräfte erforderlich. Es dürfen nicht mehr als vier Steckleiterteile zusammengesteckt werden. Wenn das unterste Steckleiterteil ein B-Steckleiterteil ist, muss es
mit einem Einsteckteil ausgerüstet sein.

Zum In-Stellung-Bringen einer dreiteiligen Schiebleiter sind mindestens vier Einsatzkräfte erforderlich. Schiebleitern dürfen beim Ausziehen nur an den Holmen, nicht an den Sprossen angefasst
werden. Ausgezogene Schiebleitern dürfen nicht bestiegen werden, bevor die Fallhaken aufsitzen und die oberen Leiterteile gegen Zusammenfahren durch das Zugseil gesichert sind. Schiebleitern
dürfen nicht im Freistand bestiegen werden.

Leitern müssen nach den „Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ (DGUV Grundsatz 305-002) regelmäßig geprüft werden. Nach jeder Benutzung ist eine Sichtprüfung auf Abnutzung
und Fehlerstellen durchzuführen.

Hinweis: 
Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C22 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.

Die Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 2121 Teil 2 „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern“Die Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 2121 Teil 2 „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern“  
Die überarbeitete TRBS 2121 Teil 2 wurde am 21. Dezember 2018 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht und ist ab diesem Zeitpunkt ohne Übergangsfrist
anzuwenden. Die TRBS 2121 Teil 2 konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bei der Verwendung von Leitern als Verkehrsweg und Leitern als hochgelegener Arbeitsplatz.

Die Verwendung der tragbaren Leitern, die im Rahmen des feuerwehrtechnischen oder -taktischen Dienstes benutzt werden, ist durch die Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 10 „Die tragbaren
Leitern“ geregelt. Für alle anderen Tätigkeiten, die nicht im direkten Zusammenhang mit einer feuerwehrtechnischen Tätigkeit stehen, ist die TRBS 2121 Teil 2 anzuwenden.

Die Leiter als Verkehrsweg Die Leiter als Verkehrsweg  
Die Verwendung von Leitern bis zu einem maximalen Höhenunterschied von 5 m ist möglich. Die Voraussetzung ist eine geringe Gefährdung und eine kurze Verwendungsdauer, in der die
Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist. Zusätzlich muss eine Gefährdungsbeurteilung ergeben, dass der Zugang und Abgang sicher durchgeführt werden kann. Bei
der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Leiter als Arbeitsplatz Die Leiter als Arbeitsplatz  
Die Verwendung von Leitern als hochgelegener Arbeitsplatz ist grundsätzlich nur zulässig bis zu einer Standhöhe von 2 m.

Bei einer Standhöhe zwischen 2 m und 5 m ist es zulässig, wenn nur zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden und aufgrund einer geringen Gefährdung und der geringen Verwendungsdauer die
Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist.

Eine Gefährdungsbeurteilung muss ergeben, dass die Arbeiten sicher durchgeführt werden können. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Unter zeitweiligen Arbeiten werden Tätigkeiten bis zu maximal 2 Stunden je Arbeitsschicht definiert. Das Arbeiten auf Leitern ist nur erlaubt, wenn der Beschäftigte bzw. die Beschäftigte mit beiden
Füßen auf einer Stufe oder Plattform steht und der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 5 m über der Aufstellfläche liegt.

Stufen beginnen ab einer Breite von 80 mm. Konstruktionen unter 80 mm Breite bis ca. 20 mm Breite werden als Sprosse definiert.

Beim Einsatz von Leitern als hochgelegener Arbeitsplatz ist grundsätzlich eine Stufen- oder Plattformleiter zu verwenden.

Quelle:  Fachbereich AKTUELL, Fachbereich Handel und Logistik  (FBHL) - 012
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Ortsveränderliche Personenschutzeinrichtungen mit erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S) sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei Feuerwehren,
Hilfeleistungsorganisationen und im gewerblichen Bereich (Baustellen, Montagestellen, usw.) für bestimmte Situationen gefordert und werden dort
entsprechend eingesetzt. Beim unsachgemäßen Umgang mit solchen Personenschutzeinrichtungen kann es zu elektrischen Gefährdungen kommen. Die
Sachgebiete „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen“ und „Elektrotechnik“ der DGUV haben daher einen Sicherheitshinweis bei der Verwendung
von ortsveränderlichen Personenschutzeinrichtungen mit erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S) erstellt, den wir Ihnen in der Anlage zur Kenntnis geben.

Wichtiger Sicherheitshinweis zur Verwendung von ortsveränderlichen Personenschutzeinrichtungen mit erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S)

Stand:09/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C11

Im Brandeinsatz und bei den dafür erforderlichen Übungen stehen Unfälle beim Umgang mit Schläuchen und wasserführenden Armaturen im Vordergrund.
Gründe hierfür sind der unsachgemäße Umgang mit Schläuchen und Armaturen, hohe Wasserdrücke, Druckstöße und mangelnde Trittsicherheit an
Einsatzstellen.

Gefährdungen entstehen beim Umgang mit Schläuchen und Armaturen insbesondere durch

den harten Wasserstrahl bei der Wasserabgabe oder durch platzende Schläuche,
Kupplungen bei der Entnahme und beim Ausrollen von Schläuchen,
schlagartiges Öffnen und Schließen von Strahlrohren und Verteilern,
schlagende Strahlrohre,
umschlagende Verteiler bei Schlauchverdrehungen,
zu hohe Betriebsdrücke bei der Wasserförderung,
in Verkehrswegen an Einsatzstellen verlegte Schlauchleitungen.

Schläuche sind bei der Entnahme aus Fahrzeugen und beim Ausrollen unmittelbar an den Kupplungen festzuhalten. Vorsicht ist geboten vor herabfallenden oder hochschlagenden Kupplungen.
Rollschläuche sind auf Fahrzeuge so zu verlasten, dass die Kupplungen nach unten hängen. Schläuche müssen drallfrei verlegt werden.

Schlauchreserven in Gebäuden und vor Eingängen sind so zu verlegen, dass bei Gefahr ein sicherer und ungehinderter Rückzug möglich ist.
Schlauchleitungen dürfen über Leitern nur bis zum ersten Obergeschoss mitgetragen werden. Sicherer ist das Hochziehen von Schlauchleitungen mittels
einer Leine. Beim Besteigen von Leitern dürfen Schläuche nicht am Körper befestigt werden, sondern sind über der Schulter zu tragen. Schlagartiges Öffnen
oder Schließen von Strahlrohren, Verteilern oder Absperrschiebern ist zu vermeiden.

Unter Druck stehende, schlagende Strahlrohre dürfen nicht aufgehoben werden. Schlauchleitungen sind vorher drucklos zu machen. Strahlrohre müssen
bei der Wasserabgabe mit ausreichender Personenzahl gehalten werden. B-Strahlrohre sind mit mindestens drei Personen zu halten. Bei der Verwendung
von Stützkrümmern sind B-Strahlrohre mit mindestens zwei Personen zu halten. Die Wasserabgabe ist von Leitern aus möglichst zu vermeiden.

Strahlrohre sollen nur langsam geöffnet und geschlossen werden. Zur Seite spritzen ist zu vermeiden. B-Strahlrohre dürfen von Leitern aus nicht eingesetzt
werden. Es darf nicht auf oder in Richtung von Personen gespritzt werden. Druckstöße und zu hohe Betriebsdrücke sind bei der Wasserförderung zu
vermeiden.

Schwieriges, unübersichtliches, unebenes Gelände und Hindernisse sind zum Aufbau der Löschwasserversorgung zu meiden. Statt des schnellsten Weges oder der kürzesten Schlauchstrecke ist, wenn
möglich, die jeweils sicherste Strecke zu wählen. Schläuche sollten möglichst am Rand von Verkehrswegen verlegt werden.

Schlauchleitungen, die Straßen queren, sind durch Schlauchbrücken zu sichern. Schlauchleitungen auf Treppen sind so zu verlegen, dass möglichst keine Stolperstellen entstehen. Schläuche sollten z.
B. durch das Treppenauge geführt oder mittels Schlauchhalter am Geländer gesichert werden. Verkehrswege müssen bei nicht ausreichendem Tageslicht beleuchtet werden.

Hinweis

Der vorstehende Text ist dem Inhalt/Abschnitt C11 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz, entnommen.

Stand:07/2020
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Voraussetzungen für den MotorsägeneinsatzVoraussetzungen für den Motorsägeneinsatz

Motorsägen gehören zur Standardausrüstung der Feuerwehren für technische Hilfeleistungen. Voraussetzung für deren Einsatz sind körperlich und fachlich
geeignete Motorsägenführer, die die für den Motorsägeneinsatz erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen benutzen. Motorsägen müssen über die
erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen verfügen.

Unfallbeispiele hierzu:

Zu der Verletzung kam es durch das Nachlaufen der Sägekette.
Weil die Motorsäge abrutschte, schnitt die Kette in das Bein.
Trotz Schnittschutzhose zog sich der Feuerwehrmann eine Verletzung im Bereich der Kniekehle zu. Die Hose verfügte an der Rückseite über keinen
Schnittschutz.
Gefährdungen durch Motorsägen entstehen insbesondere, wenn Motorsägenführer körperlich oder fachlich ungeeignet sind, durch unzureichende
oder ungeeignete Schutzausrüstungen, durch Mangel an der Sicherheitsausrüstung von Motorsägen.

Für den Feuerwehrdienst dürfen nur körperlich und fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden sich in der DGUV Information 214-059 „Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten.“

Nicht geeignet sind insbesondere Schwerhörige, Personen mit unausgeglichener Kurzsichtigkeit und Jugendliche. Für unter 15-Jährige sind Motorsägearbeiten grundsätzlich untersagt. Für unter 18
Jährige sind Motorsägearbeiten nur zum Zweck der feuerwehrtechnischen Ausbildung und unter Anleitung und Beaufsichtigung durch Fachkundige erlaubt.

Die fachliche Eignung umfasst Kenntnisse über Funktion und Arbeitsweise der Motorsäge, praktische Übungen unter Anleitung Fachkundiger, Kenntnisse über Unfallgefahren und
Sicherheitsbestimmungen.

Für Motorsägearbeiten ist die persönliche Schutzausrüstung durch spezielle Schutzausrüstungen zu ergänzen: Gesichtsschutz, Gehörschutz, Hosen mit geprüften Schnittschutzeinlagen und
Handschuhe.

Für jede vorhandene Motorsäge sollten mindestens zwei Schutzausrüstungs-Garnituren verfügbar sein.

Empfehlungen zum speziellen Kopfschutz:Empfehlungen zum speziellen Kopfschutz:
Bei Motorsägearbeiten ist mindestens der Feuerwehrhelm mit Gesichtsschutz zu tragen. Besseren Schutz bietet die Schutzhelmkombination DIN EN 397 (Helm mit Gesichtsschutz aus schwarzem
Gittergewebe und mit Kapselgehörschutz) zum Schutz vor Sägespänen, Splittern, peitschenden Asten und gegen Lärm.

Anforderungen an den Beinschutz:Anforderungen an den Beinschutz:
Schnittschutz in der Beinkleidung nach DIN EN 381-5; nur Form C (Rundumschutz); mit FPA-Prüfzeichen (Prüfzeichen des Kuratoriums für Wald- und Forsttechnik – KWF) und Kettensägen-Piktogramm in
der Ausführung als: Latzhose oder Bundhose mit rundum Schnittschutzeinlagen.
Alternativ: Beinlinge mit rundum Schnittschutzeinlagen zum Tragen über der Hose des Feuerwehrschutzanzuges. Empfohlen werden Produkte mit KWF-Kennzeichnung.

Motorsägen sind sicher, wenn sie über die erforderlichen Sicherheitsausrüstungen verfügen.

Hinweis:
Ältere Motorsägen sind nachrüstbar. Dies gilt auch für die Nachrüstung zusätzlicher Sicherheitsausrüstungen, z. B. Sicherheitsketten und Sicherheitsschienen. Auskünfte erteilen die Hersteller.

Bei der vorgeschriebenen Verwendung, aufgrund des Mininmierungsgebotes in der Gefahrstoffverordnung, von Sonderkraftstoff wird die Benzolbelastung verhindert.

Stand:12/2020
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Quellen

Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten, DGUV Information 214-059

 

Folgende Sicherheitsausrüstungen müssen vorhanden sein:

Vibrationsgedämpfte Griffe für beide Hände zur Vibrationsdämpfung zwischen den Baugruppen der Motorsäge.
Der vordere Handschutz schützt vor Verletzungen an Hand und Unterarm, falls die Motorsäge hochschlägt oder die Hand abrutscht. Der Handschutz ist zugleich Auslöseelement der
Kettenbremse. Hinweis: Der hintere Handschutz schützt vor Verletzung der Hand beim Führen der Motorsäge.
Kettenfangbolzen zum Schutz vor Verletzungen bei Kettenriss. Der unterhalb der Schienenbefestigung am Motorgehäuse sitzende Kettenfangbolzen fängt die gerissene Sägekette auf.
Die Kettenbremse zum schlagartigen Stillsetzen der Sägekette, z. B. beim Hochschlagen der Motorsäge.
Gashebelsperre zur Verhinderung des Anlaufens der Sägekette bei unbeabsichtigtem Berühren des Gashebels.
Kurzschlussschalter: Ein schnelles Ausschalten ohne Loslassen des Handgriffs wird ermöglicht.
Sägekette geschärft und geschmiert. Sicherheitsketten mindern durch speziell geformte Sicherheitsglieder vor jedem Schneidezahn der Kette mögliche Rückschlage der Motorsäge ab.
Krallenanschlag zur sicheren Führung bei Fall- und Trennschnitten.
Kettenschutz und Transportsicherung.
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Im technischen Hilfeleistungseinsatz der Feuerwehren ist die Motorsäge ein bewährtes Einsatzmittel. Die Bewältigung der besonderen Schadenslagen nach
Stürmen wäre ohne effektive Sägearbeiten zum Beispiel nicht möglich. Die Motorsäge ist aber auch ein gefährliches Gerät. Belegt ist dies durch
Unfallzahlen und die Schwere der durch Motorsägearbeiten verursachten Verletzungen.

Unfallbeispiele hierzu:Unfallbeispiele hierzu:

Der Motorsägenführer wurde von Teilen des umstürzenden Baumes erfasst und umgerissen.
Der Feuerwehrmann kam auf der Böschung mit der laufenden Motorsäge ins Rutschen und fiel hin.
Ein Feuerwehrangehöriger wollte den Ast sichern und wurde von der laufenden Motorsäge am Arm erfasst.

Gefährdungen bei Motorsägearbeiten entstehen insbesondere durch:Gefährdungen bei Motorsägearbeiten entstehen insbesondere durch:

unzureichende Sicht, wenn im Arbeitsbereich Einzelheiten nicht mehr erkennbar sind,
gefahrbringende Witterungseinflusse, z. B. durch Sturm oder starken Wind,
unsachgemäße Schnitt- und Arbeitstechniken,
sich bewegende, fallende oder peitschende Baumteile,
gefährlich unter Spannung stehendem Holz,
unsicheren Stand des Motorsägenführers, z. B. an Böschungen, Steilhängen oder bei Glätte,
Aufenthalt im Gefahrenbereich der Motorsäge.

Für den Feuerwehrdienst dürfen nur körperlich und fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden sich in der DGUV Information 214-059 „Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten.“

Vor Einsatzbeginn muss die jeweilige Gefahrenlage beurteilt werden. Motorsägearbeiten müssen sich nicht zwangsläufig ergeben. Nachfolgende Fragen können die Erfordernis und Möglichkeit des
Motorsägeneinsatzes klären:

Liegt eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in dem Maße vor, dass die Gefahr beseitigt werden muss?
Würde das Absperren bzw. Sichern der Gefahrenstelle ausreichen?
Ist die Lage mit den eigenen Kräften und dem eigenen Gerät zu bewältigen?
Möglichkeit des Einsatzes einer Handsäge prüfen.
Lassen die Witterungsverhältnisse, z. B. Sturm, Schnee oder Frost, ein sicheres Arbeiten zu?
Sind die Sichtverhältnisse ausreichend oder kann ausreichende Sicht hergestellt werden? Lassen sich alle Teile des Baumes oder zusammenhängende Bäume deutlich erkennen?

Schnitt- und ArbeitstechnikenSchnitt- und Arbeitstechniken

Die im Holz vorhandene Faserspannung kann das Einreisen oder Splittern des Holzes oder das Einklemmen der Sägeschiene bewirken.

Schneiden mit einlaufender Kette
Effektiv ist der Schnitt mit einlaufender Kette, d.h. mit ziehender Kette der Schienenunterseite. Die Motorsäge zieht sich durch ihr Eigengewicht und die Zugkraft der einlaufenden Kette von selbst in das
Holz. Durch das Abstützen mit dem Krallenanschlag werden Eigengewicht und Vibration der Motorsäge vom Stamm abgefangen.

Schneiden mit auslaufender Kette
Die Schubkraft der auslaufenden Kette erfordert das Abstützen der Motorsäge durch den Motorsägenführer. Die Motorsäge muss ohne Einsatz des Krallenanschlages geführt werden.

Stand:12/2020
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Quellen

Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten, DGUV Information 214-059

 
Unter Spannung liegendes HolzUnter Spannung liegendes Holz

Gefährliche Zug-, Druck- und Drehspannungen im Holz entstehen z. B .bei Windwürfen durch Überlagerung von gebrochenem oder gestürztem Holz.
Unter Spannung liegendes Holz darf nur unter Kenntnis und Anwendung der speziellen Arbeitstechniken geschnitten werden. Im Feuerwehreinsatz sollten sich diese Arbeiten auf die unmittelbare
Gefahrenbeseitigung beschränken.
Gefährliche Spannungen im Holz können z. B. auch dadurch beseitigt werden, dass Stamme oder Baumteilemittels Seilwinde oder Seilzug weggeräumt und spannungsfrei abgelegt werden.
Unter Spannung stehende Baumteile zuerst immer von der Druckseite heranschneiden. Dabei die Klemmgefahr für die Motorsäge beachten. Danach langsam in die Zugseite einschneiden und den
Stamm durchtrennen. Bei starken Stämmen unter starker Spannung den Schnitt seitlich versetzen.
Bei seitlich eingespannten Baumteilen immer an der Druckseite stehen.
Auf gefährliche Bewegungen von Wurzeltellern achten. Wurzelteller können zurückklappen, wenn der Stamm durchtrennt wird.
Bei unter Spannung stehenden Baumteilen zuerst einen Entlastungsschnitt durchführen. Es wird auf der Druckseite eingeschnitten. Danach erfolgt der Trennschnitt von der unter Zugspannung
stehenden Seite des Holzes aus.

Folgende Grundregeln gelten für den Motorsägenführer:Folgende Grundregeln gelten für den Motorsägenführer:

1. Motorsägearbeiten nur mit vollständiger Schutzausrüstung durchführen.
2. Motorsägearbeiten nur bei ausreichender Sicht und möglichst nicht bei Gefahr bringenden Witterungseinflüssen durchführen.
3. Die Motorsäge beim Anwerfen sicher abstützen und festhalten; Kettenschiene und Sägekette dürfen dabei andere Gegenstände nicht berühren.
4. Zum Sägen sicheren Stand einnehmen. Motorsägearbeiten grundsätzlich nicht von unsicheren Arbeitsplatzen aus ausführen, z. B. nicht von tragbaren Leitern.
5. Baume umkeilen, nicht umsägen. Wird die Bruchleiste durchtrennt, kann der Baum unkontrolliert fallen.
6. Beim Entasten von Bäumen die Motorsäge abstützen. Nur wenn es die Arbeitstechnik erfordert, darf im Umlenkbereich an der Spitze der Führungsschiene gesägt werden.
7. Wenn möglich, die Motorsäge mittels Krallenanschlag führen, z. B. beim Fällen und Einschneiden.
8. Immer in Vollgasstellung arbeiten.
9. Nie über Schulterhöhe sägen.

10. Im Arbeitsbereich der Motorsäge steht nur der Motorsägenführer. Personen aus dem gefährlichen Schwenkbereich der Motorsäge heraushalten. Bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer
Motorsägen die Arbeitstechniken absprechen und Arbeitsbereiche festlegen.
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Fachinformation vom Fachausschuss Leitstellen und InformationssystemeFachinformation vom Fachausschuss Leitstellen und Informationssysteme

Zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ist ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen. Die mögliche
Konfrontation mit „Gewaltsituationen“ lässt sich auf Grund der Aufgaben von Feuerwehr und Rettungsdienst im Vorfeld nicht ausschließen. Die
nachfolgenden Hinweise beinhalten Empfehlungen zur Arbeit von Leitstellen der Feuerwehr und können dazu beitragen, dass mögliche Gefahrenpotentiale
bzw. Gewaltsituationen früher erkannt und durch entsprechendes Verhalten (Eigensicherung) minimiert werden. 

Die Hinweise können als Fachinformation des Verbands der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen (VdF) hier im Portal eingesehen werden:

Fachinformation: Gewalt gegen Einsatzkräfte

Stand:03/2023
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Immer häufiger berichten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes von Behinderungen und zum Teil von gewalttätigen Übergriffen im Einsatz. Beschimpfungen,
Drohungen oder gar körperliche Übergriffe durch Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen und Schaulustige gehören für viele Versicherte zum
Arbeitsalltag. Solche Vorfälle werden häufig bagatellisiert und in ihren Auswirkungen unterschätzt, obwohl sie für die Betroffenen oft gravierende
psychische und körperliche Folgen haben können. Im rein ehrenamtlichen Bereich der freiwilligen Feuerwehren (Brandschutz) treten Gewalt und
Aggressionen dagegen nicht so häufig auf.

Schlagen, Wegschubsen oder Anspucken – das sind häufige aggressive Übergriffe gegen Rettungskräfte. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Gewalt
gegen Rettungskräfte im Einsatz“, die am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum in Kooperation
mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) 2011 durchgeführt wurde. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die aktuelle Studie „Gewalt gegen
Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen“ 2017.

Schulung und Unterweisung der EinsatzkräfteSchulung und Unterweisung der Einsatzkräfte

Zu den personenbezogenen Schutzmaßnahmen, die durch den Träger des Brandschutzes (Unternehmer) je nach Gefährdungspotenzial zu gewährleisten
sind, gehört unter anderem die regelmäßige und angemessene Schulung und Unterweisung.

DeeskalationDeeskalation

Grundsätzlich gilt: Konflikte vermeiden und eine aggressionsarme Atmosphäre schaffen.

Die Einsatzkräfte sollten selbstreflektierend in der Lage sein, die Kommunikation auf die besondere Situation an der Einsatzstelle auszurichten. Betroffene an Einsatzstellen können unter
Spannungszuständen leiden. Ihre innere Not und Aggression äußern sie häufig durch Schreien, Beleidigungen, Provokationen, Schlagen und Gewalt gegen Sachen.

Mit der bewussten Wahrnehmung und Interpretation solchen Verhaltens tragen die Einsatzkräfte bereits zur Deeskalation und damit zur Vermeidung weiterer Aggression bei.

Wer in der Lage ist, Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen, und über die notwendigen verbalen und nonverbalen Kommunikationstechniken verfügt, hat Chancen, eine kritische Situation zu
beherrschen, die andernfalls möglicherweise entgleisen würde.

In vielen Fällen geht einem körperlichen Angriff eine stufenweise Steigerung der Aggression voraus. Die Grundregeln der Deeskalation helfen, Gewalt zu vermeiden. Hierzu gehören beispielsweise:

Eine adäquate verbale Kommunikation
Eine ruhige klare Ansprache, eindeutige Aussagen, Vermeidung komplizierter Formulierungen
Aufbau einer kommunikativen Beziehung durch ein nicht wertendes und nicht kritisierendes Vorgehen
Paraphrasieren („Ich verstehe, dass …“) der Botschaft der Gesprächspartnerin bzw. des Gesprächspartners
Ich-Botschaften verwenden („Ich glaube, dass …“)
Geschlossene Fragen vermeiden (Fragen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können)
Adäquate nonverbale Kommunikation
Gestik und Mimik, provozierende Körpersprache und Handlungen vermeiden

Folgen für die BetroffenenFolgen für die Betroffenen
Körperschäden resultieren aus der Art des Übergriffs wie beispielsweise Schläge, an Kleidung und Haaren zerren, Arm verdrehen, kratzen und beißen, Würgegriffe, Gegenstände werfen und
Messerstechen.

Das Erleben der Tat sowie Zweifel an der fachlichen Kompetenz, falsch oder unangemessen in der Übergriffssituation gehandelt zu haben, können zu psychischen Belastungen führen. Als Folge können
das ungewollte Wiedererleben des bedrohlichen Ereignisses oder die damit verbundenen Empfindungen wie Erinnerungen, Gefühlszustände und Albträume bis hin zum Vollbild einer posttraumatischen
Belastungsstörung auftreten.

Aggressionen gegen Einsatzkräfte sind nicht nur körperliche Übergriffe. Drohungen, Beleidigungen und Beschimpfungen sind weitaus häufiger zu verzeichnen als körperliche Aggressionen. Obwohl
diese keine körperlichen Auswirkungen haben, können sie zu einer erheblichen Belastung für die Betroffenen führen.

Stand:10/2022
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Quellen

Grundsätze der Prävention, DGUV Regel 100-001
Traumatisierende Ereignisse in Gesundheitsberufen, DGUV Information 207-012
Informationen zur Rolle der Unfallkasse NRW nach traumatisierenden Erlebnissen im Feuerwehrdienst in Nordrhein-Westfalen
Pflicht zu Schutzmaßnahmen, BGB § 618
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 5
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 6
Abschlussbericht „Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen“
Checkliste Gewaltprävention - Feuerwehr
Aktionsplan Gemeinsam gegen Gewalt - Aktionsbündnis zum Schutz von Feuerwehr- und Rettungskräften, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
Erfassungsbogen für Übergriffe
Gewalt gegen Rettungsdienstpersonal - Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz

Je nach Gefährdungspotenzial sind auch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vor Gewalttaten und Aggressionen zu schützen. Die Auswahl der Schutzmaßnahmen ist immer auf Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung zu treffen. Da die Quantität und die Qualität der Gewalt sich z. B. in Abhängigkeit des Einsatzortes (z. B. Stadt oder Land) wesentlich unterscheiden, sind angemessene
Präventionsmaßnahmen nur nach einer Analyse der Vorkommnisse zu gewährleisten. Als geeignete Maßnahmen zum Schutz von Einsatzkräften vor Gewalt sind folgende Punkte beispielhaft zu nennen:

Deeskalationsschulungen (u. a. deeskalierendes Verhalten, Selbstreflexion des eigenen Verhaltens)
Verbesserung der Kommunikation mit der Leitstelle und den polizeilichen Einsatzkräften
Klare Anweisungen zum Einsatzverhalten bei Gefährdungssituationen
Nachsorge
Dokumentation von Übergriffen
Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger

Organisatorische MaßnahmenOrganisatorische Maßnahmen

Zur Prävention von Übergriffen gehören auch die Kommunikation, die Situationserfassung und Weitergabe der Einsatzgegebenheiten durch die Leitstelle an die Einsatzkräfte, die bereits im Vorfeld auf
kritische Einsatzlagen hinweisen. Hierzu gehören präventiv ggf. auch die Alarmierung und die Kommunikation mit der Polizei. Zum Einsatzverhalten bei Gefährdungssituationen sind klare Anweisungen
zu treffen.

Die konsequente Dokumentation und Auswertung sämtlicher Übergriffe – ob körperlich nonverbal oder verbal – gehört zur Prävention. Eine strukturierte Nachbereitung zeigt die Wirksamkeit genutzter
Bewältigungsstrategien und lässt Fehler erkennen. Die Dokumentation hat auch einen versicherungsrechtlichen Aspekt, da hiermit im Einzelfall der Nachweis für das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
geführt werden kann. Es ist also sehr wichtig auch potentiell belastende Ereignisse in den Einsatzberichten der Feuerwehren zu vermerken und somit auch zu den Einsatzberichten zu nehmen.

NachsorgeNachsorge

Versicherte haben grundsätzlich das Recht, nach einem Ereignis am Arbeitsplatz, das sie als psychisch belastend empfunden haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Psychisch belastende Ereignisse können neben dem Erleben von Aggression auch Situationen im Zuge der Patientenversorgung sein, in denen sie mit menschlichem Leid konfrontiert werden.

Meldung von traumatisierenden EreignissenMeldung von traumatisierenden Ereignissen

Wenn Feuerwehrangehörige während eines Einsatzes einem traumatischen Ereignis ausgesetzt waren und merken, dass Sie therapeutische Unterstützung hinzuziehen möchten, müssen sie sich über
den Dienstherrn (Leiter der Feuerwehr/ Stadt oder Gemeindeverwaltung) per Unfallanzeige an die Unfallkasse NRW wenden. Als Hilfestellung für die Meldung derartiger Ereignisse wurde die folgende
Information erstellt:

Informationen zur Rolle der Unfallkasse NRW nach traumatisierenden Erlebnissen im Feuerwehrdienst in Nordrhein-Westfalen.
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Gewalt- und Rückenprävention von Einsatzkräften der Feuerwehren – Ergebnisse der Überwachungen aus 2019/2020Gewalt- und Rückenprävention von Einsatzkräften der Feuerwehren – Ergebnisse der Überwachungen aus 2019/2020

Versicherte von Feuerwehren werden im Einsatz häufig behindert und teilweise auch Opfer von Gewalt. Beschimpfungen, Drohungen oder gar körperliche
Übergriffe, wie z. B. Schlagen, Wegschubsen oder Anspucken, gehören für einige Feuerwehrmitglieder zum Einsatzalltag.

Zu diesem Ergebnis kam auch 2017 die Studie „Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen“, die von der
Ruhr-Universität Bochum durchgeführt und vom Ministerium des Innern NRW, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, der Unfallkasse
NRW und der komba gewerkschaft nrw in Auftrag gegeben wurde.

Neben tätlichen, verbalen und nonverbalen Übergriffen sind Rettungskräfte auch Rückenbelastungen in ihren Diensten ausgesetzt.

Aus diesen Gründen entschied sich die Abteilung „Gesundheitsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt“ der Unfallkasse NRW in den Jahren
2019/2020 zur Durchführung einer Schwerpunkt-Überwachungsaktion durch die zuständigen Aufsichtspersonen zu den Themenbereichen „Gewalt- und
Rückenprävention“ in Feuerwehren. Hierzu wurde jeweils ein von der Fachabteilung entwickelter Fragebogen eingesetzt, der im Nachgang ein einheitliches
Auswerten ermöglichte. Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass bei mit „Ja“ beantworteten Fragen die Standards für Sicherheit und Gesundheit der
Versicherten ausreichend berücksichtigt werden.

Bei nicht mit „Ja“ beantworteten Fragen sind Verantwortliche aufgefordert, das Arbeitsschutzniveau zu überprüfen und ggf. anzupassen.Bei nicht mit „Ja“ beantworteten Fragen sind Verantwortliche aufgefordert, das Arbeitsschutzniveau zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Zur AuswertungAuswertung der Fragen zur „Gewaltprävention“ konnten 102 Bögen der Feuerwehren herangezogen werden. Die ErgebnisseErgebnisse stellen sich wie folgt dar:

Gewaltprävention in Feuerwehren (102 ausgewertete Bögen)Gewaltprävention in Feuerwehren (102 ausgewertete Bögen)

Vor Aufnahme der TätigkeitVor Aufnahme der Tätigkeit Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Wird vor Aufnahme der Tätigkeit über die Möglichkeit von Übergriffen (tätlich, verbal, nonverbal) informiert?Wird vor Aufnahme der Tätigkeit über die Möglichkeit von Übergriffen (tätlich, verbal, nonverbal) informiert?

 
89 %89 %

 
Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur Vermeidung von Übergriffen unterwiesen?Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur Vermeidung von Übergriffen unterwiesen?

Wird diese Unterweisung dokumentiert?Wird diese Unterweisung dokumentiert?

 
70 %70 %

62 %62 %

 
Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten nach einem Übergriff unterwiesen?Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten nach einem Übergriff unterwiesen?

Wird diese Unterweisung dokumentiert?Wird diese Unterweisung dokumentiert?

 
78 %78 %

56 %56 %

Stand:10/2021
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Falls Übergriffe stattgefunden habenFalls Übergriffe stattgefunden haben Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Werden Übergriffe dokumentiert?Werden Übergriffe dokumentiert?

 
97 %97 %

 
Ist der betriebsinterne Meldeweg festgelegt und bekannt?Ist der betriebsinterne Meldeweg festgelegt und bekannt?

 
94 %94 %

 
Erstellen Arbeitgebende eine Strafanzeige, wenn Einsatzkräfte einen für sie belastenden Übergriff (tätlich, verbal, nonverbal) erleiden?Erstellen Arbeitgebende eine Strafanzeige, wenn Einsatzkräfte einen für sie belastenden Übergriff (tätlich, verbal, nonverbal) erleiden?

 
87 %87 %

 
Werden alle Einsatzkräfte im Rahmen der regelmäßigen Arbeitsschutzunterweisung gemäß § 12 des Arbeitsschutzgesetzes jährlich, oderWerden alle Einsatzkräfte im Rahmen der regelmäßigen Arbeitsschutzunterweisung gemäß § 12 des Arbeitsschutzgesetzes jährlich, oder
bei Bedarf auch unterjährig, unterwiesen?bei Bedarf auch unterjährig, unterwiesen?

Werden diese Unterweisungen dokumentiert?Werden diese Unterweisungen dokumentiert?

 
44 %44 %

62 %62 %

 
Gibt es PSU-Teams (psychosoziale Unterstützung)/kollegiale Helferinnen und Helfer zur Unterstützung zur Vermeidung einer möglichenGibt es PSU-Teams (psychosoziale Unterstützung)/kollegiale Helferinnen und Helfer zur Unterstützung zur Vermeidung einer möglichen
Traumatisierung nach einem Übergriff?Traumatisierung nach einem Übergriff?

Werden Supervisionen für PSU-Teammitglieder/kollegiale Helferinnen und Helfer durchgeführt?Werden Supervisionen für PSU-Teammitglieder/kollegiale Helferinnen und Helfer durchgeführt?

 
93 %93 %

70 %70 %

Interne Kommunikation und Austausch mit anderen BehördenInterne Kommunikation und Austausch mit anderen Behörden Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Gibt es Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen der Leitstelle und den Einsatzkräften, z. B. durch standardisierteGibt es Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen der Leitstelle und den Einsatzkräften, z. B. durch standardisierte
Abfragen, Stichwortvereinbarungen o. ä.?Abfragen, Stichwortvereinbarungen o. ä.?

 
57 %57 %

 
Gibt es Regelungen mit Arbeitgebenden zum Einsatzverhalten bei Gefährdungssituationen – Rückzug?Gibt es Regelungen mit Arbeitgebenden zum Einsatzverhalten bei Gefährdungssituationen – Rückzug?

 
63 %63 %

 
Gibt es Vereinbarungen mit der Polizei, z. B. zum Verhalten bei bestimmten Einsatzlagen?Gibt es Vereinbarungen mit der Polizei, z. B. zum Verhalten bei bestimmten Einsatzlagen?

 
59 %59 %
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Kontextbezogenen FortbildungenKontextbezogenen Fortbildungen Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Gibt es kontextbezogene Fortbildungen z. B. zu(r)Gibt es kontextbezogene Fortbildungen z. B. zu(r)  

 
… Kommunikations- und Deeskalationstechniken?… Kommunikations- und Deeskalationstechniken?

 
71 %71 %

 
… Abwehrtechniken?… Abwehrtechniken?

 
62 %62 %

 
… „Drogen“ und „Suchtmitteln“ bei Patientinnen und Patienten?… „Drogen“ und „Suchtmitteln“ bei Patientinnen und Patienten?

 
53 %53 %

 
… kulturellen, religiösen, migrationsspezifischen Besonderheiten?… kulturellen, religiösen, migrationsspezifischen Besonderheiten?

 
56 %56 %

 
…rechtlichen Aufklärung zum Thema „Notwehr“?…rechtlichen Aufklärung zum Thema „Notwehr“?

 
48 %48 %

SchutzausrüstungSchutzausrüstung Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Werden auf Grundlage des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung Schutzwesten oder andere Schutzausrüstungen zur VerfügungWerden auf Grundlage des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung Schutzwesten oder andere Schutzausrüstungen zur Verfügung
gestellt?gestellt?

Werden die Schutzwesten/Schutzausrüstungen bei Bedarf getragen?Werden die Schutzwesten/Schutzausrüstungen bei Bedarf getragen?

 
12 %12 %

100 %100 %

Unfallkasse NRWUnfallkasse NRW Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Ist der Meldeweg zur Unfallkasse NRW bekannt?Ist der Meldeweg zur Unfallkasse NRW bekannt?

 
95 %95 %

 
Sind die Leistungen (fünf probatorische Sitzungen, kurzfristige Vermittlung einer therapeutischen Hilfe) der Unfallkasse NRW bekannt?Sind die Leistungen (fünf probatorische Sitzungen, kurzfristige Vermittlung einer therapeutischen Hilfe) der Unfallkasse NRW bekannt?

 
56 %56 %

SonstigesSonstiges Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Gab es im letzten Jahr Übergriffe auf Einsatzkräfte?Gab es im letzten Jahr Übergriffe auf Einsatzkräfte?

 
69 %69 %

 
Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?

Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?

 
57 %57 %

79 %79 %

 
Werden zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung auch mögliche Amokläufe, terroristische Lagen (oder sonstige besondereWerden zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung auch mögliche Amokläufe, terroristische Lagen (oder sonstige besondere
Einsatzlagen) berücksichtigt?Einsatzlagen) berücksichtigt?

 
30 %30 %
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Gewaltprävention – Ergebnisse der BefragungGewaltprävention – Ergebnisse der Befragung

In 89 %89 % der Feuerwehren werden Versicherte vor Aufnahme der Tätigkeit über die Möglichkeit von tätlichen, verbalen oder auch nonverbalen Übergriffen informiert.

Ob vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur Vermeidung von Übergriffen eine Unterweisung stattgefunden hat, wurde zu 70 %70 % mit „Ja“ beantwortet. Wenn unterwiesen wurde, liegt die
Dokumentation der durchgeführten Unterweisungen bei 62 %62 %.

Bei den Unterweisungen vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten nach einem Übergriff ist ein höherer Prozentsatz ( 78 %78 %) zu erkennen. Wenn unterwiesen wurde, liegt das Dokumentationsniveau bei
56 %56 %.

Im letzten Jahr vor der Befragung gab es in 69 %69 % der Feuerwehren Übergriffe in tätlicher, verbaler oder nonverbaler Form auf Einsatzkräfte.

Wenn Übergriffe stattfinden, ist festzustellen, dass diese zu 97 %97 % dokumentiert werden. Auch der betriebsinterne Meldeweg ist nahezu in allen Einheiten festgelegt und bekannt ( 94 %94 %).

Wenn Einsatzkräfte einen für sie belastenden Übergriff erleiden, stellt der Träger zu 87 %87 % Strafanzeige bei der Polizei.

Ob alle Versicherten im Rahmen der regelmäßigen Arbeitsschutzunterweisung gemäß § 12 des Arbeitsschutzgesetzes jährlich, oder bei Bedarf auch unterjährig, zum Thema „Gewaltprävention“
unterwiesen werden, beantworteten die Feuerwehren mit nur 44 %44 % mit „Ja“. Wenn unterwiesen wurde, liegt der Dokumentationsgrad bei 62 %62 %.

PSU-Teams (psychosoziale Unterstützung) zur Vermeidung einer möglichen Traumatisierung nach einem Übergriff sind nahezu überall vorhanden ( 93 %93 %). Supervisionen für PSU-Teammitglieder werden
in 70 %70 % der Feuerwehren durchgeführt.

Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Leitstelle und Einsatzkräften, z. B. durch standardisierte Abfragen, Stichwortvereinbarungen o. ä., werden zu 57 %57 % umgesetzt. In 63 %63 % der
Feuerwehren gibt es Regelungen zum Einsatzverhalten bei Gefährdungssituationen, die einen Rückzug erfordern. Vereinbarungen mit der Polizei, z. B. zum Verhalten bei bestimmten Einsatzlagen,
werden zu 59 %59 % geschlossen.

Auf die Fragestellung, ob zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz auch mögliche Amokläufe, terroristische oder sonstige besondere Einsatzlagen Berücksichtigung
finden, wurde in Feuerwehren lediglich zu 30 %30 % mit „Ja“ geantwortet.

Noch geringer fallen die positiven Rückmeldungen zur Frage aus, ob auf Grundlage des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung Schutzwesten oder andere Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt
werden. Lediglich 12 %12 % der Wehren konnten dies bejahen. Wenn jedoch Schutzwesten oder andere Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt wurden, werden diese bei Bedarf auch zu 100 %100 % getragen.

Auch das Feld der kontextbezogenen Fortbildungen wurde näher beleuchtet. Fortbildungen in Bereichen der Kommunikations- und Deeskalationstechniken werden in Feuerwehren zu 71 %71 % durchgeführt.
Abwehrtechniken werden zu 62 %62 % geschult. Qualifizierungen zu den Stichwörtern „Drogen“ und „Suchtmittel“ finden in 53 %53 % der Feuerwehren statt. Informationen zu kulturellen, religiösen und
migrationsspezifischen Besonderheiten werden in 56 %56 % der Wehren vermittelt. Bei der Schulung zur rechtlichen Aufklärung zum Thema „Notwehr“ sind 48 %48 % zu verzeichnen.

Die Feuerwehren wurden auch zur Unfallkasse NRW befragt. Hier antworteten 95 %95 %, dass der Meldeweg von Übergriffen zur Unfallkasse NRW bekannt sei. Zu 56 %56 % hingegen kenne man aber nur die
Leistungen seines Unfallversicherungsträgers, wie z. B. die Inanspruchnahme von fünf probatorischen Sitzungen bzw. die kurzfristige Vermittlung einer therapeutischen Hilfe.

Abschließend wurden die Betriebe noch befragt, ob sie ein Unternehmensleitbild besitzen. Dies bejahten 57 %57 % der Feuerwehren. Bei vorhandenem Unternehmensleitbild wurde das Thema „Sicherheit
und Gesundheit“ der Versicherten dann zu 79 %79 % berücksichtigt.  
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Fazit – Stand der GewaltpräventionFazit – Stand der Gewaltprävention

Eine deutliche Mehrheit der befragten Feuerwehren weist die Angehörigen der Einsatzabteilung vor Aufnahme des Dienstes drauf hin, dass es zu Übergriffen kommen kann. Dadurch wird eine erhöhte
Sensibilität für das Thema „Gewalt“ in seinen verschiedenen Ausprägungen geschaffen. Gesetzlich geforderte Unterweisungen hingegen führen nur ca. ¾ der Feuerwehren durch. Hier ist
Verbesserungspotenzial zu erkennen. Zudem werden nicht alle Unterweisungen dokumentiert. Erfreulich ist hingegen, dass vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten nach einem Übergriff unterweisen
wird. Jedoch gibt es auch hier Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Dokumentation. Zum einen werden gesetzliche Vorgaben nicht erfüllt, und zum anderen haben Unterweisungen und
Dokumentationen das klare Ziel, Übergriffe zu verhindern. Bereits im Vorfeld erfolgt somit eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Übergriffe“, und auch im Hinblick auf eine mögliche Nachsorge ist
eine abgestimmte Vorgehensweise bekannt.

97 %97 % der Feuerwehren erfassen Übergriffe, und 94 %94 % der betroffenen Feuerwehrfrauen und -männer ist der betriebsinterne Meldeweg nach einem Übergriff bekannt. In den meisten Fällen wird zudem
durch den Dienstherrn eine Strafanzeige gestellt, die es den Strafverfolgungsbehörden erst ermöglicht, Straftäterinnen und -täter konsequent zu verfolgen und zu bestrafen. Hier wäre eine Quote von
100 %100 % wünschenswert. Nach der vorliegenden Auswertung stellen immerhin 87 %87 % der Arbeitgebenden eine Strafanzeige. 

Sehr erfreulich ist, dass die große Mehrheit der befragten Feuerwehren Zugang zu Teams zur psychosozialen Unterstützung (PSU-Team) hat, um das Entstehen einer möglichen Traumatisierung nach
einem Übergriff minimieren zu können. Auch hier ist eine 100%100%-Abdeckung anzustreben. 

Verbesserungen können auch durch den Austausch mit anderen Behörden erreicht werden. Hier fehlt es bei gut 40 %40 % der befragten Wehren an einer standardisierten Kommunikation zwischen Leitstelle
und Einsatzkräften. Beispielsweise kann durch Nutzung von Stichwortvereinbarungen sofort erkannt werden, dass Feuerwehrangehörige sich in einer Notsituation befinden und entsprechende
Maßnahmen einzuleiten sind. Dies betrifft auch Regelungen zu einem geordneten Rückzug, um Polizeieinheiten ein taktisches Vorgehen zu ermöglichen. Dazu wären auch im Vorfeld Vereinbarungen bei
bestimmten Einsatzlagen mit der Polizei denkbar. 

Fortbildungen zu Kommunikations- und Deeskalationstechniken werden von gut 2/3 der Befragten bereits durchgeführt. Hier bestehen insbesondere Defizite bei nahezu der Hälfte der Feuerwehren bzgl.
der Fortbildung zum Umgang mit Personen, die z. B. alkoholisiert sind oder unter Drogeneinfluss stehen. Hierzu zählt auch die rechtliche Aufklärung zum Thema Notwehr, die in etwa 50 %50 % der
Feuerwehren vermittelt wird. 

Fortbildungen mit Blick auf zusätzliche Anforderungen von Personengruppen mit religiösen oder migrationsspezifischen Besonderheiten sind zu empfehlen und in Gesprächen während der Befragungen
teilweise auch gewünscht worden. 

Deutlich auffallend ist, dass Schutzwesten auch getragen werden, wenn sie vorhanden sind. Diese sind allerdings nur bei rund 10 %10 % der Feuerwehren der Fall. 

Die Meldewege zur Unfallkasse NRW sind in der Regel bekannt. Mehr Aufklärung zum Angebot der Unfallkasse NRW in Bezug auf probatorische Sitzungen nach belastenden Ereignissen unabhängig von
bereits eingeschalteten PSU-Teams ist jedoch notwendig, da nur gut die Hälfte dieses Angebot auch kennt. 

Die abschließende Frage in Bezug auf die tatsächlich im letzten Jahr erfolgten Übergriffe auf Einsatzkräfte ist mit 69 %69 % sehr hoch. Das korreliert nicht mit den Unfallmeldungen, die der Unfallkasse NRW
vorliegen. Das kann zum einen an den immer noch zu geringen Unfallmeldungen liegen oder daran, dass viele Übergriffe, die verbal verübt werden, nicht gemeldet, aber in der Befragung als solche
eingestuft wurden. 

Die Befragung hat an verschiedenen Stellen deutlich Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Diese liegen größtenteils in Händen der Arbeitgebenden. Die Unfallkasse NRW übernimmt in diesem
Zusammenhang auch gerne eine unterstützende Funktion.
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Zur AuswertungAuswertung der Fragen zur „Rückenprävention“ konnten 96 Bögen der Feuerwehren herangezogen werden. Die ErgebnisseErgebnisse stellen sich wie folgt dar:

Rückenprävention in Feuerwehren (96 ausgewertete Bögen)Rückenprävention in Feuerwehren (96 ausgewertete Bögen)

UnternehmensleitbildUnternehmensleitbild Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?

Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?

 
64 %64 %

80 %80 %

 
Wird die gesundheitliche und körperliche Eignung durch eine ärztliche Untersuchung vor Aufnahme der Tätigkeit mittels eines ärztlichenWird die gesundheitliche und körperliche Eignung durch eine ärztliche Untersuchung vor Aufnahme der Tätigkeit mittels eines ärztlichen
Zeugnisses nachgewiesen (§ 4 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW, siehe auch § 3 Lastenhandhabungsverordnung)?Zeugnisses nachgewiesen (§ 4 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW, siehe auch § 3 Lastenhandhabungsverordnung)?

Wird die ärztliche Untersuchung alle drei Jahre wiederholt?Wird die ärztliche Untersuchung alle drei Jahre wiederholt?

 
91 %91 %

94 %94 %

 
Wird in der Gefährdungsbeurteilung die Rückenprävention ausreichend berücksichtigt?Wird in der Gefährdungsbeurteilung die Rückenprävention ausreichend berücksichtigt?

 
49 %49 %

 
Werden vor Aufnahme der Tätigkeit alle Versicherten zum Thema „Rückenprävention“ unterwiesen?Werden vor Aufnahme der Tätigkeit alle Versicherten zum Thema „Rückenprävention“ unterwiesen?

Wird diese Unterweisung dokumentiert?Wird diese Unterweisung dokumentiert?

Wird durch die Vorgesetzten kontrolliert, ob die Versicherten sich nach den Inhalten der Unterweisungen rückengerecht verhalten?Wird durch die Vorgesetzten kontrolliert, ob die Versicherten sich nach den Inhalten der Unterweisungen rückengerecht verhalten?

 
52 %52 %

52 %52 %

48 %48 %

 
Werden alle Versicherten danach mindestens einmal pro Jahr, oder bei Bedarf unterjährig, zum Thema „Rückenprävention“ unterwiesen?Werden alle Versicherten danach mindestens einmal pro Jahr, oder bei Bedarf unterjährig, zum Thema „Rückenprävention“ unterwiesen?

Werden alle Unterweisungen dokumentiert?Werden alle Unterweisungen dokumentiert?

 
32 %32 %

68 %68 %

 
Wird den Versicherten eine Angebotsvorsorge nach AMR 13.2 (Arbeitsmedizinische Regel – Tätigkeiten mit wesentlich erhöhtenWird den Versicherten eine Angebotsvorsorge nach AMR 13.2 (Arbeitsmedizinische Regel – Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten
körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System) angeboten?körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System) angeboten?

 
41 %41 %

 
Werden Themen zur Rückenprävention im Rahmen der jährlichen Fortbildung behandelt?Werden Themen zur Rückenprävention im Rahmen der jährlichen Fortbildung behandelt?

 
42 %42 %

 
Gibt es ein Konzept zum Transport von schwergewichtigen bzw. adipösen Patientinnen und Patienten (Tragehilfe, Spezialfahrzeuge,Gibt es ein Konzept zum Transport von schwergewichtigen bzw. adipösen Patientinnen und Patienten (Tragehilfe, Spezialfahrzeuge,
Abfrage durch die Leitstelle)?Abfrage durch die Leitstelle)?

 
91 %91 %
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Welche rückenschonenden Hilfsmittel werden beim Sitzendtransport eingesetzt?Welche rückenschonenden Hilfsmittel werden beim Sitzendtransport eingesetzt? Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Raupenstuhl (mechanisch/elektrisch)?Raupenstuhl (mechanisch/elektrisch)?

 
61 %61 %

 
Tragestuhl mit Raupenaufsatz?Tragestuhl mit Raupenaufsatz?

 
42 %42 %

 
Tragestuhl mit Treppensteiger?Tragestuhl mit Treppensteiger?

 
19 %19 %

Welche rückenschonenden Hilfsmittel werden beim Liegendtransport eingesetzt?Welche rückenschonenden Hilfsmittel werden beim Liegendtransport eingesetzt? Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Treppengleittuch?Treppengleittuch?

 
34 %34 %

 
Aufsatz für die Drehleiter?Aufsatz für die Drehleiter?

 
95 %95 %

 
Wird beim Beladen des Rettungstransportwagens ein automatischer oder unterstützter Einzug der Trage verwendet?Wird beim Beladen des Rettungstransportwagens ein automatischer oder unterstützter Einzug der Trage verwendet?

 
63 %63 %

 
Ist die Trage mechanisch (durch Schaukeln) oder elektrisch höhenverstellbar?Ist die Trage mechanisch (durch Schaukeln) oder elektrisch höhenverstellbar?

 
78 %78 %

 
Wird beim Transfer von Patientinnen und Patienten zwischen Bett und Stuhl ein Rutschbrett verwendet?Wird beim Transfer von Patientinnen und Patienten zwischen Bett und Stuhl ein Rutschbrett verwendet?

 
55 %55 %

 
Wird beim liegenden Transfer von Patientinnen und Patienten ein Rollbrett/Rollboard verwendet?Wird beim liegenden Transfer von Patientinnen und Patienten ein Rollbrett/Rollboard verwendet?

 
77 %77 %

Werden von der Leitstelle Informationen erfragt, die für ein rückenschonendes Arbeiten relevant sind?Werden von der Leitstelle Informationen erfragt, die für ein rückenschonendes Arbeiten relevant sind? Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Abfrage über die Anfahrt?Abfrage über die Anfahrt?

 
48 %48 %

 
Abfrage über die Etage?Abfrage über die Etage?

 
73 %73 %

 
Abfrage, ob ein Aufzug vorhanden ist?Abfrage, ob ein Aufzug vorhanden ist?

 
27 %27 %

 
Abfrage über das mögliche Gewicht der Patientinnen und Patienten?Abfrage über das mögliche Gewicht der Patientinnen und Patienten?

 
53 %53 %

 
Abfrage über die bauliche Situation bei schwergewichtigen Patientinnen und Patienten?Abfrage über die bauliche Situation bei schwergewichtigen Patientinnen und Patienten?

 
52 %52 %
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Gibt es Aktivitäten zur Verbesserung der Rückenfitness der Versicherten?Gibt es Aktivitäten zur Verbesserung der Rückenfitness der Versicherten? Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
Sind Räumlichkeiten zum Trainieren in der Wache vorhanden?Sind Räumlichkeiten zum Trainieren in der Wache vorhanden?

 
75 %75 %

 
Können Trainings in der „Dienstzeit“ durchgeführt werden?Können Trainings in der „Dienstzeit“ durchgeführt werden?

 
78 %78 %

 
Werden externe Trainings durchgeführt oder finanziell unterstützt?Werden externe Trainings durchgeführt oder finanziell unterstützt?

 
47 %47 %

 
Wird den Versicherten die Möglichkeit eröffnet, am Rückenseminar der Unfallkasse NRW teilzunehmen?Wird den Versicherten die Möglichkeit eröffnet, am Rückenseminar der Unfallkasse NRW teilzunehmen?

 
67 %67 %

 
Gibt es Maßnahmen seitens der Dienststelle zur Ernährungsberatung?Gibt es Maßnahmen seitens der Dienststelle zur Ernährungsberatung?

 
32 %32 %

 
Gibt es auf der Wache Kochmöglichkeiten?Gibt es auf der Wache Kochmöglichkeiten?

 
94 %94 %

Rückenprävention – Ergebnisse der BefragungRückenprävention – Ergebnisse der Befragung

Zu Beginn der Befragung sollten die Feuerwehren Angaben machen, ob der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild besitzt. 64 %64 % aller Wehren bejahten dies. Wenn dann ein Unternehmensleitbild existiert,
wurde in diesem zu 80 %80 % das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ berücksichtigt.

Die gesundheitliche und körperliche Eignung der Einsatzkräfte genießt einen sehr hohen Stellenwert in nahezu allen Feuerwehren. Diese wird zu 91 %91 % durch eine ärztliche Untersuchung vor Aufnahme
der Tätigkeit mittels eines ärztlichen Zeugnisses nachgewiesen. Die darauf basierenden ärztlichen Wiederholungsuntersuchungen nach drei Jahren liegen ebenfalls auf sehr hohem Niveau (94 %94 %).

Eindeutiges Verbesserungspotenzial wird jedoch bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und den damit verbundenen Unterweisungen erkannt. Auf die Frage, ob in der Gefährdungsbeurteilung
die „Rückenprävention“ ausreichend Berücksichtigung findet, antworteten nur 49 %49 % der Feuerwehren mit „Ja“. 52 %52 % der Befragten gaben an, vor Aufnahme der Tätigkeit alle Versicherten zum Thema
„Rückenprävention“ unterwiesen zu haben. Die damit verbundenen Unterweisungen wurden lediglich zu 52 %52 % dokumentiert.

Bei den jährlichen Unterweisungen besteht noch mehr Handlungsbedarf. Hier erklärten 32 %32 % der Feuerwehren, dass alle Versicherten mindestens einmal pro Jahr, oder bei Bedarf auch unterjährig, zum
Thema „Rückenprävention“ unterwiesen werden. Die damit verbundenen Unterweisungen wurden mit 68 %68 % intensiver umgesetzt.

Auch bei der Umsetzung in die Praxis bestehen Verbesserungsmöglichkeiten. Hier kontrollieren Vorgesetzte nur zu 48 %48 %, ob die Einsatzkräfte sich nach den Inhalten der Unterweisungen rückengerecht
verhalten.

Den Rettungsdienstmitarbeitenden der Feuerwehren wird nicht in ausreichendem Maße eine Angebotsvorsorge nach AMR 13.2 (Arbeitsmedizinische Regel – Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten
körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System) angeboten. Dies war lediglich bei 41 %41 % der Fall.  Hier besteht Handlungsbedarf. Auch eine stärkere und gezielte
Sensibilisierung der Dienststellenleitungen und die aktive Einbindung von Betriebsärztinnen und -ärzten ist wünschenswert.

Die Fragestellung, ob es ein Konzept zum Transport von schwergewichtigen bzw. adipösen Patientinnen und Patienten (Tragehilfe, Spezialfahrzeuge, Abfrage durch die Leitstelle) gibt, bejahten die
Feuerwehren mit 91 %91 %.

Wenn Patientinnen und Patienten sitzend transportiert werden müssen, sollten möglichst rückenschonende Hilfsmittel eingesetzt werden. Hier kommt bei Feuerwehren der mechanische/elektrische
Raupenstuhl mit 61 %61 % zum Einsatz. Der Tragestuhl mit Raupenaufsatz findet zu 42 %42 % Verwendung. Beim Tragestuhl mit Treppensteiger ist der Wert deutlich kleiner ( 19 %19 %).
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Wenn Patientinnen und Patienten liegend transportiert werden müssen, sind hierzu auch verschiedene Hilfsmittel bekannt. Ein Treppengleittuch wird von 34 %34 % der Feuerwehren benutzt. Der Aufsatz für
die Drehleiter wird zu 95 %95 % eingesetzt. Beim Beladen des Rettungstransportwagens verwenden 63 %63 % der Feuerwehren einen automatischen oder unterstützten Einzug der Trage. Die mechanisch (durch
Schaukeln) oder elektrisch höhenverstellbare Trage kommt bei 78 %78 % zum Einsatz. Die Verwendung eines Rutschbretts beim Transfer zwischen Bett und Stuhl kann mit 55 %55 % angegeben werden. Beim
Liegendtransfer von Patientinnen und Patienten wird das Rollbrett/Rollboard zu 77 %77 % verwendet.

Auf die Frage, werden von der Leitstelle Informationen eingeholt, die für ein rückenschonendes Arbeiten der Einsatzkräfte relevant sind, antworteten Feuerwehren bzgl. der Anfahrt zu 48 %48 % mit „Ja“.
Angaben zur Etage, wo geholfen werden muss, werden zu 73 %73 % gemacht. Auch die Abfrage des Vorhandenseins eines Fahrstuhls ist für rückenschonende Arbeitsweisen von besonderer Bedeutung. Hier
erkundigte sich das Leitstellenpersonal nur wenig (27 %27 %). Hierbei ist sicherlich zu beachten, dass längst nicht jeder Aufzug für den notfallmedizinischen „Liegendtransport“ geeignet ist.

Daten über das mögliche Gewicht der Patientinnen und Patienten wurden von Leitstellen der Feuerwehren zu 53 %53 % übermittelt. Informationen zur allgemeinen baulichen Situation in der häuslichen
Umgebung wurden zu 52 %52 % eingeholt. Insbesondere dürften diese Informationen für den (angekündigten) Krankentransport von Interesse sein, da sich bei solchen Einsätzen häufiger eine gewisse
Vorlaufzeit und somit Planbarkeit ergeben dürfte.

Bei der Prävention von Rückenbelastungen spielen auch Aktivitäten zur Verbesserung der Rückenfitness eine Rolle. So gaben Feuerwehren an, dass sie zu 75 %75 % über Räumlichkeiten zum Trainieren in
der Wache verfügen. Trainings können auch zu 78 %78 % in der „Dienstzeit“ durchgeführt werden. Diese Angaben könnten darin begründet sein, dass durch die Unfallkasse NRW in den letzten ca. 12 Jahren
für die Feuerwehren über 800 Sportbeauftragte ausgebildet wurden. Die ganzheitlichen Ausbildungsinhalte haben auch Elemente der Rückenprävention integriert. Weiterhin steht den Feuerwehren die
Veröffentlichung PIN 73, 2017 zur Verfügung.

Bei den Wehren können auch zu 47 %47 % externe Trainings in Anspruch genommen oder finanziell unterstützt werden. Außerdem wird den Versicherten zu 67 %67 % die Möglichkeit eröffnet, an
Rückenseminaren der Unfallkasse NRW teilzunehmen.

Auch gesunde Ernährung ist ein Baustein zur Rückenprävention. So gibt es bei den Feuerwehren zu 32 %32 % Maßnahmen zur Ernährungsberatung. Die Möglichkeiten, auf der Wache kochen zu können, sind
durchweg sehr gut (94 %94 %).

Fazit – Stand der RückenpräventionFazit – Stand der Rückenprävention

Zur Verbesserung der verpflichtend zu erstellenden und durchzuführenden Gefährdungsbeurteilungen und den damit verbundenen und ebenfalls zu dokumentierenden Unterweisungen zur
„Rückenprävention“ sollten auch mehr Betriebsärztinnen und -ärzte zur Beratung hinzugezogen werden.

Vor der Durchführung von Unterweisungen ist zwingend eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Eine Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz ist nur dann praktikabel, wenn zuvor die an
einem Arbeitsplatz konkret auftretenden Gefährdungen festgestellt worden sind (vgl. LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 13.10.2010 - 7 TaBV 27/10 zu der zeitlichen Reihenfolge von
Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung), denn wer diese Gefahren nicht kennt, kann über diese auch nicht im Rahmen der Unterweisung aufklären.

Der Umstand, dass nur knapp die Hälfte der Vorgesetzten das rückengerechte Verhalten ihrer Mitarbeitenden kontrolliert, könnte darin begründet sein, dass bei rettungsdienstlichen Einsätzen nur in
seltenen Fällen die dafür zuständigen Führungskräfte vor Ort sind. Möglicherweise könnten im Allgemeinen auch „Rückencoaches“ im Dienst auf der Wache für Verbesserungen sorgen.

Da den Rettungsdienstmitarbeitenden der Feuerwehren offensichtlich nicht in ausreichendem Maße eine Angebotsvorsorge nach AMR 13.2 (Arbeitsmedizinische Regel – Tätigkeiten mit wesentlich
erhöhten körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System) angeboten wird, sollten die Dienststellenleitungen und auch die beratenden Betriebsärztinnen und -
ärzte deutlich auf diese Mängel hingewiesen werden. Möglicherweise wurden jedoch auch (versehentlich) Feuerwehren befragt, die überhaupt nicht im Rettungsdienst tätig sind und daher die
Angebotsuntersuchung verneint haben.

Das gleiche gilt auch für die jährlichen Fortbildungen bezogen auf das Thema „Rückenprävention“. Hier werden nur 42 %42 % der Feuerwehren geschult. Es bietet sich in geeigneter Weise eine Integration
der Rückenprävention in die regelmäßig durchzuführende „30-Stunden Fortbildung“ im Rettungsdienst an. Weiterhin könnten Betriebsärztinnen und -ärzte gemäß ihres gesetzlichen Auftrags stärker
unterstützen.
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Konzepte zum Transport von schwergewichtigen bzw. adipösen Patientinnen und Patienten (Tragehilfe, Spezialfahrzeuge, Abfrage durch die Leitstelle) scheinen recht gut verbreitet zu sein.

Bei der Verwendung rückenschonender Hilfsmittel (Sitzendtransport) gibt es vermutlich gerade im Krankentransport noch größeren Optimierungsbedarf. Aufgrund der Erfahrung aus Gesprächen mit
Rettungsdienstleistenden bei den Feuerwehren ergab sich, dass Feuerwehren grundsätzlich bereit wären weitere Hilfsmittel, wie z. B. Treppensteiger o. ä., zu verwenden. Es werden jedoch durch die
maximal zulässigen Beladungsgrenzen (max. zulässiges Zuladungsgewicht) Limits gesetzt, die aus straßenverkehrsrechtlichen Gründen keinesfalls überschritten werden dürfen. Insofern können solche
Hilfsmittel wohl eher selten auf Fahrzeugen der Rettungsdienste verlastet werden.

Außer bei der Verwendung eines Aufsatzes für die Kraftfahrdrehleiter besteht noch deutliches Verbesserungspotenzial bei der Verwendung von Hilfsmitteln, wie z. B. von automatischen oder
unterstützten Einzügen, elektrisch höhenverstellbaren Krankentragen, Rollbrettern/Rollboards oder von Rutschbrettern. Der Hilfsmitteldatenbank im Portal der Unfallkasse NRW für Rettungsdienste
(www.sicherer-rettungsdienst.de) können Informationen zu verschiedenen Hilfsmitteln entnommen werden.

In Bezug auf die Antworten zu den Fragen zu den Informationen der Leitstellen (wie z. B. mögliches Gewicht der Patientinnen und Patienten, Etage, Fahrstuhl im Objekt usw.) ist ebenfalls noch
Verbesserungspotenzial vorhanden.

Zur Optimierung der Maßnahmen zur Kommunikation zwischen Leitstellen und Einsatzkräften könnten möglicherweise standardisierte Abfragen o. ä. in die Ausbildung von Leitstellendisponentinnen
und -disponenten am Institut der Feuerwehr oder in Fortbildungsveranstaltungen für Leitstellenpersonal aufgenommen werden.

Bei den zu empfehlenden Anfragen zu Fahrstühlen dürfte jedoch zu beachten sein, dass längst nicht jeder Aufzug von seiner Größe her für den notfallmedizinischen „Liegendtransport“ geeignet ist.
Insbesondere dürften diese Informationen für den (angekündigten) Krankentransport von Interesse sein, da sich bei solchen Einsätzen häufiger eine gewisse Vorlaufzeit und somit Planbarkeit ergeben
dürfte.

Weitere allgemeine Möglichkeiten zur Verbesserung der Prävention sind:Weitere allgemeine Möglichkeiten zur Verbesserung der Prävention sind:

Berücksichtigung der Erkenntnisse für Führungskräfteseminare für Dienststellenleitungen
Berücksichtigung der Erkenntnisse für Fortbildungen für Betriebsärztinnen und -ärzte zum Thema Rückenprävention im Rettungsdienst
Integration der Ergebnisse der Überwachungsaktion in weitere geeignete Seminare der Unfallkasse NRW
Erprobung „rückenpräventiver“ Schulungsmaßnahmen in der Ausbildung zukünftiger Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, Integration in die „Grundausbildung“
Veröffentlichung von Informationen zur gesunden Ernährung (z. B. der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) unter www.sicherer-rettungsdienst.de und www.sichere-feuerwehr.de
Bewerbung der Veröffentlichung: Fit im Rettungsdienst - Informationen und Trainingsprogramm zur Rückengesundheit (Bestellnummer: PIN 73, 2017)

Fragen zur Überprüfung und Empfehlungen zur GefährdungsbeurteilungFragen zur Überprüfung und Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung Antworten "Ja"Antworten "Ja"

 
0.0 Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?0.0 Besitzt der „Betrieb“ ein Unternehmensleitbild?

 
100 %100 %

 
0.1 Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?0.1 Wird das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ der Beschäftigten im Unternehmensleitbild berücksichtigt?

 
83 %83 %

 
1.0 Gibt es Patientinnen-/Patienten-/Bewohnerinnen-/Be-wohnerübergriffe oder auch Übergriffe durch Angehörige in tätlicher, verbaler1.0 Gibt es Patientinnen-/Patienten-/Bewohnerinnen-/Be-wohnerübergriffe oder auch Übergriffe durch Angehörige in tätlicher, verbaler
oder nonverbaler Form in der Einrichtung oder bei beruflichen Tätigkeiten?oder nonverbaler Form in der Einrichtung oder bei beruflichen Tätigkeiten?

 
100 %100 %

 
1.1 Werden die Übergriffe dokumentiert?1.1 Werden die Übergriffe dokumentiert?

 
100 %100 %

 
1.2 Werden die Übergriffe statistisch erfasst?1.2 Werden die Übergriffe statistisch erfasst?

 
95 %95 %

 
1.3 Werden die Übergriffe betriebsintern untersucht und ausgewertet?1.3 Werden die Übergriffe betriebsintern untersucht und ausgewertet?

 
91 %91 %

 
1.4 Werden aus den Untersuchungsergebnissen Präventionsmaßnahmen abgeleitet?1.4 Werden aus den Untersuchungsergebnissen Präventionsmaßnahmen abgeleitet?

 
88 %88 %

 
2.0 Werden anonyme Befragungen der Beschäftigten durchgeführt, um die Quantität und Qualität der Übergriffe sowie deren2.0 Werden anonyme Befragungen der Beschäftigten durchgeführt, um die Quantität und Qualität der Übergriffe sowie deren
Schutzmaßnahmen richtig einschätzen zu können?Schutzmaßnahmen richtig einschätzen zu können?

 
33 %33 %

 
3.0 Fließen Patientinnen-/Patienten-/Bewohnerinnen-/Be-wohner bezogene Risikoabschätzungen in die Gefährdungsbeurteilung mit ein?3.0 Fließen Patientinnen-/Patienten-/Bewohnerinnen-/Be-wohner bezogene Risikoabschätzungen in die Gefährdungsbeurteilung mit ein?

 
90 %90 %

 
3.1 Ist das Problem der Alleinarbeit in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt?3.1 Ist das Problem der Alleinarbeit in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt?

 
95 %95 %

 
3.2 Werden auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung generell baulich-technische und gerätetechnische Maßnahmen je nach Bedarf3.2 Werden auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung generell baulich-technische und gerätetechnische Maßnahmen je nach Bedarf
und Notwendigkeit umgesetzt?und Notwendigkeit umgesetzt?

 
92 %92 %

 
4.0 Werden Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur Vermeidung von Übergriffen unterwiesen?4.0 Werden Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur Vermeidung von Übergriffen unterwiesen?

4.1 Wird diese Unterweisung dokumentiert?4.1 Wird diese Unterweisung dokumentiert?

4.2 Werden hierbei mit der Unterweisung alle Beschäftigten erreicht?4.2 Werden hierbei mit der Unterweisung alle Beschäftigten erreicht?

84 %84 %

91 %91 %

54 %54 %
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Die in Deutschland Asyl, Hilfe und Zuflucht suchenden, vertriebenen Menschen haben oft eine lange Odyssee hinter sich, kommen teilweise aus überfüllten Flüchtlingslagern oder Kriegsgebieten ohne
ausreichend Wasser, sanitäre Anlagen und ärztliche Versorgung.

Wo viele Menschen auf engem Raum und unter schwierigen hygienischen Bedingungen zusammenleben, besteht ein erhöhtes Risiko für die Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Auch wenn entsprechende medizinische Untersuchungen von schutz- bzw. asylsuchenden Personen (z. B. Flüchtlinge und Asylsuchende) gesetzlich vorgesehen sind, lassen sich manche Erkrankungen
nicht auf Anhieb, sondern erst mit einer gewissen Latenz, z. B. nach Eingang von Laborbefunden oder Schnelltest, feststellen. ...

Vermeidung von Infektionsgefahren für Einsatzkräfte von Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen beim Umgang mit asylsuchenden Personen.
DGUV - Ehrenamtlich Helfende

Stand:06/2022
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Situation im RettungsdienstSituation im Rettungsdienst

Die Tätigkeit im Rettungsdienst ist geprägt durch Heben und Tragen schwerer Lasten, Zeitdruck, beengte Transportwege und ungünstige Körperhaltungen. Dies führt zu hohen Belastungen des Muskel-
Skelett-Systems, insbesondere des Rückens. Durch die Zunahme schwergewichtiger Patientinnen und Patienten und das höhere Einsatzaufkommen ist künftig mit einer noch stärkeren Belastung zu
rechnen. Das Heben und Tragen schwerer Lasten – insbesondere mit einer nicht ausreichend trainierten Rückenmuskulatur – vergrößert die Gefahr, Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems zu
erleiden. Im höheren Alter kann dies zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit bis hin zu einer möglichen Berufsaufgabe führen.

Die folgenden Daten und Fakten geben einen Überblick und zeigen Auswirkungen der beschriebenen Situation im Rettungsdienst:

Nach einer Auswertung des Bundesamts für Statistik waren 2016 im Rettungsdienst ca. 64.000 Beschäftigte tätig.
Der Anteil der Frauen im Rettungsdienst beträgt nach der gleichen Erhebung ca. 30 %.
Nach einer Veröffentlichung von Nadler 07/2008 sind Beschäftigte im Rettungsdienst durchschnittlich nur 9 bis 10 Jahre in ihrem Beruf tätig
(Nadler, G.: Berufszufriedenheit von Rettungsassistenten. In: Rettungsdienst 07/2008).
Der Anteil der über Sechzigjährigen im Rettungsdienst liegt 2016 laut Statistischem Bundesamt bei ca. 6 %.
In der Studie „Gesundheitsförderung im Rettungsdienst“ von Klewer und Dix aus dem Jahre 2009 gaben 69 % der Befragten an, unter Rückenschmerzen zu leiden (Studie von Klewer, J.; Dix, K.:
Gesundheitsförderung im Rettungsdienst. In: Rettungsdienst 32/2009, S. 1052-1056).
In einer großen Untersuchung mit dem Titel „Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte im Rettungsdienst“ befragten Mühlen et al. 06/2005 insgesamt 425 Einsatzkräfte. Dabei gaben 57 %
der Befragten schweres Heben und Tragen als Hauptbelastung an (Mühlen et al.: Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte im Rettungsdienst. In: ErgoMed 06/2005, S. 169-177).
In dem Unternehmensreport der Barmer 2011 über den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde festgestellt, dass der Krankenstand des DRK-Rettungsdienstes über den
Vergleichswerten der übrigen Versichertengruppen lag. Muskel-Skelett-Erkrankungen waren dabei die häufigste Erkrankungsart mit einem Anteil von 30 % (Allgemeinbevölkerung ca. 21 %)
(BARMER, „Unternehmensreport Gesundheit für DRK Rettungsdienst – Arbeitsunfähigkeitsdaten 2011“).
2010 untersuchte Heringhausen den Gesundheitsstatus von 545 Einsatzkräften in acht Bundesländern. Hier waren nahezu 60 % aller Rettungskräfte übergewichtig oder adipös. Im Rahmen einer
Untersuchung zum Gesundheitsstatus von 153 Rettungskräften bestimmte Schumann (2012) den BMI (Body-Mass-Index). Aus diesem Kollektiv waren 66 % übergewichtig. Im Vergleich dazu sind
52 % der Gesamtbevölkerung übergewichtig.
Nach Erfahrungen der Unfallkasse NRW ist die Bereitschaft der Einsatzkräfte, die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, eher gering. Des Weiteren ist die Ausstattung mit rückenentlastenden
Hilfsmitteln für den Patiententransport momentan noch unzureichend.

Rückenstudie – „Untersuchung der physischen Belastungen von Rettungskräften beim Transport von Patienten in Treppenhäusern“Rückenstudie – „Untersuchung der physischen Belastungen von Rettungskräften beim Transport von Patienten in Treppenhäusern“

Das Ziel dieser Studie ist es zum einen, objektive Daten über die Rückenbelastung mit herkömmlichen Transporthilfsmitteln (z. B. Tragestuhl, Tragetuch) zu
erhalten, und zum anderen, Daten über die Entlastung des Rückens mit neuen, innovativen Hilfsmitteln zu bekommen. Des Weiteren sollen die
Einsatzkräfte im Rettungsdienst davon überzeugt werden, dass neue Hilfsmittel ihren Rücken entlasten und dass ethische Bedenken, wie z. B. beim Einsatz
des Treppengleittuchs, ausgeräumt werden können. Um den Ausstattungsgrad mit rückenschonenden Hilfsmitteln zu verbessern, sind nicht unwesentliche
Investitionen erforderlich.

Mithilfe der Studie soll auch versucht werden, die Verantwortlichen der Rettungsdienste und Kostenträger (Krankenkassen) zu sensibilisieren und davon zu
überzeugen, dass die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst verbessert werden müssen.

Auch angesichts der Personalknappheit im Rettungsdienst ist es dringend geboten, die Attraktivität dieses gesellschaftlich wichtigen Berufes in Zukunft zu
erhalten. Dazu gehört es, dass die Arbeitsbedingungen so verändert werden, dass auch ältere Beschäftigte und weibliche Einsatzkräfte diesen Beruf
gesundheitsgerecht bis ins Rentenalter ausüben können.

Stand:06/2022
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Möglichkeiten der Prävention  Möglichkeiten der Prävention  

Der beste Schutz vor einer Rückenerkrankung oder einer damit verbundenen Berufsaufgabe ist die Durchführung von ganzheitlichen Präventionsmaßnahmen.

Verantwortlich für die Umsetzung ist der Arbeitgeber, für den die Rettungskraft tätig ist. Er hat Maßnahmen entsprechend dem Arbeitsschutzgesetz und der Lastenhandhabungsverordnung zu treffen, um
die Rückengesundheit der Beschäftigten zu schützen.

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist bei der Erstellung eines Präventionskonzeptes das sogenannte TOP-Prinzip (technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen) zu
berücksichtigen. Gemäß dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bedeutet dies, dass zunächst die technischen Möglichkeiten zur Belastungsreduzierung genutzt werden müssen und nachfolgend
organisatorische und persönliche Maßnahmen zur Rückenprävention zu erfolgen haben (Arbeitsschutzgesetz § 4 Ziffer 4 und 5). In der Praxis jedoch sind die drei Maßnahmen miteinander verbunden
und stehen in Wechselwirkung zueinander.

Die gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung des Arbeitgebers, technische Hilfsmittel zu beschaffen, findet sich in dem § 2 (1) der Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV).

„§ 2 (1) Der Arbeitgeber hat unter Zugrundelegung des Anhangs geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen oder geeignete Arbeitsmittel, insbesondere mechanische Ausrüstungen, einzusetzen,
um manuelle Handhabungen von Lasten, die für die Beschäftigten eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule mit sich bringen, zu vermeiden.“

Diese Forderung konnte in der Vergangenheit nur teilweise erfüllt werden, da die Auswahl rückenschonender Hilfsmittel eher gering war. Das Angebot hat sich mittlerweile jedoch vergrößert, sodass die
Möglichkeit besteht, die Arbeit wesentlich ergonomischer zu gestalten.

Technische SchutzmaßnahmenTechnische Schutzmaßnahmen

Für den Transport zwischen Treppenhaus und Einsatzfahrzeug und zum Transport in und aus Gesundheitseinrichtungen, wie z. B. Seniorenwohnheime
und Krankenhäuser, wird seit ca.1990 die Roll-in-Fahrtrage in Deutschland eingesetzt. Durch Weiterentwicklung wurde 2012 eine Roll-in-Fahrtrage mit
elektrohydraulischer Höheneinstellung und Einzugsvorrichtung auf den Markt gebracht, die ein manuelles Heben und Schieben der Trage überflüssig
macht.
Für den Transport treppab wurde seit Mitte der 90er-Jahre ein Raupenstuhl, der sogenannte Evacchair, eingesetzt. Dieser Stuhl sorgte im
Rettungsdienst für große Entlastung. 2005/2006 kamen zwei weiterentwickelte Raupenstühle auf den Markt, die den Transport für die Beschäftigten
erleichterten. Für den Einsatz ist ein geräumiges Treppenhaus erforderlich.
Das Treppengleittuch gibt es seit 2010 und ist für den Liegendtransport treppab vorgesehen. Die Verbreitung beziehungsweise der Einsatz verläuft
zögerlich, da es teilweise große Vorbehalte der Einsatzkräfte gibt. Diese beziehen sich auf ethische Bedenken, weil Patientinnen und Patienten mit
dem Tuch im Liegen über die Treppe transportiert werden. Das Treppengleittuch kann in engen oder gewendelten Treppen als Alternative für den
Raupenstuhl eingesetzt werden.
Für den Krankentransport treppauf gab es lange Zeit keine Alternative zum manuellen Heben und Tragen. Erst 2012 wurde mit einem elektrisch
angetriebenen Raupenstuhl ein rückenschonender Transport treppauf ermöglicht. 2016 wurde ein elektrischer Raupenantrieb entwickelt, der an einem
Krankentragestuhl befestigt wird. Bei diesem System ist ein Umlagern für den Transport ins Fahrzeug nicht erforderlich. Für beide Systeme wird ein geräumiges Treppenhaus benötigt.
Seit 2010 gibt es den sogenannten Treppensteiger, der alternativ zu den Raupensystemen für den Transport von verschiedenen Krankentragestühlen geeignet ist. Durch den geringeren
Bewegungsradius ist ein Transport eventuell auch bei engeren oder gewendelten Treppen möglich.
Für den Transport von Krankentragestühlen in das Fahrzeug gibt es Liftsysteme, die seit ca. 2015 in Fahrzeuge eingebaut werden können. 2012 wurde durch ein elektrisches Einzugssystem die
Schiebebelastung beim Transport der Roll-in-Trage ins Fahrzeug beseitigt.
Das sogenannte Rollboard wurde Mitte der 90er-Jahre eingeführt und erleichtert den Patiententransfer von z. B. der Krankentrage auf eine Liege.
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Organisatorische SchutzmaßnahmenOrganisatorische Schutzmaßnahmen

Folgende Punkte können beispielhaft zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen:

Thema Rückenprävention im Unternehmensleitbild platzierenThema Rückenprävention im Unternehmensleitbild platzieren
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, dass es im Interesse des Arbeitgebers liegt, rückenschonend zu arbeiten,
wäre es hilfreich, dieses Thema, falls vorhanden, in einem Unternehmensleitbild aufzuführen.
Eignungsuntersuchung/EignungstestEignungsuntersuchung/Eignungstest
Die Forderung einer Eignungsuntersuchung wird im § 4(2) Rettungsgesetz NRW (RettG) erhoben. Da es keine Richtlinien für die Durchführung der
Eignungsuntersuchung gibt, besitzt die ärztliche Bescheinigung (Hausärztin bzw. Hausarzt reicht) nur eine begrenzte Aussagekraft. Einige
Rettungsdienste führen deshalb in Eigenregie Tests durch, um Anhaltspunkte über die körperliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber zu
bekommen.
Unterweisungskonzept erstellenUnterweisungskonzept erstellen
Für die regelmäßig, mindestens jährlich verpflichtenden Unterweisungen ist es zweckmäßig und hilfreich, ein Konzept zu erstellen.
Thema Rückenprävention in die 30-Stundenfortbildung dauerhaftThema Rückenprävention in die 30-Stundenfortbildung dauerhaft
implementierenimplementieren
Es ist anzustreben, das Thema Rückenprävention dauerhaft in die 30-Stunden-Fortbildung einzubauen, um den Beschäftigten die Wichtigkeit dieses
Themas zu vermitteln und sie entsprechend zu sensibilisieren, alle Maßnahmen der Rückenpräventionsmaßnahmen zu nutzen (Fortbildung – § 5 (4) Rettungsgesetz NRW).
Umsetzung älterer und leistungsgeminderterUmsetzung älterer und leistungsgeminderter
Mitarbeiterinnen und MitarbeiterMitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Durch die Umsetzung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf weniger frequentierte Wachen kann die Chance vergrößert werden, dass sie länger im Beruf tätig sind.
Konzept für den Transport von schwergewichtigenKonzept für den Transport von schwergewichtigen
Patientinnen und PatientenPatientinnen und Patienten
Der Transport dieser Patientenklientel stellt die Rettungsdienste vor große Herausforderungen. Damit diese Transporte von den Beschäftigten sicher und möglichst rückengerecht durchgeführt
werden können, ist es erforderlich, ein Konzept zu erstellen und dies zu vermitteln (§ 4 LasthandhV).
Angebotsvorsorge AMR (Arbeitsmedizinische Regel)Angebotsvorsorge AMR (Arbeitsmedizinische Regel)
13.2, „Erhöhte körperliche Belastungen“13.2, „Erhöhte körperliche Belastungen“
Die Rückenbelastung der Einsatzkräfte ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung anhand der sogenannten Leitmerkmalmethode „Heben und Tragen“ zu ermitteln. Bei einer erreichten Punktzahl
des „Risikobereiches 3“ hat der Arbeitgeber gemäß AMR 13.2 eine Angebotsvorsorge anzubieten.
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Persönliche Schutzmaßnahmen Persönliche Schutzmaßnahmen 

Unterweisung der BeschäftigtenUnterweisung der Beschäftigten
Grundsätzlich ist der Unternehmer verpflichtet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens jährlich in Bezug auf die Gefahren am Arbeitsplatz zu
unterweisen und die Unterweisungen durch Unterschrift der Beschäftigten dokumentieren zu lassen. Die Unterweisungsthemen ergeben sich aus der
Gefährdungsbeurteilung. Neben der Wissensvermittlung spielt die Unterweisung eine wichtige Rolle für die Motivation. Wenn es gelingt, die
Beschäftigten zu sensibilisieren, ist die Chance größer, dass sie präventive Maßnahmen ernst nehmen und umsetzen (§ 4 LasthandhV – Unterweisung,
§ 4 DGUV Vorschrift 1 – Unterweisung).
Hilfsmittelschulung Hilfsmittelschulung   Bei der Neuanschaffung von Transporthilfsmitteln ist es wichtig, die Einsatzkräfte im Umgang ausreichend zu schulen, damit sie
sicher in der Anwendung werden. Des Weiteren sollte immer eine Erprobung erfolgen, sodass der Nutzen erkennbar ist und die Akzeptanz erreicht wird
(§ 4 LasthandhV. – Unterweisung).
Verbesserung des Hebe- und Trageverhaltens (Rückenschule) Verbesserung des Hebe- und Trageverhaltens (Rückenschule) 
Neben der Unterweisung sollte das Thema auch in die jährlich stattfindende 30-Stunden-Fortbildung dauerhaft implementiert werden. Es könnten z. B.
im Rahmen einer Rückenschule Inhalte zur Verbesserung des Hebe- und Trageverhaltens im Rettungsdienst vermittelt werden (Fortbildung § 5(4)
RettG, § 2(2) LasthandhV – GBU).
Verbesserung der Rückenfitness – TrainingsprogrammVerbesserung der Rückenfitness – Trainingsprogramm
„Fit im Rettungsdienst“„Fit im Rettungsdienst“
Selbst wenn alle auf dem Markt vorhandenen Hilfsmittel beschafft und eingesetzt werden, wird eine gewisse Restbelastung für die Einsatzkräfte bleiben. Deshalb ist es wichtig, seine Rückenfitness
durch ein Trainingsprogramm zu verbessern.
Da in der Praxis unterschiedliche Voraussetzungen dafür bestehen, Beschäftigten ein Rückentraining zu ermöglichen, haben wir ein praxisbezogenes Trainingsprogramm konzipiert. Es soll ohne
großen Aufwand und Platzbedarf am Arbeitsplatz durchgeführt werden können. Für die Durchführung des Trainings werden lediglich eine Trainingsmatte und der dafür erforderliche Platz benötigt.
Zur Durchführung und Unterstützung bietet die Unfallkasse NRW Seminare an, in denen Interessierte als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet werden, um anschließend die
Kolleginnen und Kollegen motivieren und anleiten zu können.
Verbesserung des Stoffwechsels – GewichtsreduktionVerbesserung des Stoffwechsels – Gewichtsreduktion
In Studien wurde festgestellt, dass eine große Zahl der Einsatzkräfte von Übergewicht betroffen ist. Es ist deshalb wichtig, die Beschäftigten über die Gefahren des Übergewichtes und die
Möglichkeiten zur Gewichtsreduktion zu informieren, z. B. durch eine Ernährungsberatung. Es sollte im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements versucht werden, die Beschäftigten zu
motivieren, sich gesund zu ernähren und für ausreichend Bewegung zu sorgen.

FazitFazit

Es besteht Handlungsbedarf, die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst so zu verbessern, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Rente ihre Tätigkeit ausüben können.

Insbesondere sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

Die Ausstattung mit rückenschonenden Transporthilfsmitteln kann und muss verbessert werden
Die Beschäftigten und Führungskräfte sind hinsichtlich des Themas „Rückenprävention“ zu sensibilisieren und ggf. aus- und fortzubilden (Unterweisung, Rückenschule, Einweisung in die
Bedienung der Transporthilfsmittel)
Erstellung eines Konzepts für den Transport von Schwergewichtigen
Sensibilisierung der Beschäftigten zur eigenverantwortlichen Verbesserung der Rückenfitness
Die Arbeitgeber sollten Voraussetzungen schaffen, um ein Rückentraining zu ermöglichen (bauliche und organisatorische Voraussetzungen wie zum Beispiel geeigneter Raum, Anleitung, finanzielle
Anreize, Zielvereinbarungen)
Dienstsport, wie bei der Feuerwehr, sollte auch im Rettungsdienst verpflichtend eingeführt werden
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Quellen

Arbeitsschutzgesetz, ArbSchG
Rettungsgesetz NRW
Lastenhandhabungsverordnung (LastenhandhabV)
Untersuchung der physischen Belastungen von Rettungskräften beim Patiententransport in Treppenhäusern, IFA 3/2019
Fit im Rettungsdienst, PIN 73
Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System, Arbeitsmedizinische Regel, AMR 13.2
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Zu dieser Fragestellung nimmt das Sachgebiet „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV wie folgt Stellung: Grundsätzlich muss die
Gefährdung durch Absturz für die jeweilige Tätigkeit konkret beurteilt und entsprechende Maßnahmen (technisch – organisatorisch – personell) daraus
abgeleitet werden (Gefährdungsbeurteilung). Dabei gilt: Das vollständig geschlossene Geländer des Korbes einer Drehleiter ist geeignet, um Personen
gegen Absturz zu sichern (technische Maßnahme)!

Fachbereich AKTUELL FBFHB-029  - „Absturzsicherung im Korb einer Drehleiter“

Stand:06/2021
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Arbeiten in großer Hitze ist für Feuerwehrleute Teil ihres Alltags. Trotzdem birgt die Sommerhitze auch für sie zusätzliche Gefahren. Ein körperlich
anstrengender Einsatz in mehrlagiger Schutzkleidung treibt den Schweiß und führt schnell zu extremem Flüssigkeitsverlust. Wie kann man solchen
Gesundheitsrisiken begegnen und den Hitzestress reduzieren? Die gesetzliche Unfallversicherung und der Deutsche Feuerwehrverband geben Hinweise,
wie die Gesundheitsrisiken beim Feuerwehreinsatz in großer Hitze gemindert werden können.

Zwar können Feuerwehrleute die Arbeit bei großer Hitze nicht vermeiden, aber mit einigen Vorsichtsmaßnahmen lassen sich die Risiken zumindest
mindern:

Achten Sie bei allen Einsätzen auf einen konsequenten Sonnenschutz. Kopf und Körper sollten bedeckt sein, die Augen eventuell mit einer
Sonnenbrille geschützt. Machen Sie wann immer möglich Pausen im Schatten.
Grundsätzlich sollten körperliche Belastungen reduziert werden. Halten Sie Einsatzübungen deshalb kurz, verschieben Sie Tätigkeiten, die nicht
unbedingt notwendig sind, auf kühlere Tageszeiten. Von sportlichen Aktivitäten ist abzuraten.
Es ist wichtig, auf eine großzügige Flüssigkeitszufuhr zu achten. Die tägliche Trinkmenge sollte bei gesunden Einsatzkräften mindestens drei Liter betragen. Die Getränke sollten in kleinen Portionen,
aber dafür kontinuierlich eingenommen werden. Nach einem Einsatz mit Pressluftatmern (PA) oder Chemikalienschutzanzügen (CSA) sollte die Trinkmenge um weitere 1,5 Liter aufgestockt werden.
Nicht vergessen: Bereits im Einsatzfahrzeug und an der Einsatzstelle müssen ausreichend Getränke bereitstehen.
Nutzen Sie jede Möglichkeit zum Abkühlen – auch den Sprühstrahl des Löschfahrzeugs.
Die Einsätze sollten so geplant werden, dass nicht ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau mehrere anstrengende Einsätze, zum Beispiel mit umluftunabhängigem Atemschutz, hintereinander
absolvieren muss. Das heißt: Rechtzeitig an Ablösungen denken und nachalarmieren.
Mehrlagige Einsatzkleidung zur Gebäudebrandbekämpfung, zum Beispiel nach DIN EN 469 bzw. HUPF Teil 1 und 4, belasten die Einsatzkräfte bei der Hitze extrem. Wann immer es taktisch und
sicherheitstechnisch möglich ist, sollte auf leichtere, weniger isolierende Einsatzkleidung ausgewichen werden. Zum Beispiel bei der technischen Hilfeleistung oder der Brandbekämpfung im Freien.

Weitere Hinweise zu akuten Hitzeerkrankungen können Sie unter www.dguv.de > Regelwerk > Informationen herunterladen oder bestellen.

Stand:07/2022
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Ventil abgebrochen: Atemluftflaschegerät ausser KontrolleVentil abgebrochen: Atemluftflaschegerät ausser Kontrolle

Immer wieder kommt es vor, dass Atemluftflaschen unkontrolliert umherfliegen. Wird eine Person von einer Atemluftflasche getroffen, kann das
schwerwiegende Folgen haben. Die Ursache für das unkontrollierte Umherfliegen ist entweder ein abgebrochenes Ventil oder ein versehentlich geöffnetes
Handrad. Strömt hochkomprimierte Luft schlagartig aus der Flasche, so wird diese aufgrund des Rückstoßes zum Geschoss. Die Ventile von
Atemluftflaschen sind stabil gebaut. Bekommen sie jedoch einen Schlag ab, so können sie brechen oder so vorgeschädigt werden, dass sie bei nächster
Gelegenheit schon bei geringer Krafteinwirkung brechen können. Dass eine Atemluftflasche herunterfällt, kann nicht immer sicher ausgeschlossen werden.
Auch sind Fälle bekannt, bei denen durch ein versehentlich aufgedrehtes Handrad die Flasche auf dem Boden zu kreiseln begonnen hat und das Ventil
beim Auftreffen auf ein Hindernis abgeschlagen wurde. Kommt es zu einem Sturz oder einer sonstigen Krafteinwirkung auf das Flaschenventil, so muss
dieses umgehend gemeldet und die Flasche inkl. Ventil einer außerordentlichen Überprüfung zugeführt werden.

Technische Lösung: Flaschenventile mit AbströmsicherungTechnische Lösung: Flaschenventile mit Abströmsicherung

Hersteller von Atemschutztechnik bieten schon seit einigen Jahren Abströmsicherungen an. Eine Abströmsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung in einer Druckluftflasche (Atemluftflasche), die bei
einem plötzlichen Austreten von Druckluft (z.B. durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Abbruch des Ventils) „aktiv“ wird und die ausströmende Luftmenge reduziert. Damit soll verhindert werden, dass die
Flasche durch den Rückstoß beschleunigt wird, unkontrolliert umherfliegt und im schlimmsten Fall Personen geschädigt werden. Die Nachrüstung der Ventile mit einer Abströmsicherung wird spätestens
bei der nächsten Festigkeitsprüfung der Atemluftflaschen („TÜV- Prüfung“) dringend empfohlen.

Kennzeichnung von Ventilen mit Abströmsicherung - Blaues Handrad Kennzeichnung von Ventilen mit Abströmsicherung - Blaues Handrad 

Bisher waren die Kennzeichnungen der Ventile mit Abströmsicherung herstellerspezifisch und damit unterschiedlich. Hersteller und das Referat 8 der Vereinigung zur Förderung des deutschen
Brandschutzes (vfdb e. V.) haben sich jetzt darauf verständigt, dass Ventile von Atemluftflaschen mit Abströmsicherung einheitlich durch Verwendung eines blauen Handrades gekennzeichnet werden
sollen.

Es wird empfohlen, alle Ventile von Atemluftflaschen mit Abströmsicherung auf blaue Handräder umzurüsten und damit eindeutig zu kennzeichnen.

Problem fehlerhafter HandhabungProblem fehlerhafter Handhabung

Ein weiteres Problem, welches des Öfteren für umherfliegende Atemluftflaschen sorgt, ist die fehlerhafte Handhabung. Immer wieder ist zu beobachten, dass bei der Entnahme Atemluftflaschen mit
einer Hand am Handrad und nicht am Ventilkörper angehoben oder getragen werden. In der Vergangenheit kam es so zu Vorfällen, bei denen durch die falsche Handhabung die Flaschenventile
unbeabsichtigt geöffnet wurden und die Flaschen umherflogen. Wird eine Atemluftflasche mit einer Hand am Ventilkörper und mit der anderen Hand am Flaschenkörper getragen, ist das versehentliche
Öffnen des Handrades weitestgehend ausgeschlossen.

Auf diese Gefährdung kann durch personenbezogene/organisatorische Maßnahmen eingewirkt werden, indem z.B. bei einer regelmäßigen Unterweisung die richtige Trageweise von Atemluftflaschen
vermittelt wird. Auch haben sich Transporteinrichtungen, z. B. Rollwagen mit Transportsicherungen bewährt, mit denen sich die Flaschen sicher transportieren lassen.

Hinweis: Für das Füllen von Sprungpolstern nach DIN 141513 „Sprungrettungsgeräte – Teil 3: Sprungpolster 16 – Anforderungen, Prüfung“ und die Benutzung in Tauchgeräten sind Druckluftflaschen
ohne Abströmsicherung zu verwenden. Bei Sprungpolstern würde die Abströmsicherung wegen der gerin- geren Durchflussmenge die notwendige Zeit für die rasche Befüllung verlängern.

Hinweis:
Der vorstehende Text wurde aus dem Magazin "FEUERWEHReinsatz:nrw 1-2/2022" entnommen.
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Quellen

Schlauch-Klemmverbindung am M1 Pressluftatmer (Juni 2023)Schlauch-Klemmverbindung am M1 Pressluftatmer (Juni 2023)
Das Unternehmen MSA möchte mit dem hier einsehbaren Sicherheitshinweis über ein einmaliges Prüfverfahren für Ihre M1 Pressluftatmer informieren, die vor dem 8. Mai 2023 hergestellt wurden.

Zur Meldung

Voraussetzungen für den sicheren Einsatz von Atemschutzgeräten sind Kenntnisse über deren Verwendungsmöglichkeiten und Schutzwirkung. Um vorhandene Atemschutzgeräte in ordnungsgemäßem
Zustand zu halten, ist für eine zweckmäßige Überwachung, Lagerung und Instandhaltung zu sorgen.

Der Träger der Feuerwehr ist verpflichtet, spezielle persönliche Schutzausrüstungen zur Abwehr möglicher Unfall-oder Gesundheitsgefahren zur Verfügung zu stellen und diese in ordnungsgemäßem
Zustand zu halten. Hierzu zählen Atemschutzgeräte.

Feuerwehrangehörige sind verpflichtet, die persönlichen Schutzausrüstungen zu benutzen.

Einteilung der AtemschutzgeräteEinteilung der Atemschutzgeräte
Nach ihrer Wirkungsweise wird zwischen Filtergeräten und Isoliergeräten unterschieden. Filtergerate wirken abhängig von der Umgebungsatmosphäre. Isoliergerate wirken unabhängig von der
Umgebungsatmosphäre.

Isoliergeräte (Pressluftatmer)Isoliergeräte (Pressluftatmer)
Pressluftatmer sind von der Umgebungsatmosphäre unabhängig. Eine Begrenzung des Einsatzbereiches bei hoher Schadstoffkonzentration besteht nicht. Der begrenzte Atemluftvorrat schränkt die
Gebrauchsdauer ein. Pressluftatmer sind frei tragbar und schränken deshalb die Bewegungsfreiheit nicht ein.

Ordnungsgemäßer ZustandOrdnungsgemäßer Zustand
Atemschutzgeräte müssen überwacht, zweckmäßig gelagert und instand gehalten werden. Einwandfreies Funktionieren und gute hygienische Bedingungen sind notwendige Voraussetzungen.

Unter Berücksichtigung der Art und Anzahl vorhandener Atemschutzgeräte sind Arbeiten der Instandhaltung und Prüfung verantwortlich zu übertragen, z.B. an Atemschutzgerätewarte.
Verantwortungsbereiche regelt die Feuerwehr- Dienstvorschrift 7 „Atemschutz“.

Über Einsatz, Lagerung und Instandhaltung von Atemschutzgeräten sind Nachweise zu führen. Vom Hersteller festgelegte Lagerfristen sind einzuhalten. Geräte oder Teile sind nach Ablauf befristeter
Lagerzeit der Verwendung zu entziehen, auch wenn sie noch ungebraucht sind. Dies gilt z. B. für Filter oder Gummiteile.

Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter werden in Verbindung mit der Vollmaske als Filtergeräte eingesetzt: Die Vollmaske dient als Atemanschluss.

Für Feuerwehren eignen sich Filtergeräte nur bedingt. Es dürfen keine Filtergeräte eingesetzt werden:

gegen Schadstoffe, für die keine Eignung besteht, sowie nicht riech- und schmeckbar sind,
in Umgebungen, in denen die Schadstoffkonzentration unbekannt ist,
gegen Schadstoffe, für die keine Eignung besteht,
bei zu hohen Schadstoffkonzentrationen.
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Grundsätze der Prävention, DGUV Vorschrift 1
Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Benutzung von Atemschutzgeräten, DGUV Regel 112-190
Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“, Inhaltsverzeichnis
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Einsätze unter Atemschutzgeräten gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Feuerwehrdienst. Unter Atemschutz dürfen deshalb nur
Feuerwehrangehörige eingesetzt werden, die körperlich und fachlich dafür geeignet sind und die die mit dem Einsatz verbundenen Gefahren kennen.

Unfallbeispiele:Unfallbeispiele:

Beim Atemschutzeinsatz hat sich der Geräteträger überlastet und musste den Einsatz abbrechen. Er war durcheine starke Erkältung beeinträchtigt.
Während einer Übung in der verdunkelten Atemschutzübungsanlage geriet der Feuerwehrmann in Panik. Als er fluchtartig die Anlage verlassen wollte,
verletzte er sich am Knie.

Schutzziel:Schutzziel: 
Unter Atemschutz dürfen nur Feuerwehrangehörige eingesetzt werden, die den besonderen Anforderungen an die körperliche und fachliche Eignung für den
Atemschutzeinsatz genügen.

Körperliche Eignung:Körperliche Eignung:

Atemschutzgeräteträger müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Es muss ein gültiger Nachweis der bestandenen medizinischen Eignung vorliegen.
Zum Zeitpunkt des Einsatzes müssen Atemschutzgeräteträger gesund und körperlich fit sein.
Es darf keine Beeinträchtigung durch Alkohol bzw. Restalkohol, Drogen oder Medikamente vorliegen.

Gesundheitliche Eignung:Gesundheitliche Eignung:  
Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen – insbesondere bei Gefahren für Leib oder Leben Dritter - im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, müssen ihnen bekannte aktuelle oder dauerhafte
Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung der Unternehmerin oder dem Unternehmer bzw. der zuständigen Führungskraft unverzüglich und eigenverantwortlich melden.

Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feuerwehr-angehörigen stellen, muss sich die Unternehmerin oder der Unternehmer deren Eignung durch
Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt für Tätigkeiten unter Atemschutz.

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat der Ärztin bzw. dem Arzt vor Untersuchungen mitzuteilen, für welche Tätigkeiten unter welchen Bedingungen der oder die betreffende Feuerwehrangehörige
vorgesehen ist.

Untersuchungen sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten durchführen zu lassen. Die Erstuntersuchung muss vor Aufnahme einer Tätigkeit unter Atemschutzgeräten erfolgen.

Regelmäßige Nachuntersuchungen sind während der Tätigkeit als Atemschutzgeräteträger erforderlich

für 18- bis 50-Jahrige vor Ablauf von drei Jahren,
für über 50-Jahrige bei Gerätegewicht über 5 kg vor Ablauf von zwölf Monaten.

Jeder Atemschutzgeräteträger muss neben der organisatorischen Verantwortung des Leiters der Feuerwehr eigenverantwortlich dafür Sorge tragen, dass die regelmäßige Nachuntersuchung innerhalb der
vom Arzt festgelegten Frist durchgeführt wird.

SehschärfeSehschärfe 
Sofern eine ausreichende Sehschärfe nur mit einer Brille erreicht wird, muss auch beim Einsatz unter Atemschutz eine zugelassene Maskenbrille mit den erforderlichen Korrekturwerten getragen
werden. Brillen, deren Teile durch den Dichtlinienbereich der Atemschutzmaske gehen, sind nicht zulässig. Den Dichtsitz beeinträchtigen z.B. Bänder von Sportbrillen. Maskenbrillen sind als Teil der
persönlichen Schutzausrüstung vom Kostenträger der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

Dichtsitz der AtemschutzmaskeDichtsitz der Atemschutzmaske  
Der Dichtsitz der Atemschutzmaske ist Voraussetzung für die Schutzwirkung des Atemschutzgerätes. Bei unzureichendem Dichtsitz können Schadstoffe eindringen.

Feuerwehrangehörige, die im Bereich der Dichtlinien der Atemschutzmaske einen Bart oder Koteletten tragen, sind als Atemschutzgeräteträger ungeeignet, dies gilt auch bei Überdruckgeraten. Auch die
Kopfform, Narben oder Hautkrankheiten können den Dichtsitz der Atemschutzmaske beeinträchtigen.
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Quellen

Ausbildung, Fortbildung und Unterweisung im Atemschutz, DGUV Grundsatz 312-190
Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Benutzung von Atemschutzgeräten, DGUV Regel 112-190
Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“, Inhaltsverzeichnis

 

Fachliche EignungFachliche Eignung

Ausbildung:Ausbildung:

Voraussetzung für den Einsatz unter Atemschutz ist die Feuerwehr-Grundausbildung und die erfolgreich abgeschlossene Atemschutzgeräteträger-Ausbildung. Eine Muster-Ausbildungsordnung für
Atemschutzgeräteträger ist in der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 7„Atemschutz“ enthalten. Die Ausbildung erfolgt in anerkannten Ausbildungsstätten bei den Feuerwehren.

Ausbildungsziele sind:Ausbildungsziele sind:

Handhabung von Atemschutzgeräten
Gewöhnung, Orientierung und Verständigung
körperliche und psychische Belastung
Einsatztätigkeiten
Eigensicherung und Notfalltraining
Träger von Chemikalienschutzanzügen müssen ergänzend ausgebildet 
werden.

Fortbildung:Fortbildung:

Fortbildungen für Atemschutzgeräteträger dienen der Erhaltung des Ausbildungsstandes und sind innerhalb von 12 Monaten mit folgenden Bestandteilen durchzuführen:

Unterweisung
Belastungsübung in einer Atemschutz-Übungsanlage
Einsatzübung unter Atemschutz (kann bei entsprechenden Einsätzen entfallen)
Feuerwehrangehörige, die die erforderlichen Übungen nicht innerhalb von zwölf Monaten abgeleistet haben, dürfen bis zum Absolvieren der vorgeschriebenen Übungen nicht mehr als
Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden.
Soweit in Feuerwehren Chemikalienschutzanzüge vorhanden sind, sind Einsatzübungen mindestens innerhalb von zwölf Monaten auch unter diesen Anzügen durchzuführen.
Die Aus- und Fortbildung sowie die Einsätze unter Atemschutz sind in einem persönlichen Atemschutznachweis zu dokumentieren.
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Für Rettungs-, Bergungs- und Transportarbeiten auf dem Wasser setzen die Feuerwehren überwiegend Boote ein. Bootsführer und Mannschaft müssen für
Einsätze auf dem Wasser ausgebildet sein und zum Schutz vor Ertrinken Rettungswesten benutzen.

Gefährdungen entstehen bei Einsätzen auf dem Wasser insbesondere

durch Bedingungen der Witterung oder des Gewässers, z. B.

Winddruck und Wellenschlag,
schlechte Sicht, z. B. bei Regen, Nebel, Schnee,
Hindernisse, Treibgut, Eisgang, Untiefen,
gefährliche Strömungsverhältnisse,

wenn Boote auf dem Wasser manövrierunfähig sind oder kentern können, z. B. durch

Ausfall des Antriebes,
Kollision,
Überladung,

wenn Rettungswesten bei Einsätzen auf dem Wasser nicht zur Verfügung stehen oder nicht benutzt werden.

Besteht die Gefahr, dass Feuerwehrangehörige ertrinken können, müssen Auftriebsmittel benutzt werden. Ist dies aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich, ist auf andere Weise eine Sicherung
herzustellen. Boote für die Feuerwehr müssen auch in vollgeschlagenem Zustand schwimmfähig und so gestaltet und ausgerüstet sein, dass sie den Anforderungen an Feuerwehreinsätze genügen.

Geeignete Auftriebsmittel zum Schutz gegen Ertrinken sind ohnmachtssichere, selbsttätig wirkende Rettungswesten. Auftrieb und Funktion werden über ein vollautomatisches Aufblassystem erzeugt
oder sind wie bei Feststoff-Auftriebswerkstoffen ständig gegeben.

Stehen Rettungswesten bei Einsätzen an Gewässern nicht zur Verfügung oder besteht einsatzbedingt trotz Tragens von Rettungswesten die Gefahr des Ertrinkens, ist auf andere Weise eine Sicherung
herzustellen, z. B. durch Anseilen der Einsatzkräfte. Dies gilt z. B., wenn Personen im Wasser auf Grund starker Strömung in Rohrleitungen, Düker oder Durchlässe gezogen werden und ertrinken können.

Achtung:Achtung: Beim Tragen von Wathosen an Gewässern mit starker Strömung kann eine Seilsicherung jedoch lebensgefährlich sein. Gerät die Einsatzkraft unter Wasser zieht sie die vollgelaufene Wathose in
Kombination mit dem dann straffen Seil der Sicherung nach unten. Daher ist beim Tragen von Wathosen an Gewässern mit starker Strömung eine Rettungsweste mit 275 kN Auftrieb oder eine
Seilsicherung mit Schnelltrennungseinrichtung durch den Träger zu bevorzugen.

Rettungswesten der Gruppe 150 Newton Auftriebskraft nach DIN EN ISO 12 402-3 sind zum Schutz gegen Ertrinken bei üblicher persönlicher Schutzausrüstung erforderlich. Rettungswesten der Gruppe
275 Newton Auftriebskraft nach DIN EN ISO 12 402-2 sind erforderlich, wenn einsatzbedingt zusätzlich spezielle persönliche Schutzausrüstungen getragen werden müssen, z. B. Feuerwehrüberjacke,
Pressluftatmer.

Beeinträchtigungen und Behinderungen durch Rettungswesten können vermieden werden, wenn Rettungswesten gewählt werden, die bei geringem Gewicht einen ausreichenden Auftrieb haben, nicht
unnötig sperrig sind und freie Beweglichkeit ermöglichen, z. B. vollautomatische Aufblassysteme.

Rettungswesten müssen mindestens einmal jährlich von einer dazu befähigten Person auf ihren betriebssicheren Zustand geprüft werden. Über die Prüfung ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.
Bezüglich der Pflege, Reinigung und Nutzung sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Boote sind für den Feuerwehreinsatz geeignet, wenn sie z. B. DIN 14 961 „Boote für die Feuerwehr“ entsprechen. Boote, die auf stark strömenden Gewässern eingesetzt werden, müssen mit
Motorantrieb ausgerüstet sein. Dies gilt z. B. für Gewässer mit einer Fließgeschwindigkeit von mehr als 3 m/s.

Zum Führen von Booten mit Motor und mehr als 3,68 kW (5 PS) ist eine amtliche Fahrerlaubnis des Bootsführers erforderlich. Die Art der amtlichen Fahrerlaubnis ist abhängig von dem zu befahrenden
Gewässer oder der Schifffahrtsstraße. Zur Bedienung von Booten dürfen nur Personen eingesetzt werden, die an dem Bootstyp ausgebildet wurden.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C27

 
Feuerwehrangehörige müssen schwimmen können, wenn sie auf Booten eingesetzt werden. Die Schwimm- und Manövrierfähigkeit von Booten darf durch den Transport von Gerät und Material nicht
unzulässig beeinträchtigt werden. Bootsbeladungen sind gleichmäßig zu verteilen und gegen Verrutschen zu sichern. In Boote darf man nicht hineinspringen. Besteht bei Einsätzen auf dem Wasser die
Gefahr von Kopfverletzungen, muss Kopfschutz benutzt werden, z. B. bei Gefahr durch Anstoßen, herabfallende oder pendelnde Gegenstände.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C27 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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Einsätze im Bereich von Baugruben und Gräben haben nur einen geringen Anteil an der Summe aller technischen Hilfeleistungen der Feuerwehren. Sind
Rettungs- oder Bergungsmaßnahmen allerdings erforderlich, geschieht dies in der Regel im Bereich eingestürzter oder nicht standsicherer Baugruben- oder
Grabenwände.

Gefährdungen beim Einsatz im Bereich von Baugruben und Gräben entstehen insbesondere durch

Erdmassen und nicht standsichere Baugruben- und Grabenwände, wenn
Einsatzkräfte durch einbrechende oder nachrutschende Erdmassen verschüttet oder eingequetscht werden können,
mangelhaft verbaute Erdwände einstürzen können,
durch einstürzende Baugruben- und Grabenwände benachbarte Gebäude und erdverlegte Leitungen beschädigt werden können,

das Einsatzumfeld, wenn
gefährdete Erdwände durch Einsatzfahrzeuge, Einsatzkräfte oder Einsatzmaßnahmen zusätzlich belastet oder erschüttert werden,
an Einsatzstellen durch Bodenunebenheiten, Gräben, Böschungen oder herumliegende Einsatzmittel die Trittsicherheit beeinträchtigt ist,
bei schlechter Sicht die Einsatzstellenbeleuchtung unzureichend ist.

Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft ist, müssen Sicherungsmaßnahmen gegen Einsturz getroffen werden, soweit dies zum Schutz der Feuerwehrangehörigen erforderlich ist.

Bei Einsätzen im Bereich von Baugruben und Gräben ist Fachpersonal hinzuzuziehen, wenn Gefährdungen durch nicht standsichere Baugruben- und Grabenwände oder nachrutschende Erdmassen
bestehen. Als Fachberater bieten sich z. B. auf den Baustellen anwesende Fachkräfte der Bauunternehmen, Mitarbeitende der Bauaufsicht und Fachkräfte des THW an.

Einflüsse auf die Bodenstandfestigkeit ergeben sich z. B. aus den Bodeneigenschaften, dem Grundwasserstand, den Witterungseinflüssen, durch Auflasten, Erschütterungen und benachbarte Bauwerke.
Mutterboden, Sande, Kiese sind weniger standfest als Lehm, Mergel oder fester Ton.

Einsatzmaßnahmen sind erst dann durchzuführen, wenn Sicherungsmaßnahmen gegen den Einsturz von Erdwänden und nachrutschende Erdmassen getroffen wurden. Geeignete Maßnahmen sind z. B.

schnell absenkbare Verbaueinheiten, soweit diese auf der Baustelle vorhanden und durch Erdbaumaschinen, wie z. B. Bagger, einsetzbar sind,
sogenannte Rheinlandringe, die bei einigen Feuerwehren vorgehalten werden,
Abstützungen oder Notverbaue mit den auf der Baustelle vorhandenen Mitteln wie Steifen und Holzbohlen.

Mit den auf Rüstwagen vorhandenen Einsatzmitteln der Feuerwehr lassen sich nur sehr beschränkte und in der Regel zeitaufwändige Maßnahmen treffen. Verbleibende Gefahrenbereiche sind im
Einsatzumfeld kenntlich zu machen oder abzusperren, z. B. wenn Erdwände nicht gesichert sind.

An Einsatzstellen ist die zusätzliche Belastung oder Erschütterung innerhalb und außerhalb von Baugruben oder Gräben zu vermeiden. Feuerwehrfahrzeuge dürfen deshalb nur mit ausreichendem
Abstand zu Baugruben- und Grabenkanten abgestellt werden. Auch in Bereichen standsicherer Erdwände darf nicht dichter als 2 m an Kanten herangefahren werden. Gefährliche Erschütterungen
können z. B. schwere Erdbaumaschinen verursachen, die an Einsatzstellen herangeführt und eingesetzt werden sollen.

Schutzstreifen von mindestens 60 cm Breite sind anzulegen, wenn die Ränder betreten werden müssen, z. B. mit Schaltafeln oder Bohlen. Es sollen nur so viel Einsatzkräfte an den Rändern eingesetzt
werden, wie unbedingt nötig sind. Hierbei ist eine Absturzsicherung zu beachten.

Einsatzkräfte, die in Baugruben oder Gräben tätig sind, dürfen nicht durch hineinfallende Einsatzmittel, Baumaterialien oder Bodenaushub gefährdet werden. Kanten sind deshalb von Gegenständen
und Bodenaushub freizuhalten oder so weit wie möglich zu räumen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C29

 
Gräben müssen sicher erreichbar sein. In sie soll man nicht hineinspringen. Sichere Zugänge können z. B. durch standsicher hineingestellte Leitern geschaffen werden. Breite Gräben dürfen nicht
übersprungen werden. Zum Überqueren können z. B. behelfsmäßige Übergänge aus den auf der Baustelle vorhandenen Baumaterialien hergestellt werden.

Einsatzstellen sind bei schlechter Sicht auszuleuchten. Auf Baustellen ist immer mit Bodenunebenheiten und ungeordneter Materiallagerung zu rechnen.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C29 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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UmgangUmgang  mit Flüssiggasflaschenmit Flüssiggasflaschen

Prüfung der Dichtheit der Flasche   
Bei Gasaustritt: Gebiet absperren, Zündquellen fernhalten, nicht in der Nähe von Kelleröffnungen, Schächten, Vertiefungen etc. 
lagern, Gas gefahrlos entweichen lassen 
Besonders anfällig für Beschädigungen ist das 
Flaschenventil. 
Flaschen zentral sammeln, aufrechtstehend lagern, Zündquellen fernhalten, nicht an Kelleröffnungen, Schächten, Vertiefungen etc. lagern ...
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Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu bewerten. Wirksame
Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit
Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei beispielsweise
durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Sprechertext zum Video

Mein Name ist Florian. Ich möchte Ihnen heute das sichere Anrücken zum Feuerwehrhaus erläutern.

Die rechtliche Grundlage hierfür ist die DGUV Vorschrift 49, die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“. Dort findet man im § 12 Bauliche Anlagen unter
dem Absatz 1 folgende Forderung:

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von
Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.“ Hierbei ist zu beachten,
dass baurechtlicher Bestandsschutz im Arbeitsschutzrecht nicht anwendbar ist.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und
Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu verbessern. Die
sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die folgenden Punkte sind bei der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Maßnahmen zu betrachten:

Alarmparkplätze
Verkehrswege der anrückenden Kräfte
Verkehrswege der abrückenden Kräfte 
Öffentlicher Bereich wie Bürgersteige und Straßen
Beleuchtung notwendiger Bereiche
Bodenbeschaffenheit
Stolperstellen 

Es gibt einen Einsatz, und die freiwilligen Feuerwehrkräfte werden in Kürze anrücken. Doch bevor sie dies tun können, ist Folgendes zu beachten:

Der Einsatz beginnt nicht erst vor dem Feuerwehrhaus, sondern schon deutlich früher. Aber starten wir mal gemeinsam am Anfang. 

Das ist Stephan. Er ist ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab jetzt ist Stephan, wenn er sich auf den Weg zum Feuergerätehaus begibt, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
gesetzlich unfallversichert. Er startet von zuhause in Richtung Feuerwehrhaus. Gut, dass er trotz der Eile geeignetes Schuhwerk auf dem Weg zur Wache angezogen hat. Hausschuhe oder Flip-Flops sind
da nicht zu empfehlen.

Das ist Dennis. Er ist ebenfalls ein ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Alarmierung erreichte ihn auf der Arbeitsstätte. Er fährt mit seinem Fahrrad zum Feuerwehrhaus und ist
ebenfalls, seitdem der Melder Alarm schlug und er sich auf den Weg gemacht hat, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Gut, dass er trotz Eile an seinem Helm gedacht hat
und mit einem verkehrssicherem Fahrrad fährt . Es werden noch viele weitere Frauen und Männer gleich am Feuerwehrhaus ankommen.

Ein Mitglied der Einsatzabteilung, das alarmiert wurde, wird aber nicht zum Einsatz kommen, da Alkohol bei einer Geburtstagsfeier getrunken wurde. Die Leitung der Feuerwehr hat hier per
Dienstanweisung den Umgang mit Alkohol festgelegt.

Weiterhin wurde von der Leitung der Feuerwehr bestimmt, dass Einsatzkräfte mit ihren privaten Fahrzeugen ohne Inanspruchnahme von Sonderrechten zum Feuerwehrhaus fahren.

Es ist wichtig, dass alle Feuerwehrangehörige „Sicher und Gesund“ den Einsatz erreich  en und auch wieder zurückkehren können. Viele Unfälle und Verletzungen, die der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen gemeldet werden, passieren schon vor dem Eintreffen am Feuerwehrhaus oder Einsatzfahrzeug.

So, jetzt geht es für Dennis und Stephan aber weiter ins Feuerwehrhaus. 

Die Eingangstür im Alarmweg sollte feststellbar sein und nicht so aufschlagen, dass andere Personen davon getroffen werden können.

Zudem helfen ausreichend große und sinnvoll angeordnete Sauberlaufzonen, damit z. B. Regennässe, Schnee oder Schmutz begrenzt werden. Auch hier sollte die Beleuchtung automatisch mit der
Alarmierung oder per Bewegungsmelder angehen, damit keiner im Dunkeln nach einem Lichtschalter suchen muss.

Geeignete Bodenbeläge sowie freie, ausreichende Verkehrswege in den Fluren müssen vorhanden sein. Verglasungen in Verkehrs- und Fluchtwegen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

In den Umkleiden sollte keine Kleidung, Stiefel oder beispielsweise Taschen auf dem Boden liegen. Das Umkleiden von mehreren Personen gleichzeitig sollte so gestaltet sein, dass nicht alle an einer
Stelle stehen, sondern genügend Patz vorhanden ist. Dies kann organisatorisch durch die Löschzugführung vor Ort mit der Vergabe der Spinde geschehen. Das Vorhandensein geeigneter
Umkleideräume und Spinde wird dafür natürlich vorausgesetzt.

Schauen wir uns das Ganze noch einmal in Echtzeit aus der Vogelperspektive an, denn mit über 20 Einsatzkräften sieht man schnell, warum eine vernünftige Planung und auch die Ertüchtigung
vorhandener Feuerwehrhäuser für ein sicheres Tätigwerden der Einsatzkräfte wichtig und sinnvoll ist.

Zu diesem Einsatz kommen 21 Feuerwehrangehörige, die die Umkleide für Herren nutzen. 4 rüsten sich in der Damenumkleide aus. Ein Unterschied zum Umkleiden in gewerblichen Unternehmen liegt
darin, dass sich im Alarmierungsfall unter hohem Zeitdruck mehrere Personen gleichzeitig in den Umkleideräumen umziehen müssen.

Gute Feuerwehrhäuser helfen, Unfälle von Feuerwehrangehörigen zu verhüten. Ziel ist es, dass nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Rettenden sicher und gesund tätig werden können.

So, jetzt sind sie unterwegs auf dem Weg zum Einsatzort. Doch wie sie dahinkommen oder was sie da machen, ist ein anderes Thema und wird in einem anderen Video gezeigt.

Weitere Hinweise, Informationen und Quellen finden Sie auf diesem Portal.

Die Aufkleber können bei der Unfallkasse NRW per Mail an feuerwehr@unfallkasse-nrw.de bestellt werden.
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Für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern gibt es spezielle Verfahren (Absaugen der Nester etc.), die besondere Fachkenntnisse, Geräte und persönliche Schutzausrüstung (PSA) erfordern.

Nähere Informationen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners finden Sie im folgenden Dokument:

Arbeitsschutz bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C6

Im Verkehrsraum befindliche Einsatzstellen sind zwangsläufig mit Gefährdungen durch Fahrzeugverkehr verbunden. Die Sicherheit zu rettender Personen
und der Einsatzkräfte erfordert Warn- und Absperrmaßnahmen.

Gefährdungen entstehen an Einsatzstellen im Verkehrsraum insbesondere

durch fließenden Fahrzeugverkehr,
an ungesicherten, nicht ausreichend gesicherten und unübersichtlichen Einsatzstellen,
bei nicht ausreichendem Tageslicht und unzureichender Einsatzstellenbeleuchtung,
wenn Warnkleidung nicht benutzt wird.

Feuerwehrangehörige, die am Einsatzort durch den Straßenverkehr gefährdet sind, müssen hiergegen durch Absperr- oder Warnmaßnahmen geschützt
werden.

Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle liegen, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann, ist sofort Warnblinklicht einzuschalten. Danach ist mindestens ein
auffällig warnendes Zeichen gut sichtbar in ausreichender Entfernung aufzustellen und zwar bei schnellem Verkehr etwa in 100 m Entfernung; vorgeschriebene Sicherungsmittel wie Warndreiecke sind
zu verwenden. Darüber hinaus gelten die Vorschriften über die Beleuchtung haltender Fahrzeuge (§ 15 StVO „Liegenbleiben von Fahrzeugen“).

Einsatzstellen im Verkehrsraum sind sofort durch Absperr- oder Warnmaßnahmen zu sichern. Maßnahmen der Verkehrslenkung sind grundsätzlich Aufgabe der Polizei. Der Abstand bzw. Beginn von
Sicherungsmaßnahmen muss die mögliche Höchstgeschwindigkeit herannahender Fahrzeuge berücksichtigen.

Auf Straßen mit Gegenverkehr muss immer nach beiden Seiten gesichert werden. An Einsatzstellen im Verkehrsraum ist Warnkleidung zu benutzen. Einsatzstellen sind bei nicht ausreichendem
Tageslicht zu beleuchten. Selbst ausreichend gesicherte Einsatzstellen sind bei fließendem Verkehr nicht zwangsläufig unfallsicher. Einsatzfahrzeuge sind deshalb möglichst so aufzustellen, dass die
Einsatzstelle vor fließendem Verkehr und Folgeunfällen weitestgehend abgeschirmt wird.

Besondere Gefahrstellen im Verlauf von Straßenführungen bilden Kurven, Kuppen und durch Jahres- bzw. Tageszeit bedingte Sichtbehinderungen, z. B. Bäume und Abschattungen.

Sicherungsmittel sind deshalb so weit wie möglich vor Kurven, Kuppen und Sichthindernissen aufzustellen, damit Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf für sie noch nicht erkennbare Gefahrstellen
aufmerksam werden.

Warndreiecke und Warnleuchten sind zur Sicherung von Einsatzstellen im Verkehrsraum nicht ausreichend. Zur Durchführung geeigneter Warn- oder Absperrmaßnahmen müssen zusätzliche
Sicherungsmittel Teil der feuerwehrtechnischen Beladung von Feuerwehrfahrzeugen sein, wie z. B.:

Verkehrsleitkegel,
Warnleuchten,
Warnflaggen,
Verkehrszeichen.

Zum Sperren von Fahrspuren sind Verkehrsleitkegel in Verbindung mit Warnleuchten zu verwenden.

Einsatzkräfte müssen im Verkehrsraum für andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig und unverwechselbar erkennbar sein. Als Warnmaßnahme muss im Verkehrsraum Warnkleidung benutzt werden.
Warnkleidung bedeutet Auffälligkeit bei Tag durch fluoreszierendes, zur Umgebung kontrastreiches Hintergrundmaterial und Auffälligkeit bei Nacht durch retroreflektierendes Material. Geeignet sind:

universelle Feuerwehrschutzanzüge (HuPF Teil 1 und 4 bzw. analog dazu bestreift),
Feuerwehrschutzjacken und -hosen nach DIN EN 469-2007, die auch den Anhang B erfüllen (retroreflektierendes und fluoreszierendes Material, das so angeordnet ist, dass Körperkonturen
erkennbar sind),
Warnkleidung, mindestens nach DIN EN 471 Klasse 2 (z. B. Warnwesten).

Warnkleidung ist auszumustern, wenn die Warnfarbe verblasst.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text ist dem Abschnitt C6 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz , entnommen.
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Das von der Expertengruppe „Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung an Photovoltaik-Lithiumspeichersystemen“ erstellte Merkblatt soll bei
Einsätzen mit Solarstromspeichern insbesondere den Feuerwehren, aber auch allen anderen an der Gefahrenabwehr Beteiligten, eine Hilfestellung bei der
sicheren Einsatzbewältigung vor Ort geben. 

Neben einem Überblick, dem Aufbau und der Funktion von Solarstrom-Li-Speichern werden auch Gefahren und Maßnahmen bei Bränden, geeignete
Löschmittel und Löschverfahren, Gefahren und Maßnahmen bei der mechanischen Zerstörung oder Beschädigung von Zellen und abschließend Hinweise
zur Beendigung des Einsatzes gegeben.

Merkblatt für Einsatzkräfte: Einsatz an stationären Lithium-Solarstromspeichern - Hinweise für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
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Die Standsicherheit durch Schadenseinwirkung beeinträchtigter Objekte und Konstruktionen lässt sich im Regelfall nur durch sachverständige Personen
feststellen. Im Feuerwehreinsatz lassen sich Einsturzgefahren und Einsturzrisiken im Rahmen der Erkundung nur schwer erkennen und bewerten.
Voraussetzung für den sicheren Einsatz ist deshalb ein auf mögliche Einsturzgefahren abgestelltes Verhalten beim Eindringen in und beim Rückzug aus
möglichen Gefahrenbereichen.

Einsturzursachen nach Brandeinwirkung sind z. B. 

die Abnahme tragender Querschnitte, z. B. durch Abbrand von Holzkonstruktionen, 
Tragfähigkeitsverluste von Stahlkonstruktionen, 
die Längenausdehnung von Stahlbauteilen, verbunden mit dem Umdrücken anderer Bauteile, 
das Zusammenziehen von Stahlbauteilen, verbunden mit dem Abrutschen vom Auflager, 
Überlastungen durch Brandschutt und Löschwasser.

Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft ist, müssen Sicherungsmaßnahmen gegen Einsturz getroffen werden, soweit dies zum Schutz der Feuerwehrangehörigen erforderlich ist.

Eingestürzte, teilweise eingestürzte oder durch Einsturz gefährdete Objekte dürfen nur betreten werden, wenn dies

zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen erforderlich oder 
zur Beseitigung vorhandener Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung notwendig, 
für Einsatzkräfte sicher möglich ist.

Für eine sichere Beurteilung der Standsicherheit von Objekten und Konstruktionen sind ggf. Bausachverständige hinzuzuziehen.

Einsturzgefährdete Konstruktionen oder Bauteile sind durch Abstützen oder Verbauen zu sichern, wenn dies zur Sicherung der Einsatzkräfte notwendig ist.

Abstützungen oder Verbaue sollten den Umfang von Sofortmaßnahmen nicht überschreiten. Ansonsten sollten Spezialfirmen hinzugezogen werden.

Einsturzgefährdete Objekte und Konstruktionen sind laufend auf Anzeichen eines bevorstehenden Einsturzes zu überwachen, z. B. auf

sichtbare Zeichen, wie Risse, Durchbiegungen, 
hörbare Zeichen, z. B. Knacken, rieselnde Geräusche.

Nicht gesicherte Objekte sind als einsturzgefährdet zu kennzeichnen und Gefahrenbereiche müssen abgesperrt werden. Der abzusperrende Gefahrenbereich muss die mögliche Fallweite von Teilen und
Trümmern berücksichtigen. Absperrmaßnahmen müssen auch bei Gefahr durch herabfallende Gegenstände getroffen werden. 

Fahrzeuge dürfen nicht im Gefahrenbereich einsturzgefährdeter Objekte aufgestellt werden. 

Bei einsatztaktisch notwendigem Abbruch einsturzgefährdeter Objekte und Konstruktionen sind Bausachverständige hinzuzuziehen. Zur Ausführung der Arbeiten werden ggf. auch
Abbruchunternehmen benötigt.

Abzubrechende und daran angrenzende Bauteile sind vorher auf ihren baulichen Zustand zu untersuchen, insbesondere auf

konstruktive Gegebenheiten, 
statische Verhältnisse, 
Art und Zustand der Bauteile und Baustoffe, 
Art und Lage von Leitungen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C21

Durch Abbruch- und Aufräumarbeiten entstehende Gefährdungen sind zu vermeiden. Hier sollte z. B. Folgendes beachtet werden:

Brandschutt oder Dachziegel nicht abwerfen 
Bauteile nicht herunterspritzen 
Fensterscheiben nicht herausschlagen oder abwerfen 
Tragende Bauteile nur auf Anweisung und unter besonderen Schutzmaßnahmen abbrechen

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C21 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Einsturzgefahren

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 106



Die im Bereich elektrischer Anlagen wirksamen Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Strom können durch mechanische Beschädigungen,
Brandeinwirkung oder Löschwasser teilweise oder ganz aufgehoben sein. Können elektrische Anlagen an Einsatzstellen nicht wirksam spannungsfrei
geschaltet werden, müssen bei Annäherung und beim Löschmitteleinsatz Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Gefährdungen entstehen im Bereich elektrischer Anlagen insbesondere durch

direktes Berühren spannungsführender Anlagenteile oder elektrischer Freileitungen,
Berühren elektrischer Anlagenteile, die durch Schadenseinwirkung unter Spannung stehen, z. B. wenn Isolierungen beschädigt sind,
Berühren von Teilen, auf die durch Schadenseinwirkung elektrische Spannung übertragen wird, z. B. auf Dachrinnen, Metallzäune, insbesondere bei
Nässe,
Stromüberschlag bei unzulässiger Annäherung an elektrische Anlagen,
Stromüberschlag beim Löschmitteleinsatz.

Bei Einsätzen in elektrischen Anlagen und in deren Nähe sind Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass Feuerwehrangehörige durch elektrischen Strom gefährdet werden.

Spezielle elektrische Betriebsstätten können z. B. im Rahmen der Orts- und Objektkunde zusammen mit dem Anlagenbetreiber besichtigt werden. Spezielle Unterweisungen über die Brandbekämpfung
im Bereich elektrischer Anlagen können mit Hilfe der dafür erarbeiteten DIN VDE 0132 durchgeführt werden.

Für Einsätze im Bereich von Nieder- und Hochspannungsanlagen gibt die DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen“ Hinweise auf die zu treffenden Schutzmaßnahmen.

Am wirksamsten ist die Herstellung der Spannungsfreiheit, d. h. das Freischalten betroffener Anlagenteile an Einsatzstellen. Ist das Freischalten elektrischer Anlagenteile unmöglich oder nicht
vertretbar, sind bei Annäherung an elektrische Anlagen und beim Löschmitteleinsatz Sicherheitsabstände einzuhalten.

Elektrische Anlagen müssen grundsätzlich als spannungsführend angesehen werden, wenn sie nicht durch Fachkräfte nach folgenden Regeln spannungsfrei gemacht wurden:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken und abschranken

Schalthandlungen dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen des Anlagenbetreibers vorgenommen werden.

Ausnahme: Hausinstallationen dürfen auch von elektrotechnisch unterwiesenen Feuerwehrangehörigen frei- bzw. abgeschaltet werden.

Bei Annäherung an spannungsführende Anlagenteile und an Freileitungen sind Mindestabstände einzuhalten. Im Bereich von Oberleitungen elektrischer Bahnen mit einer Betriebsspannung von 1 bis
25 kV ist eine Annäherung bis auf 1,5 m möglich. Die Spannung des Ober- und Speiseleitungsnetzes elektrischer Bahnen beträgt in der Regel 15 kV. Bei der Annäherung an Freileitungen ist allgemein zu
beachten:

Leitungsseile von Oberleitungen können bei Wind ausschwingen
Drehleitern, Ausleger von Kranen und Lichtmaste können bei Belastung durchbiegen oder schwanken

Die Annäherung an heruntergefallene Freileitungen und Fahrleitungen kann lebensgefährlich sein. Je nach Bodenbeschaffenheit und Höhe der eingeleiteten Spannung kann ein Spannungstrichter
entstehen. Im Zentrum des Spannungstrichters ist die Spannung am größten, zum Rand hin nimmt sie ab.

Stand:03/2021

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrTätigkeiten

Elektrische Anlagen

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 107



Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C24

 
Mit Annäherung an den Leitungsauflagepunkt nimmt die Spannung zu. Der Sicherheitsabstand zu am Boden liegenden Leitungen bzw. zu Teilen auf die Spannung übertragen werden kann, muss bei
Hochspannung mindestens 20 m betragen. Gefahrenbereiche sind abzusperren und dürfen erst nach Herstellung der Spannungsfreiheit bzw. Freigabe durch die Anlagenbetreiber wieder betreten
werden.

Mindestabstände zwischen der Löschmittel-Austrittsöffnung und unter Spannung stehenden Anlagenteilen sollen Einsatzkräfte vor gefährlicher Stromeinwirkung schützen. Für den Einsatz genormter C-
Strahlrohre gibt eine Faustformel Richtwerte vor. Diese Richtwerte dürfen nur dann auf nicht genormte Strahlrohre übertragen werden, wenn für sie vom Hersteller mindestens die gleiche elektrische
Sicherheit wie für genormte Strahlrohre nachgewiesen wurde. Bei Einsatz von Hohlstrahlrohren ist die Gebrauchsanweisung beachten.

Im Bereich elektrischer Anlagen sollte das Löschmittel Wasser möglichst nur mit Sprühstrahl eingesetzt werden. Für den weiteren Einsatz der Löschmittel Wasser, Schaum, Pulver und Kohlendioxid
nennt die DIN VDE 0132 detaillierte Gefahrenhinweise und Einsatzbeschränkungen. Für elektrische Betriebsstätten sollte der Löschmitteleinsatz im Vorwege mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt und
in den zu erstellenden Feuerwehrplan (Einsatzplan) aufgenommen werden. Feuerwehrpläne dienen der schnellen Orientierung und Beurteilung der Lage im Einsatz.

Nach Unfällen durch elektrischen Strom können Verletzte noch unter Spannung stehen. Bei der Berührung Verletzter sind Helfer dann selbst gefährdet. Vor Maßnahmen der Erstversorgung oder Rettung
Verletzter sind die betreffenden elektrischen Leitungen oder Anlagen spannungsfrei zu schalten.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C24 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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Nach einem Unfall mit Todesfolge beim Einsatz einer Drehleiter durch deren Kontakt mit einer Starkstromleitung soll eine hier einsehbare Fachempfehlung
der Vermeidung von Stromunfällen beim Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen dienen. Diese Fachempfehlung ist ein gemeinsames Positionspapier des
Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW (AGBF NRW) mit Unterstützung des
Fachausschuss Technik der deutschen Feuerwehren.

Fachempfehlung zur Vermeidung von Stromunfällen beim Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen

Keywords:Feuerwehr, Drehleiter, Stromschlag, Kraftfahrdrehleiter, Spannungsüberschlag, Hochspannungsleitungen, Leiterpark
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Nach den Hochwasserkatastrophen in NRW und RLP geht es jetzt wieder um den Wiederaufbau der versorgenden Infrastruktur, insbesondere der
elektrischen Stromversorgung. Dazu sind aus dem ganzen Bundesgebiet Fachkräfte von vielen Verteilnetzbetreibern, Elektrounternehmen sowie
Hilfeleistungsorganisationen im Krisengebiet tätig. ...

Hinweise zu elektrischen Gefährdungen bei der Beseitigung von Hochwasserschäden

Stand:08/2021
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Durch die zunehmende Vielfalt an neuen Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben, Produkten und Technologien wird eine Handlungsempfehlung für die polizeiliche und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr
bei verunfallten Fahrzeugen anspruchsvoller.

Um den Beteiligten bei Einsätzen, die das Bergen von verunfallten Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen umfassen, weitere Handlungsempfehlungen zu geben, wurde dieses Dokument in der VDA
Projektgruppe „Bergen von verunfallten Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen“ zusammen dem VDIK erarbeitet.

Es beantwortet typische Fragestellungen, die im Umgang mit verunfallten Fahrzeugen mit Hochvolt-Energiespeichern und -Antrieben auftreten.

Unfallhilfe und Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvolt- und 48V-Systemen, VDA - Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Stand:09/2020
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Bei allen Einsatztätigkeiten gilt es, den Kontakt mit Gefahrstoffen zu minimieren. Der sichere Gefahrstoffeinsatz erfordert deshalb Sonderausrüstungen.
Stehen diese bei freigesetzten Gefahrstoffen und möglicher Gefährdung der Einsatzkräfte nicht zur Verfügung, dürfen sich Einsatztätigkeiten nur auf erste
Maßnahmen der Menschenrettung und Sicherung der Einsatzstelle beschränken.

Gefährdungen entstehen bei Gefahrstoffeinsätzen insbesondere durch

Einsatztätigkeiten ohne Kenntnis über vorhandene Gefahrstoffe und den davon ausgehenden Gefahren,
unzureichende Abstände zu Schadensobjekten,
Einatmen oder ungeschützten Kontakt mit gesundheitsschädlichen, giftigen oder ätzenden Stoffen, z. B. Säuren, Laugen,
brennbare Flüssigkeiten, z. B. Benzin,
brennbare, verdichtete oder verflüssigte Gase, z. B. Propan,
Explosion von Gas-, Dampf- oder Staub-Luft-Gemischen,
Zerknall von Druckgasflaschen,
unzureichende Dekontamination persönlicher Schutzausrüstungen.

Im Feuerwehrdienst dürfen nur Maßnahmen getroffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Bei besonderen Gefahren müssen spezielle persönliche
Schutzausrüstungen vorhanden sein, die in Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind.

Vor der Entscheidung über Einsatzmaßnahmen müssen frühzeitig Art, Eigenschaft und Menge der beteiligten Gefahrstoffe und die von ihnen ausgehenden Gefahren festgestellt werden. Bei
Schadensfällen in Betrieben, Lagern oder Umschlagstellen für Gefahrstoffe steht neben betrieblichen Einsatzplänen fachkundiges Betriebspersonal im Regelfall nur während der Arbeitszeiten zur
Verfügung.

Sind Einsatzleiter nicht in der Lage, vorhandene Gefahrstoffe und die von ihnen ausgehenden Gefahren frühzeitig zu ermitteln, sind in die Informationsgewinnung z. B. Feuerwehr-Leitstellen,
Fachbehörden, Personen mit besonderer Fachkenntnis oder Informationsstellen der chemischen Industrie mit einzubeziehen. Anlass und Abfolge der Hinzuziehung externer Stellen oder fachkundiger
Personen sollten Einsatz vorbereitend in Einsatzplänen festgelegt sein. Ermittelte Gefährdungen sind ständig unter Sammlung zusätzlicher Informationen neu zu beurteilen.

Einsatzleiter tragen im Gefahrstoffeinsatz eine besondere Verantwortung für die Sicherheit der Einsatzkräfte. Sofern zuerst an der Einsatzstelle eintreffende Feuerwehren nicht über die für den
Gefahrstoffeinsatz erforderliche Sonderausrüstung und Ausbildung verfügen, beschränken sich erste Einsatzmaßnahmen auf

die Rettung gefährdeter Personen,
die Sicherung der Einsatzstelle,
die Nachalarmierung von Einsatzkräften mit der erforderlichen Sonderausrüstung und Ausbildung.

Eine Notdekontamination ist vorzubereiten.

Um Schadensobjekte sind Gefahren- und Absperrbereiche zu bilden. Bei der Festlegung der Grenzen sind insbesondere die Windverhältnisse zu berücksichtigen. Sofern stoff- oder schadensbedingt
nicht andere Abstände einzuhalten sind, beträgt der kürzeste Abstand zum Schadensobjekt im Gefahrenbereich mindestens 50 m. Festlegung, Markierung und Sicherung erfolgen im Regelfall durch die
Feuerwehr. Gefahrenbereiche dürfen nur mit spezieller persönlicher Schutzausrüstung betreten werden. Bei freigesetzten Gefahrstoffen sind dies im Regelfall gasdichte Chemikalienschutzanzüge.

Der kürzeste Abstand zum Schadensobjekt im Absperrbereich beträgt mindestens 100 m. Festlegung, Markierung und Sicherung erfolgen im Regelfall durch die Polizei. Zutritt ist nur für die
erforderlichen Einsatz- und Unterstützungskräfte erlaubt. Ergeben sich genauere Erkenntnisse über die Gefahrenlage, sind Gefahren- und Absperrbereiche erforderlichenfalls anzupassen. Sind Gefahren
nur in Teilbereichen von Gebäuden oder Anlagen vorhanden, kann die Grenze des Gefahrenbereichs auch in das Gebäude oder in die Anlage hinein verlegt werden. Bei bestehender Explosions- oder
Zerknallgefahr sind Gefahrenbereiche erheblich zu erweitern. Vorhandene Deckungsmöglichkeiten sind zu nutzen.

Stand:03/2021
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C26

 
Zündquellen sind zu vermeiden oder – wenn möglich – zu entfernen. Explosionsgefahren müssen festgestellt werden. Untere und obere Explosionsgrenzen können z. B. mit für den Ex-Bereich
zugelassenen Messgeräten überwacht werden. Nach Leckagen muss weiteres Austreten brennbarer Flüssigkeiten und Gase verhindert werden, z. B. sind Absperrventile zu schließen, Leckagen
abzudichten. In Ex-Bereichen dürfen nur explosionsgeschützte Geräte eingesetzt werden, z. B. ex-geschützte Auffang- und Fördergeräte.

Wenn möglich sind Maßnahmen der Brandbekämpfung aus sicherer Entfernung vorzunehmen. Ggf. ist Hitzeschutzkleidung zu benutzen. Sofortiger Rückzug aus Gefahrenbereichen ist notwendig,
wenn z. B.

Sicherheitsventile von Druckbehältern stark abblasen,
Behältnisse mit Gefahrstoffen sich durch Brandeinwirkung stark verfärben oder verformen.

Beim Einsatz in Gebäuden z. B. dürfen keine elektrischen Schalter oder Klingelknöpfe betätigt werden. Elektrische Anlagen sind von außerhalb des Gefahrenbereichs freizuschalten und gegen
Wiedereinschalten zu sichern. Geschlossene Räume müssen vor dem Zutritt gelüftet werden.

Vor dem Einsatz ist – soweit möglich – die Beständigkeit von Schutzanzügen gegenüber den freigesetzten Gefahrstoffen zu überprüfen. Hierzu sind die Beständigkeitslisten des Schutzanzugherstellers
zu verwenden. Als Träger von Chemikalienschutzanzügen dürfen nur Einsatzkräfte eingesetzt werden, die die körperliche Eignung als Atemschutzgeräteträger besitzen und im Tragen der Anzüge
unterwiesen sind.

Beim Vorgehen und Sichern von Trupps, Bereitstellen von Sicherheitstrupps und Überwachen der Einsatzdauer sind die Schutzmaßnahmen wie beim Einsatz unter Atemschutzgeräten durchzuführen. An
übersichtlichen Einsatzstellen und bei nicht freigesetzten Gefahrstoffen kann die Bereitstellung von Sicherheitstrupps auch ohne Chemikalienschutzkleidung erfolgen.

Bei der Überwachung der Einsatzdauer sind die Zeiten der Dekontamination nach dem Einsatz mit einzuplanen. Zum Schutz vor Gesundheitsgefahren nach dem Einsatz ist trockene Kleidung
anzuziehen. Entsprechende Wechselwäsche muss an der Einsatzstelle vorhanden sein. Chemikalienschutzanzüge sind zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung vor dem Betreten
explosionsgefährdeter Bereiche von außen mit Wasser an zu feuchten und während des Aufenthalts im Ex-Bereich feucht zu halten.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C26 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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Voraussetzung für eine effektive Brandbekämpfung in Gebäuden ist der Innenangriff unter Atemschutz. Einheitsführer und Atemschutzgeräteträger müssen
die besonderen Gefahren von Phänomenen der extremen Brandausbreitung sowie die entsprechenden Verhaltensmaßnahmen kennen.

Hierzu einige Unfallbeispiele:

Der unter Atemschutzgeräten eingesetzte Angriffstrupp zog sich bei einer Rauchdurchzündung Verbrennungen im Kopfbereich zu.
Beim Öffnen einer Tür wurde der Feuerwehrangehörige durch eine Stichflamme verletzt.
Durch die schnelle Brandausbreitung platzte eine Fensterscheibe. Mehrere Einsatzkräfte wurden durch Glassplitter verletzt.

Gefährdungen beim Innenangriff unter Atemschutz entstehen insbesondere durch:

Unzureichende oder unvollständige persönliche Schutzausrüstung, wenn Körperteile im Innenangriff ungeschützt bleiben.
Feuer, Stichflammen und extrem hohe Temperaturen, wenn sich Brande in Gebäuden schnell und unkontrolliert ausbreiten, z. B. 
-bei Rauchdurchzündungen, 
-bei Rauchschichtexplosionen, 
-nach Wasserabgabe durch hocherhitzten Wasserdampf.
Einsatzmaßnahmen, wenn Innen- und Außenangriff nicht miteinander koordiniert werden oder wenn im Rahmen der taktischen Ventilation Überdrucklüfter falsch eingesetzt werden.
Einsatzkräfte, die im Innenangriff unter Atemschutz ungeübt oder nicht praxisnah ausgebildet sind.

Im Feuerwehrdienst dürfen deshalb nur Maßnahmen getroffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Quellen.

Schutz vor Phänomenen der extremen BrandausbreitungSchutz vor Phänomenen der extremen Brandausbreitung  
Die Sicht behindernde und gesundheitsschädliche Wirkung des Brandrauches an Einsatzstellen ist allgemein bekannt. Enthält der Brandrauch zusätzlich brennbare Gase in zündfähiger Konzentration,
sind Einsatzkräfte besonders gefährdet. Die damit verbundenen besonderen Gefahren bezeichnet man als Phänomene der extremen Brandausbreitung, wie z. B.: Rauchdurchzündungen oder
Rauchexplosionen.

Verlauf von Bränden in geschlossenen Räumen:Verlauf von Bränden in geschlossenen Räumen:  
Nach der Entzündung eines brennbaren Stoffes leitet die Wärmestrahlung des Feuers eine thermische Zersetzung der umliegenden brennbaren Stoffe ein. Dieser Prozess wird als Pyrolyse bezeichnet, die
entstehenden Gase als Pyrolysegase. Pyrolysegase sind zumeist brennbar, z. B. Methan, Propan, Butan, Kohlenmonoxid.

Werden die stark erwärmten Pyrolysegase nicht verbrannt, steigen sie nach oben und sammeln sich in der Rauchschicht unterhalb der Innenraumdecke an.

Rauchdurchzündungen und Rauchexplosionen werden durch bauliche Gegebenheiten begünstigt, z. B. wenn Fenster und Türen dicht schließen, eine Raumlüftung nicht gegeben ist. Praxisnahe Übungen
sind in speziellen Übungsanlagen der Realbrandausbildung möglich.

Bei Bränden in geschlossenen Raumen führt fortschreitender Sauerstoffmangel deshalb in der Regel zu unvollständigen Verbrennungen.

Phänomene der schnellen BrandausbreitungPhänomene der schnellen Brandausbreitung

Rauchdurchzündung ohne Druckanstieg: 
Die Durchzündung einer Rauchschicht erfolgt, wenn bei ausreichender Sauerstoffzufuhr eine gerade zündfähige Konzentration der Pyrolysegase erreicht wird. Das Erscheinungsbild sind Stichflammen
oder Flammenzungen. Es entsteht kein gefährlicher Druckanstieg.

Für eine Rauchdurchzündung sind zwei Randbedingungen erforderlich:  
Für die laufende Verbrennung muss ausreichende Luftzufuhr vorhanden sein, und 
im Brandraum müssen ausreichend brennbare Stoffe vorhanden sein, die durch Erwärmung größere Mengen an Pyrolysegasen freisetzen.

Stand:12/2020
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“, Inhaltsverzeichnis
Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 „Grundtätigkeiten Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“, Inhaltsverzeichnis
Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 „Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“, Inhaltsverzeichnis

 
Rauchdurchzündung mit Druckanstieg 
Wie bei einer Rauchdurchzündung ohne Druckanstieg sammeln sich Pyrolysegase in der Rauchschicht an. Aufgrund von Sauerstoffmangel kommt es trotz ausreichender Konzentration brennbarer Gase
und trotz ausreichender Temperatur nicht zur Durchzündung. 
Die Ansammlung brennbarer Gase setzt sich fort, die Rauchschicht wird kontinuierlich aufgeheizt. Pyrolysevorgange setzen sich auch weiter vom Brandherd entfernt fort und reichern die Rauchschicht
zusätzlich mit brennbaren Gasen an. Wird der Rauchschicht schließlich Sauerstoff zugeführt und die Schichten verwirbeln, kann es zu einer Rauchdurchzündung mit Druckanstieg kommen, z. B. wenn

Fenster platzen oder eingeschlagen werden,
Türen geöffnet werden,
verstärkte Zugluftzufuhr einsetzt,
Überdrucklüfter falsch eingesetzt werden.

Anzeichen für eine Rauchdurchzündung mit Druckanstieg sind:

starke Rauchentwicklung, der Brandrauch dringt unter hohem Druck aus dem Brandraum,
von der Rauchschicht ausgehende starke Wärmestrahlung, auch in größerer Entfernung zum Brandraum,
der Brandrauch kommt stoßweise, auch pulsierend aus dem Brandraum heraus,
die Rauchschicht sinkt schnell bis auf den Boden ab,
an der Grenze zwischen Rauch- und Luftschicht sind Flammenzungen sichtbar.

Am größten ist die Gefährdung der Einsatzkräfte kurz nach dem Öffnen des Brandraumes und wenn sich der Löschangriff auf den Brandherd verzögert. 

Rauchexplosion:Rauchexplosion: 
Verlöschen die Flammen eines ausgedehnten Brandes Aufgrund von Sauerstoffmangel in einem Brandraum und es entstehen Aufgrund hoher Raumtemperatur weitere Pyrolysegase, besteht die Gefahr
einer Rauchexplosion. Bei sinkender Raumtemperatur kühlen sich die heißen Brandgase ab, ziehen sich zusammen und es bildet sich ein leichter Unterdruck im Brandraum. Wird nun Sauerstoff
zugeführt, kann es nach Durchmischung und Durchzündung zu einer Rauchexplosion mit Stichflamme und Druckwelle aus der Belüftungsöffnung heraus kommen, z. B. nach dem Öffnen von Türen.

Anzeichen für eine Rauchexplosion sind:

längeres und ungestörtes Feuer in einem geschlossenen Brandraum (bis Sauerstoffmangel eintritt),
heiße Türklinken, Türblätter oder Fensterscheiben
mit Brandrauch beschlagene Fensterscheiben,
stoßweise, auch pulsierend aus Tür- oder Fensterspalten quellender Brandrauch,
durch Belüftungsöffnungen nach innen wirkender Luftzug.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Quellen.
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Im Zusammenhang mit Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kann es seit jeher zur unbemerkten Exposition der Einsatzkräfte mit Kohlenmonoxid (CO) kommen. Neben klassischen
Brandeinsätzen gewinnen Schadensereignisse ohne initiales Brandgeschehen, wie z. B. unbeabsichtigte CO-Freisetzungen durch defekte Feuerstätten oder vorsätzlich herbeigeführte COFreisetzungen
in suizidaler Absicht, immer mehr an Bedeutung (weitere Informationen siehe auch DFV-Fachinformation 04/2012 Rahmenempfehlung zu Einsätzen bei Verdacht auf einen CO-Notfall innerhalb von
Räumen) bzw. Gefahrstoffdatenbank GESTIS der DGUV. 

Im Zuge der Einsatzvorbereitung ist es daher sinnvoll, anhand einer Gefährdungsbeurteilung (z. B. gemäß [5]) zu prüfen, in welchem Umfang im Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz CO-Warngeräte
mitgeführt werden sollen. ...

Einsatz von Kohlenmonoxidwarngeräten bei Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen

Stand:03/2023
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Diese Tabelle kann als Atemschutznachweis verwendet werden.

Kombinierte Atemschutz- und Expositionsdokumentation

Stand:02/2022
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Kombinierte Atemschutz und Expositionsdokumentation (KoAtEx-Dok)Kombinierte Atemschutz und Expositionsdokumentation (KoAtEx-Dok)

Die Arbeitshilfe KoAtEx-Dok ist eine Möglichkeit, die für den Fall einer Gefährdung gegenüber krebserzeugenden Gefahrstoffen im Einsatzdienst von
Feuerwehren bzw. Hilfeleistungsorganisationen, falls dort vergleichbare Tätigkeiten durchgeführt werden, notwendigen Angaben für das
Expositionsverzeichnis gemeinsam mit dem Atemschutznachweis zu erfassen. Die Angaben für das Expositionsverzeichnis können z. B. in die Zentrale
Expositionsdatenbank der DGUV (ZED) übertragen werden. Erfolgt diese Erfassung, Dokumentation und Aufbewahrung bei Ihnen bereits in gleichwertiger
Art und Weise, erübrigt sich die Nutzung dieser Arbeitshilfe. ...

Erläuterungen zur Arbeitshilfe

Stand:02/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C7

Einsatzkräfte sind bei unzureichenden Lichtverhältnissen an Einsatzstellen besonders gefährdet. Zusätzlich verzögert und behindert schlechte Sicht die
Einsatztätigkeiten. Voraussetzung für sichere Einsatzstellen ist deshalb die Herstellung ausreichender Sichtverhältnisse durch Beleuchtung.

Gefährdungen entstehen an Einsatzstellen bei nicht ausreichendem Tageslicht oder Dunkelheit insbesondere,

wenn Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahren nicht erkannt werden,
wenn Verkehrswege und Arbeitsplätze unzureichend beleuchtet werden,
durch Blendung oder Schattenbildung,
durch die eingesetzten Geräte der Einsatzstellenbeleuchtung, z. B. durch umfallende oder zusammenrutschende Teleskopstative, heiße Gehäuse und
Schutzscheiben von Scheinwerfern.

Arbeiten bei unzureichenden Lichtverhältnissen führen allgemein

zur Erschwerung der Arbeit,
zur schnelleren Ermüdung des gesamten Organismus,
zu Fehleinschätzungen,
zum Übersehen von Unfallgefahren.

Einsatzstellen müssen beleuchtet werden, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der Sehaufgabe richten.

Blendungen und Schatten beeinträchtigen das Sehvermögen. Blendungen entstehen, wenn eine oder mehrere starke Lichtquellen innerhalb des eigenen Sehfeldes liegen. Schatten entstehen hinter
beleuchteten, undurchsichtigen Körpern, z. B. Fahrzeugen. Die Schattenbildung ist dabei von der Art, Stärke und Anzahl der Lichtquellen abhängig.

Blendwirkungen und Schattenbildungen lassen sich am zweckmäßigsten durch hoch liegende Lichtquellen verringern. Eine ausreichende Höhe lässt sich durch Teleskopstative oder ausfahrbare
Lichtmasten erreichen.

Mit Wechselstrom zu versorgende Beleuchtungsmittel an Einsatzstellen dürfen nur netzunabhängig über tragbare oder in Fahrzeuge eingebaute Stromerzeuger betrieben werden.

Müssen Beleuchtungsmittel im Einzelfall an ortsfeste, fremde Netze zur Stromversorgung angeschlossen werden, sind besondere Schutzschaltgeräte zwischen Steckdose und Verbraucher zu schalten.
Geeignet sind Personenschutzstecker nach DIN VDE 0661, die der Schutzart IP 54 entsprechen, stoßgeschützt und für raue Beanspruchung geeignet sind.

Leitungstrommeln und Geräteanschlussleitungen sind zum Schutz vor Erwärmung ganz abzuwickeln. Nicht abgewickelte Geräteanschlussleitungen können z. B. durch heiße Scheinwerfergehäuse
beschädigt werden.

Die Gesamtleitungslänge der an einen Stromerzeuger angeschlossenen Verlängerungsleitungen darf 100 m nicht überschreiten. Dies entspricht der Gesamtlänge von zwei Leitungsrollen nach DIN 14
680 oder DIN EN 61 316.

Dreibein-Teleskopstative zur Aufnahme von Beleuchtungsmitteln sind standsicher aufzustellen und ggf. mit Abspannseilen gegen Umfallen zu sichern.

Die Teleskoprohre sind zum Schutz vor Zusammenrutschen durch festes Andrehen der Flügelschrauben zu sichern. Aufgesetzte Flutlichtstrahler müssen gegen Herabfallen gesichert werden.

Hinweis:

Der vorstehende Text ist dem Abschnitt C7 der DGUV Information 205-010 , Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entnommen.
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Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen werden häufig zu Wasserschäden und Hochwas sereinsätzen gerufen.

Bei überfluteten Räumen in Gebäuden stellt sich dabei immer wieder die Frage, ob diese Räume gefahrlos begangen und ausgepumpt werden können oder
ob es hierbei zu einer Gefährdung der Einsatzkräfte durch elektrischen Strom kommen kann. Dies ist für die Einsatzleitung schwer zu ermitteln.

Hilfreich kann eventuell eine Befragung von objektverantwort lichen Personen zu unter Spannung stehenden Betriebsmitteln im überfluteten Bereich sein ...

FBFHB-002 „Spannungsprüfer für überflutete Bereiche“

Stand:08/2021
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An Einsatzstellen mit Gefahrgutunfällen darf von den vorhandenen Transportgütern und Betriebsstoffen keine Gefährdung für Mensch und Umwelt
ausgehen. Schutzmaßnahmen zum Transport gefährlicher Güter regelt das „Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter“ mit den entsprechenden
Gefahrgutverordnungen. Die sich daraus ergebenden Kennzeichnungspflichten sind für die Gefährdungsermittlung an Einsatzstellen von besonderer
Bedeutung.

Gefährdungen entstehen bei Transportunfällen mit gefährlichen Gütern insbesondere durch

Einsatz ohne Kenntnis über vorhandene Gefahrgüter, Betriebsstoffe und den davon ausgehenden Gefährdungen,
unzureichende Abstände zu Unfallfahrzeugen und Bauwerken,
Einatmen oder Kontakt mit gesundheitsschädlichen, giftigen oder ätzenden Stoffen, z. B. Säuren (Salzsäure, Ameisensäure u. a.) oder Laugen
(Natronlauge, Salmiakgeist u. a.),
brennbare Flüssigkeiten, z. B. Benzin, Ethanol,
brennbare, verdichtete und/oder verflüssigte Gase, z. B. Propan, Butan,
giftige, verdichtete und/oder verflüssigte Gase, z. B. Chlor,
tiefkalte verdichtete oder verflüssigte Gase, z. B. Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff,
Explosivstoffe, z. B. Sprengstoffe und Munition,
radioaktive Stoffe,
krebserzeugende Stoffe, z. B. Benzol, Vinylchlorid.

Bei Transportunfällen muss stets ein sicherer Einsatz gewährleistet sein.

Vor der Entscheidung über Einsatzmaßnahmen müssen frühzeitig alle (Gefahr-)Güter und Betriebsstoffe in eine Gefährdungsermittlung einbezogen werden. Nur so können die von ihnen ausgehenden
Gefährdungen festgestellt werden.

Informationsquellen sind z. B. Fahrer, Kennzeichnungen auf dem Fahrzeug, den Umverpackungen usw., Begleitpapiere und fachkundige Personen.

Lassen sich vor Ort vorhandene Gefahrgüter und die von ihnen ausgehenden Gefährdungen nicht ermitteln, müssen bei der Gefährdungsermittlung z. B. Feuerwehr-Leitstellen, Transporteure,
Fachbehörden, Personen mit besonderer Fachkenntnis, Giftnotrufzentralen oder das Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS) der deutschen chemischen Industrie einbezogen
werden.

Anlass und Abfolge der Hinzuziehung externer Stellen oder fachkundiger Personen müssen Einsatz vorbereitend in Einsatzplänen festgelegt sein.

An Lastkraftwagen, Sattelzügen und Lastzügen, die gefährliche Güter in bestimmter Menge transportieren, muss jeweils vorne und hinten eine mindestens 40 cm x 30 cm große orangefarbene Warntafel
angebracht sein. Warntafeln weisen auf besondere Gefahren hin. Sie müssen entfernt sein, wenn keine Gefahrgüter geladen sind.

Zusätzlich zu den neutralen Warntafeln vorne und hinten am Fahrzeug sind bei Tankfahrzeugen, Fahrzeugen mit Aufsetztanks und Tankcontainern, die bestimmte Gefahrgüter transportieren, an den
Seiten eines jeden Tanks oder jeder Tankabteilung Warntafeln mit Kennzeichnungsnummern angebracht.

Seitliche Warntafeln müssen dann nicht vorhanden sein, wenn an Fahrzeugen mit nur einer Tankabteilung anstelle der neutralen Warntafeln die Warntafeln mit Kennzeichnungsnummern vorne und
hinten am Fahrzeug angebracht sind. Warntafeln müssen entfernt sein, wenn die Tanks gereinigt und entgast sind.

Zusätzlich zur Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Warntafeln müssen Transportgefäße und Versandstücke mit Gefahrzetteln gekennzeichnet sein. Gefahrzettel weisen durch farbige Kennzeichnung,
Symbole und ggf. auch Aufschriften auf besondere Gefahren hin. Für das Verhalten bei Transportunfällen werden Unfallmerkblätter als schriftliche Weisungen mitgeführt, z. B. mit Angaben über
Eigenschaften und Gefahren des Ladegutes und erforderliche Erstmaßnahmen. Unfallmerkblätter werden im Führerhaus mitgeführt.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010, Abschnitt C25

 
Ladungen können immer falsch oder unklar deklariert sein. Deshalb gilt: Wenn möglich, das Ladegut kontrollieren. Dadurch, dass Gefahrgüter erst ab bestimmten Mengen kennzeichnungspflichtig sind,
können sie auch ohne jede äußere Kennzeichnung eines Transportfahrzeuges an der Einsatzstelle vorhanden sein.

Der vorstehende Text ist größtenteils dem Abschnitt C25 der DGUV Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst - Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz  entnommen.
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Quellen

5/2022 Feuerwehrreport - Sicherheit und Gesundheit bei der Vegetationsbrandbekämpfung
DGUV Forum 7/2020 - Schwerpunkt Klima: Vegetationsbrandbekämpfung – Herausforderungen und Lösungen

In den vergangenen Jahren stieg bundesweitdie Einsatzhäufigkeit im Bereich der Vegetationsbrände bei vielen Feuerwehren und
Hilfeleistungsorganisationen. Zunehmend werden die Einsatzkräfte mit Großfeuern auf Feldern, in Wäldern und sonstigem Freigelände konfrontiert, die mit
großen Herausforderungen und zum Teil mit erheblichen Gefährdungen verbunden sein können. Immer wieder werden bei der
Vegetationsbrandbekämpfung Einsatzkräfte zum Teil schwer verletzt.
Dieses Fachbereich AKTUELL gibt Hinweise zum sicheren Planen und Vorgehen bei der  Vegetationsbrandbekämpfung sowie weiter führende Informationen
hierzu.

VerantwortungVerantwortung

Die Gesamtverantwortung für öffentliche Feuerwehren liegt gemäß § 3 DGUV Vorschrift  49 Feuerwehren [1] bei der jeweiligen Gebietskörperschaft und nicht
bei der Leitung der Feuerwehr. Damit obliegt der Gebietskörperschaft die  Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der dort tätigen
Feuerwehrangehörigen. Folglich hat die Stadt bzw. Gemeinde als Träger des  Brandschutzes durch wirksame Maßnahmen dafür sorgen, dass
Feuerwehrangehörige auch unter den Einsatzbedingungen eines Vegetationsbrandes möglichst nicht gefährdet werden. Dazu  gehört insbesondere auch,
vor der Beschaffung der Ausrüstung und Gerätschaften eine Gefähr dungsbeurteilung durchzuführen, bei der die ört lichen Gegebenheiten und das Einsatzspektrum
der Feuerwehr berücksichtigt werden. Die Vegetationsbrandbekämpfung in ihrer Vielfalt erfordert dabei ein besonderes Augenmerk.

Auswahl von persönlicherAuswahl von persönlicher   Schutzausrüstung (PSA)Schutzausrüstung (PSA)

  Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüs tung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, bietet die DGUV Information 205-014 Auswahl  von persönlicher Schutzausrüstung für Einsätze der
Feuerwehr [2] Hilfestellung.

5/2022 Feuerwehrreport - Sicherheit und Gesundheit bei der Vegetationsbrandbekämpfung
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Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 der
Betriebssicherheitsverordnung zu ermitteln und festzulegen. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische Mängel systematisch erkannt und vom Unternehmen abgestellt werden.

Ebenso ist eine Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung nach Angaben des Herstellers erforderlich (siehe PSA-Benutzungsverordnung in Verbindung
mit Punkt 1.4 Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und PSA-Durchführungsgesetz (PSA-DG)).

Vor jedem Taucheinsatz muss der Taucher oder die Taucherin als fachkundige Person die gesamte Tauchausrüstung umfassend auf augenscheinliche
Veränderungen, Dichtheit und Barrierewirkung gegenüber den vorhandenen chemischen und biologischen Gefahrstoffen im kontaminierten Wasser prüfen.
Ebenso ist die Gasqualität zu prüfen.

Vor jedem Tauchgang hat der Taucher oder die Taucherin seinen Lungenautomaten und gegebenenfalls vorhandene Auslassventile des Tauchanzuges
gründlich auf Dichtigkeit zu prüfen.

Ist auf Grund der vorliegenden Informationen nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass Kontaminationen in das Material der Tauchausrüstung eindringen
können, so ist der Tauchanzug in, vom Unternehmer oder der Unternehmerin, festzulegenden Abständen durch eine zur Prüfung befähigte Person auf seine
Kontaminations-Dichtigkeit untersuchen zu lassen.

Ist anhand von Herstellerangaben damit zu rechnen, dass sich Kontaminationen aus Tauchgängen in kontaminiertem Wasser im Material der Tauchausrüstung anreichern, sind die betroffenen
Ausrüstungsteile vor dem nächsten Einsatz entsprechend zu prüfen.

Soll die Tauchausrüstung nach Tauchgängen in kontaminiertem Wasser weiterverwendet werden, wird empfohlen, Materialproben betroffener Ausrüstungsbestandteile im Hinblick auf die bei den
Tauchgängen vorhanden gewesenen Kontaminationen analysieren zu lassen.

Hinweis
Der vorstehende Text zum Thema „Taucheinsätze in kontaminiertem Wasser“ wurde überwiegend der DGUV Information 201-034, Taucheinsätze in kontaminiertem Wasser - Handlungsanleitung
(Dezember 2020) entnommen.

Auf die Bestimmungen des DGUV Grundsatzes 305-002 Prüfgrundsätze Geräteprüfungen für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge (z. B. Tabelle 1: Übersicht über zu prüfende Ausrüstungen, Geräte und
Fahrzeuge der Feuerwehr) und der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 8 „Tauchen“ wird ergänzend hingewiesen.
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Tauchende der Feuerwehren können auch zu Einsätzen gerufen werden, die Tauchgänge in kontaminiertem Wasser erforderlich machen. Nachfolgend ist
dann in der Regel eine Grobdekontamination durchzuführen.

DekontaminationDekontamination

Die Grobdekontamination des Tauchpersonals hat unmittelbar nach Verlassen des Wassers zu erfolgen. Der Taucher oder die Taucherin wird hierzu bei
Atmung über das Tauchgerät mit Schwallwasser abgespült. Hierbei ist darauf zu achten, dass kein Wasser in die Auslassventile eindringt.

Nach der Grobdekontamination ist die Dekontamination unter Zugabe von Reinigungs- oder Dekontaminationsmitteln fortzuführen.

Nach dem gründlichen Abspülen des Reinigungs-/Dekontaminationsmittels mit Klarwasser darf die Person aus dem Tauchanzug aussteigen.

Anschließend ist die Tauchausrüstung gegebenenfalls entsprechend der vorhandenen Kontamination zu desinfizieren.

Bei der Dekontamination des Tauchanzuges und des Tauchgeräts sind technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen zu bevorzugen, um die über Wasser befindlichen Mitglieder der Tauchgruppe
(Helfer und Helferin) vor der kontaminierten Reinigungsflüssigkeit bzw. dem Desinfektionsmittel zu schützen. Sind die Maßnahmen nicht möglich, müssen die über Wasser befindlichen Mitglieder der
Tauchgruppe eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Der vorstehende Text zum Thema „Taucheinsätze in kontaminiertem Wasser“ wurde überwiegend der DGUV Information 201-034, Taucheinsätze in kontaminiertem Wasser - Handlungsanleitung
(Dezember 2020) entnommen. Auf die Bestimmungen der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 8 „Tauchen“ wird ergänzend hingewiesen.
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